
Vorbericht.
v^. Überblick über die Finanz wirtschaft des provinzialverbandes im

Rechnungsjahr 1934.

In dem halbjahresbericht über die Abwicklungdes provinzialhaushaltsplans 1934, der in Verbindung
mit der Verabschiedung eines Nachtragshaushaltsplans der vrovinzialverwaltung der Rheinprooinz für das
Rechnungsjahr 1934 aufgestellt worden ist, ist ausgeführt worden, daß wohl mit Sicherheit anzunehmen
sei, daß der Haushaltsplan l 934 auch beim Jahresschluß ausgeglichen bleiben werde. Die
zwischenzeitlicheEntwicklung hat diese voraussage des Halbjahresberichts bestätigt. Mierdings ist dabei
zu bedenken, daß die erheblichen Mehreinnahmen, welche dem provinzialverbande infolge der günstigen Ent¬
wicklung des RufKommens der Reichseinkommen- und Körperschaftssteuer zufließen werden, — eine Ent¬
wicklung, die sich auch bei der Dotation und bei der provinzialumlage auswirkt —, zu einem wesentlichen
Teile — nämlich in Höhe von 2,5 Millionen .^/^ ^- bereits durch die erhöhten Ansätze im Ztcuerhaushalts-
plan des Nachtragshaushaltsplllns vorweggenommen worden sind, weiter ist zu bedenken, daß noch
eine Reihe von nicht zu vermeidenden Mehrausgaben gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan teils bereits
eingetreten sind, teils wohl noch eintreten werden, z. L. erforderte der gefahrdrohende Zustand verschiedener
bedeutsamer rheinischer VaudenKmälcr die sofortige Bereitstellung von Mitteln über den Nachtragshaushalts¬
plan hinaus. Auch die zwischenzeitlich geleisteten bzw. noch zu leistenden überplanmäßigen Ausgaben für die
Moselbrückc und die Vevertalsuerrc gehören hierher. Gleichwohl ist, wie gesagt, bestimmt anzunehmen, daß
ein Fehlbetrag für l934 sich nicht ergeben wird. Zollte der Rechnungsabschluß sich etwa
darüber hinaus noch günstiger gestalten, so würden im Zinne des Ministerialerlasses vom 26. Januar 1935
über die Haushaltsführung der Gemeinden und Gemeindeverbände evtl. verfügbar bleibende Mittel den gesetz¬
lich vorgeschriebenen Rücklagen zugeführt werden bzw. zur Verminderung der Anleiheschuld des provin¬
zialverbandes insbesondere gegenüber dem Umschuldungsverbcmd Verwendung finden.

ZusammenfassendKann über das Rechnungsjahr 1934 gesagt werden, daß es ein Iahr fortschrei¬
tender finanzieller Gesundung und Konsolidierung für den vrovinzialverband
war. Die Konsolidierung der Verhältnisse war bei allen Verwaltungszweigen des Provinzialverbandes fest¬
zustellen. Auch die Zahlungsrückstände der 3tadt- und Landkreise gegenüber dem vrovinzialverband nahmen
nicht weiter zu, im Gegenteil war bei einer steigenden Zahl von Kreisendas Vestreben festzustellen,ihre Zah¬
lungsrückstände abzudecken, wobei der vrovinzialverband diesem streben zur Vereinigung dadurch entgegen
Kam, daß er sich weitgehendste bereit fand, Umschuldungsbriefc zu pari entgegenzunehmen.

Vesonders erfreulich war 1934 die Vesserung der Verhältnisse bei der Rheinischen
Landesbank. Die Landesbank hat die schwere Krise des Jahres 1931 nunmehr endgültig überwunden.
Cs ist bestimmt damit zu rechnen, daß in Kürzester Frist die Rheinische Landes-
bllnk als starkes vom provinzialvcrband und Rheinischen Zpar Kassen getrage¬
nes VanKinstitut in neuer Vrganisationsform sich betätigen wird.

Das große Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung wurde weiterge¬
führt und bis auf die in den außerordentlichen Haushaltsplan 1935 übernommenen Teile programmäßig abge¬
wickelt. Dadurch stieg naturgemäß die Lchuld des provinzialverbandes weiter an. Km 31. Dezem¬
ber 1934 betrug die Gesamtschuld des vrovinzialverbandes 147 529 688 H/^ (vgl. die Nachweisung des
3chuldenstandes des provinzialverbandes). Nachdem indessen schon vor dem 31. Dezember 1934 von der pro-
ninMlverwllltung versucht wurde, einem Zteigen der Verschuldungin etwa dadurch zu begegnen, daß von den
Kreisen pp. anfallende Umschuldungsbriefc zur Verminderung der vrovinzialschuld beim Umschuldungsver-
band Verwendung fanden, begann nach dem 31. Dezember 1934 die Überwindung der Lande s-
banKKrise ihre günstige Wirkung auch aufdenZchuldenstanddesprovinzialoer-
bandes zu zeigen. Durch Hingabe von Nmschuldungsbriefen und durch Verrechnung mit provinzial-
schulden bei der LandesbanK wurde eine Abdeckungdes vom vrovinzialverband der Landesbank durch ent¬
sprechende Zchuldübernahme gegenüber Reich und Ztaat seinerzeit eingeräumten 50-Millionen°Kredit5 ein¬
geleitet. Im Rahmen dieser Vereinigung zwischenProvinz und Landesbank sind ersterer bereits 10 Millio¬
nen H^ Umschuldungsbriefc übergeben, weiter wurden 6 Millionen H//i mittelfristige Landesbankkredite an



den provinzialverband abgedeckt und endlich ist die aus dem 50-Millionen-Kredit seit seiner Kufnahme auf»
gelaufene Zinsenschuld der LandesbanK gegenüber dem provinzialverband in Höhe von 5 199 810 K^ auf
den nock nicht eingezahlten Teil der stammeinlage der Provinz bei der LandesbanK verbucht worden.

Ruck die Kassenlage des prou inzialverbandes besserte sich im Rechnungsjahr 1934
wesentlich, wenn auch nach wie vor ein Teil der Kreise mit seinen Umlagezahlungen an die Provinz noch
stark im Rückstände ist.

L. Der Haushaltsplan für 1935.
Die Wiederherstellung gesunder Verhältnisse beider LandesbanK wirkt sich

aus» dadurch für den provinzialverband günstig aus, daß, soweit die LandesbanK den 50°Millionen-liredit
durch Umschuldungsbriefe noch nicht abgedeckt hat, sie nunmehr verpflichtet ist, der Provinz den Nestbetrag
ab 1. Januar 1935 zu den Lätzen des Umschuldungsverbandes in bar zu verzinsen. Der provinzialverband
Konnte diese Zinseinnahme mit 1 370 200 .Avii! in den Haushaltsplan der Finanzuerwaltung für 1935 ein¬
setzen. Kuch die an gleicher Ztelle im Haushaltsplan 1935 vorgesehene Zinseinnahme aus Wertpapieren in
Höhe von 298 200 H/ji resultiert größten Teils aus der Gesundung der LandesbanK. 5ie ergibt sich inso¬
weit aus den von der LandesbanK dem provinzialverbande übergebenen Umschuldungsbriefen, wobei es
ebenso, wie bei der erstgenannten Zinseinnahme von 1 370 200 K./i praktisch gleichgültig ist, ob diese Ein¬
nahme direkt in bar eingeht oder vielmehr bei Durchschleusungder Umschuldungsbriefe an den Umschuldungs-
verband indirekt dadurch eingehen wird, daß der provinzialverband von entsprechendenZinsverpflichtungen
gegenüber dem Umschuldungsverband befreit wird.

Ruch die günstige Tntwicklung der 2K. und Rp., die wie eingangs ausgeführt, bereits im Ilach-
tragshaushaltsplan 1934 die Möglichkeit geboten hatte, die Ansätze im Zteuerhaushaltsplan um 2,5 Milli¬
onen H//i zu erhöhen, sichert dem provinzialverband bei gleichbleibender Umlage im Rechnungsjahr 1935
folgende Mehreinnahmen:

Vezeichnungder linnahmeart
Nnsatz Nachtrag«»

hau«halt«plan
1924

ansah
Hau5h»lt«plan

1925

3umme
Mehr

sirovinzialanteil an der Reichseinkommensteuer ....
., ReichsKörperschaftssteuer....
„ Ltaatsdotation........

provinzialumlage ................

3 760 000
760 000

6 250 000
15 490 000

4 182 000
1 033 000
7 499 000

17 153 000

422 000
273 000

1 249 000
1 663 000

3 607 000

Die vorstehende Verechnung beruht auf den schätzungen, welche in dem Erlaß des Reichs- und preu¬
ßischen Ministers des Innern vom 26. Januar 1935 zur Grundlage der Aufstellung der Haushaltspläne der
Gemeinden und Gemeindeoerbänden gemacht worden sind.

Rn sich waren so alle Vorbedingungen für eine recht günstige Haus Haltsentwicklung
des prouinzial Verbandes für 1935 gegeben, abgesehen von dem weiter unten zu behandelnden
einem provinzialaufgabengebiete: der Ztraßenverwaltung. Es wäre dem Provinzialverband ohne weiteres
möglich gewesen, auch für 1935 einen ohne Umlageerhöhung ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen,
dabei die zwangsläufigen Mehrausgaben auf dem personalgebiete (vgl. unten) und auf anderen Gebieten
(Uulturpflege, Landeskultur, Landesjugendamt usw.), wo die ausgaben in den letzten Iahren übermäßig
gedrosseltworden sind, zu decken. Zugleich hätten die bei der Höhe des Zchuldenstandes des provinzialver-
bandes unbedingt notwendigen Rückstellungen zur Zchuldenabdeckung vorgenommen werden Können. Ja,
der provinzialverband wäre in die Lage versetzt worden, auch den Unterhaltungsaufwand für das pro»
vinzialstraßennetz, der infolge der FinanzKrise der letzten Jahre auf das stärkste zurückgegangen war, wieder
auf die erforderliche Höhe zu bringen, vielleicht hätte sich sogar eine UmlagesenKungüberlegen lassen.

Trotz dieser so günstigen Tntwicklung beim provinzialverband nötigte nun die Änderung der Verhält¬
nisse auf einem Aufgabengebiete des Provinzialverbandes — dem 5tratzengebiete — den provinzialver¬
band für 1935 zu einer Umlageerhöhung, wenn auch nur um rd. 1,13°/» der Maßstab steuern. Vereits
im hlllbjahresbericht über die Entwicklung des provinzialhaushaltsplans 1934 und die voraussichtliche
Finanzentwicklung ist nachdrücklichstauf die sich immer mehr verschärfende finanzielle Anspannung des
Ztraßenhaushllltsplanes hingewiesen worden.

Die Entwicklung auf dem 5traßengebiete wird am anschaulichstendurch Zweierlei erläutert: Durch
das Rb sinken der Kraftfahrzeug st euer und das ansteigen des provinzialzu-
schusses an den stratzen Haushaltsplan, der über die restlose Zuweisung der Rraftfahrzeug-
steuer hinaus aus provinzialmitteln gewährt wird. Der provinzialverband hat aus der Uraftfahrzeugsteuer
erhalten:



imIahre1929:...... 19 075 973 H>/5
.. 1930: ...... 16 177 834 „
„ 1931:...... 14N70 503 „
., 1932: ...... 12 674 991 ,.

1933: ...... 15 624 221 „ Mehraufkommen infolge der steuerablösungsmöglich-
Keit

., 1934: 5 432 444 .N^
> 2 318 815 „ 7 811 259 „ Ctatansatz >- Zuweisung aus Härtefonds,- der Vetrag

wird sich voraussichtlichim Ist noch auf über 8 Millio¬
nen H>/^ erhöhen.

„ 1935 wird er erhalten 6 164000 „ Ctatansatz.

Der provinzialzuschuß zum stratzenhaushaltsplan betrug nach dem Haushalts»
plan 1933......................... 892 900 H^
nach dem Haushaltsplan 1934 ................... 2 233 021 „
nach dem Nachtragshaushaltsplan 1934 ................ 4 764 952 „
nach dem Haushaltsplan 1935 beträgt er............... 9953475 „

Die Entwicklung des Vrovinzial-Ztraßennetzes seiner Länge nach ergibt sich aus der nachstehenden
Tabelle:

Länge des Provinzial-Ztraßennetzes am 1. April 1929 ..............6 77? Km
Dazu ab 1929 bis heute sogen. Übernahmestraßen .............. 425 Km

zusammen: 7 202 Km
Davon ab Neichsstratzen(ohne die Ortsdurchfahrten in Länge von 500 Km, für die die Gemein¬
den aus dem provinzialanteil an der Kraftfahrzeugsteuer zu entschädigen sind) ...... 2 6 36 Km

bleiben: 4 566 Km

Im Nahmen der Neuordnung neuzuübernehmende Kreis- und Gemeindestraßen ..... 2 000 Km
Heutige Länge des Landstratzennetzes 1. Ordnung einschl. der Ortsdurchfahrten der Neichstsstr. 6 566 Km

Das vrooinzial-3traßennetz hat also trotz der Neuordnung heute im wesentlichendiegleicheGröße
wie 1929. Der Ausbauzustand des heutigen Vrovinzialstraßennetzes ist aber naturgemäß wesentlich
schlechter,da die 5tratzenstrecken, die von den Kreilen und Gemeinden neu zu übernehmen sind, größten¬
teils nur wassergebundeneDecken haben und auch nicht ausreichende Vreiten besitzen, während der vrovin-
zialverband die jetzt vom Neiche in seine Unterhaltung übernommenen 3tratzen in den letzten Jahren unter
Kufnahme von großen Anleihen bevorzugt bedacht hat.

von den oben erwähnten 6 566 Km sind befestigt:
rd. 1 17? Km mit schweren Decken
„ 944 „ „ mittelschweren Decken
„ 2 184 .. „ Oberflächenbehandlungen
„ 2 261 „ „ Kiesgebundenen Zchüttungen.

Die Fahrbahnbefestigung des Ztraßennetzes am 31. März 1934, vor der Ausscheidung der Neichsstraßen
ergibt dagegen ein wesentlich günstigeres Vild. 2s waren am 31. März 1934 befestigt:

rd. 2 106 Km mit schweren Decken
„ 854 „ „ mittelschweren Decken
„ 2 982' „ ,. Oberflächenbehandlungen
„ 1 223 „ „ Kiesgebundenen 3chüttungen.

zusammen: 7 165 Km
Der Mehrzuschuß zum Haushaltsplan „Verkehrswesen" 1935 gegenüber dem Haushaltsplan „Ver¬

kehrswesen" 1934 erklärt sich durch eine Mindereinnahme von 2829098 H>/^ und eine Mehraus¬
gabe von 2 358 895 HH. Die Mindereinnahme ist begründet in dem Absinken der Neichsüberweisungen für
Ltraßenzwecke und die Nusgabesteigerung ist vor allem dadurch begründet, daß das Landstratzennetz1. Ord¬
nung durch Hinzunahme von Kreis- und Gemeindestraßen in einem Umfange von 2 000 Km vergrößert wird
und daß der Kapitaldienst aus dem Arbeitsbeschaffungsprogramm der Neichsregierung sich 1935 durch das
Fortschreiten der Arbeiten stärker auswirkt als 1934.

Der Titel 21 des Kapitels 20 des Haushaltsplans (laufende Unterhaltungskosten sowie Kosten
für größere Crweiterungs- und Umbauten) Konnte dabei im Interesse des Ctatsausgleichs vorerst nur mit
2 990 000 H^ii angesetzt werden. Das bedeutet bei einem Netz der Landstraßen 1. Ordnung von etwa 6100
Km — 300 Km Ortsdurchfahrt ^ 5800 Km einen Kilometersatz für reinen 5achaufwand von 515,52
H^ und selbst wenn man die Ausgaben für Ztratzenwiirter und Hilfsarbeiter (Kapitel 20 Citel 20 a und
d) in Höhe von 1 700 000 H^ 4- 240 000 H,U in den Sachaufwand mit einbezieht, nur einen Kilometer¬
satz für materielle 5traßenunterhaltung von 850 K-,^. Der Ministerialerlaß vom 26. Ianuar 1935



sieht demgegenüber für die von den Provinzen neu zu übernehmenden 3tratzen I. Ordnung einen Kilometer-
slltz von 1200 H^/i vor. In Anbetracht der nach wie vor angespannten Finanzlage vieler rheinischer
3tadt- und Landkreise ist jedoch vorerst davon abgesehen worden, einen höheren Unterhaltungsscitz als den im
Haushaltsplan vorgesehenen zum Ansatz zu bringen. Der Unterhaltungssatz Kann nur dann eine Erhöhung
erfahren, wenn es, wie gehofft werden mutz, gelingen sollte, den im Haushaltsplan vorgesehenen Anteil
der Provinz an der Kraftfahrzeugsteuer evtl. aus Härte-und Ausgleichsfondszu verbessernoder auf irgend
eine andere weise weitere Mittel für Ltratzenzweckeflüssig zu machen. Nach dieser Richtung hin wird die
vrouinzialverwaltung selbstverständlichalles Erreichbare tun.

Zur Deckungdes Mehrzuschussesvon 5 18? 993 HH zum Haushaltsplan „Verkehrswesen" ist die
Gesamtmeh rein nähme des Provinzialoerbandes gegenüber l934 an Ein Kom¬
men st euer,1(örperschllfts st euer, Dotation enundsirovinzial um läge — beiderletz-
teren einschließlich der Erhöhung — herangezogen worden. Die Gesamtmehreinnahme
ohne Umlageerhöhung beträgt (vgl. die Tabelle auf 3eite 2) 3 607 000 .AH. Die Umlageerhöhung um
rd. 1,13"/« der Matzstabssteuern erdringt l 396 000 .>?.//, sodatz die Mehreinnahme einschließlich der Um-
lageerhöhung beträgt 5 003 000 .NK. Der Nest von 184 993 H/^ ist ebenso wie die zwangsläufig sich
ergebenden sonstigen Mehrausgaben im Gesamtetat aus anderen Mehreinnahmen — vgl. die Ausführungen
über die Rückwirkung der Wiedergesundung der LandesbanK auf die Finanzen des vrouinzialverbandes —
oder aus Einsparungen im übrigen Provinzialhaushaltsplan gedeckt worden. ,

Die zwangsläufig sich ergebenden Mehrausgaben im Gesamtetat verteilen sich vor allem auf fol¬
gende Ausgabepositionen:

Mehrpensionen, Mehrbesoldungen, erhöhte ausgaben für die Kriegsblinden und hirnoerletzten, Lan¬
desjugendamt, Luftschutz,vrovinzialräte, Landeskultur.

Im einzelnen ergeben sich bei den genannten Positionen folgende Mehrausgaben-
Mehrpensionen ...................... 279585 HF
Mehrbesoldungen (ohne die bisher schon bei den Vetrachtungen mit einbezogene verso-
nalsteigerung bei der Ztratzenabteilung) ................ 713 000 „
Ausgaben für Kriegerblinde und hirnoerletzte.............- 200 000 „
Landesjugendamt (Kapitel 48 Eitel 10, 12 u. 16, erhöhte Ausgaben für erwerbslose
Iugendliche, Hitler-Iugend u. N5V.).................> 170 000 „
Luftschutz(Kapitel 23) .....................> 35 000 „
vrovinzialräte (Kapitel 12)...................->- 45000 „
Landeskultur (Kapitel 30 Eitel 10 bedingt durch eine in Aussicht stehende Erhöhung
des staatsanteils an dem LandesKulturfonds) ..............> 50 000

I 492 585 .D</

wegen der Notwendigkeit der Zteigerung bezüglich der Positionen Kriegsblinde und hirnoerletzte,
Landesjugendamt, Luftschutz,vrovinzialräte, Landeskultur sei auf die Einzelbegründung verwiesen. Die
Vensions st eigerung hat eine Neihe von Gründen. Um der unbedingt erforderlichen Verjüngung des

/ VeamtenKörvers nicht entgegen zu arbeiten, ist bei der Prüfung von Anträgen auf Pensionierung von in
/ ihrer Dienstfähigkeit stark herabgesetzten bzw. schon der Altersgrenze nahen Veamten und Angestellten

nicht engherzig verfahren worden. Andererseits ist Anträgen, auf Verlängerung der Dienstzeit bis zum
si8. Lebensjahr, die früher vielfach bewilligt worden sind, grundsätzlichnicht mehr entsprochenworden. Wei¬

ter ist hier anzuführen, daß nach einer zwischenzeitlichergangenen Entscheidung des Neichs- und vreußi-
/ schen Ministers des Innern die Lehrpersonen der Vrovinzial-Eaubstummen und Vlindenanstalten ebenso wie die
/ Volksschullehrer bereits mit dem 62. Lebensjahr in den Nahestand treten müssen, wodurch sich eine Neihe von

Pensionierungen ergeben hat. Die Pensionslasten steigen auch dadurch, daß ab 1. April 1935 Einbehaltungen
auf Grund der preußischen Zparverordnung vom Leptember 1931 nicht mehr stattfinden, vielmehr die Pen¬
sionen zukünftig ungekürzt ausgezahlt werden müssen. 3ur Zeit werden bei Ledigen und Kinderlos verhei¬
rateten noch 3 V2°/u, bei verheirateten mit Kindern noch 1"/o einbehalten. Die vensionssteigerung dürfte aber
darüber hinaus auch noch ihre Gründe in dem Altersaufbau der prooinzialverwaltung speziell und im Altersauf >
bau des deutschen Volkes überhaupt sowie in der Tatsache haben, daß sich der Aufgabenkreis des vrovinzial-
Verbandes im Laufe der Jahrzehnte wesentlich vergrößert hat. Zionistische Feststellungen nach dieser seile
hin sind eingeleitet.

Die Vesoldungssteigerungen von 713000 HF erklären sich zu einem starken Prozentsatz
durch den Wegfall der Einbehaltungen von 1—3Vü°/oder ungekürzten Lruttogehälter. In einer so großen
Verwaltung wie der des vrovinzialverbandes wirkt sich dieser Wegfall natürlich sehr erheblich aus -^ beim
Gesamtbesoldungsaufwllnd über 300 000 HL —. hinzu Kommt, daß das automatische Aufrücken in
höhere Vesoldungsstufen wesentliche Mehrausgaben erfordert. Neueinstellungen ließen sich auch natürlich
vor allem da nicht vermeiden, wo neue Arbeitsgebiete in Angriff genommen wurden (erbbiologisches
Institut in Vonn, Landesplanungsstellen Aachen und Niederrhein).



Gewisse Reserven bei den siersonaltiteln müssen auch zur Verfügung gehalten werden, um den nach
den Erfahrungen der letzten Iahre an die Verwaltung immer noch herantretenden wünschen, bei der Ve-
seitigung der Arbeitslosigkeit mitzuwirken, da, wo es vertretbar ist, zu entsprechen.

Lei Neufestsetzungder Umlageprozentsätze stand die Vrovinzialverwaltung vor der Frage, ob sie nicht
dem Veispiel so ziemlichaller Provinzen folgend die Umlageprozente für alle Matzstabssteuern einheitlich
festsetzen sollte. Es ist dabei geprüft worden, ob die Festsetzung eines Einheitsprozentsatzes stärkere Verschie¬
bungen in der Velastung der einzelnen 5tadt- und Landkreise zur Folge haben würde. Die angestellten Verech-
nungen haben ergeben, daß dies ni ch t der Fall ist. vielmehr bleibt die Relation der Velastung der einzel¬
nen Ztadt- und Landkreise, von Kleineren Verschiebungenabgesehen, bei Festsetzungeines Cinheitspro¬
zentsatzes für alle Matzstabsteuern ziemlich die gleiche wie die Relation bei der bisherigen verschiede¬
nen lieranziehung der Matzstabsteuern. Der Einheitsprozentsatz ohne Umlageerhöhung ergibt einen 3atz
von 13,87«» aller Matzstabsteuern. Eine Erhöhung um 1,13"/o der Matzstabssteuern führt zu einem Ein¬
heitsprozentsatz der Matzstabsteuern von 15"«.

Nachstehendwerden die im Gemeindefinanzgesetz vorgeschriebenen Erläuterungen zu den einzelnen
Mehrausgaben bzw. zu den Einnahmevercinderungen des Haushaltsplans gegeben.

Düsseldorf, den 4. Mai 1935. Der Gberpräsident der Nheinprouinz
(Verwaltung des vrovinzialverbandes).

Eerboven



Erläuterungen.

^. Ordentlicher Haushaltsplan.

I. Finanzverwaltung.

Einnahme.
«apitel, -

Der Überschuh des Rechnungsjahres 1933 in Höhe von 33 942,85 H//6 ist bereits im Rechnungs¬
jahr 1934 überplanmäßig vereinnahmt und zwecks Abführung an die Rusgleichsrücklage verausgabt worden.
«apitel 2:

Der Minister rechnet mit folgenden Russchüttungen:
0,80 H?/ bei der TinKommensteuer und
1 ,N0 H/ bei der Körperschaft^ st euer

auf jeden landesrechtlichen Rechnungsanteil.
Lei der Dotation rechnet der erwähnte Runderlaß mit einer Gesamtausschüttung an Provinzen

und Landkreise von 44,8 Millionen K^. Daran ist zur Zeit der Rheinischeprooinzialverband schlüsselmäßig
mit 16,7397»/«, d. h. mit 7 499 000 HH beteiligt.

Die vrovinzialumlage nach dem Matz st ab der Reichs st euerüberweisungen
ist ebenfalls auf Grund der 3chätzungen des Runderlasses vom 26. Januar 1935 berechnet.

Lei der vrovinzialumlage nach dem MaßstabderRealsteuern sind hinsichtlich der
Grundvermögens st euer, die bekanntlich ziemlichstabil ist, dieselben Lerechnungsunterlagen wie bei
der Haushaltsaufstellung 1933 und 1934 verwandt worden, mit einem geringfügigen Abschlag von 5<V«
im Hinblick auf den Erlaß des preußischen Finanzministers vom 1. Februar 1935 betreffend Veranlagung
der Wohnungsneubauten. Vagegen Kann bei der Gemerbesteuer gegenüber dem umlagefähigen 3teuer-
soll per 1. Ianuar 1934 für die vrovinzialumlage 1935 (Gewerbesteuersoll 1. Januar 1935) infolge 5tei°
gerung des Ertrages miteineiErhöhungdesUmlagematzstabes für 1935 gerechnet wer¬
den, die auf durchschnittlich 20«/» veranschlagt ist.

Die vrovinzialumlage nach dem Maßstab der V ür gersteuer beruht auf den bisher
eingegangenen Verichten der 3tadt° und Landkreise über die Gestaltung dieser 3teuer im Jahre 1935.

5tn den veranschlagten Einnahmen des provinzialverbandes dürfte auch das Reichsgesetz vom 26. Fe¬
bruar 1935 (RGRl. I 3. 285) nichts ändern. Dieses Reichsgesetz schreibt vor, daß die Länderanteile an der
EK., Rp. und Umsatzsteuer über bestimmte Rufkommensbeträge hinaus um V, zu Gunsten des Reiches bzw.
eines Rusgleichsstockesgekürzt werden. Dabei sind aber die Rufkommensbeträge so festgesetzt,daß sie den
3chätzungen des Ministerialerlasses vom 26. Januar 1935 entsprechen. Das Reichsgesetz greift also erst Platz,
wenn die in ihm genannten 3teuern noch über die 3chätzungendes Ministerialerlasses hin¬
ausgehende Veträge bringen sollten.

Das Vild des 3teuerhllU3halt3silans 1935 wird vervollständigt durch einen Vlick auf die Gestaltung
der Einnahmen aus der Kraftfahrzeug st euer. Nach RrtiKel II des 2. Gesetzes zur Änderung des
Rraftfahrzeugsteuergesetzes vom 28. Februar 1935 (RGVl. I 313) wird der Länderanteil an der Rraftfahr-
zeugsteuer für die Rechnungsjahre 1935, 1936 und 1937 auf je 90 Millionen H^ festgesetzt. Der Reichs¬
minister der Finanzen Kann IN«/» des Länderanteils einem Rusgleichsstockzuführen, der zum Ausgleich von
Härten zu verwenden ist. Der Rusgleichsstockwird von dem Reichsminister der Finanzen verwaltet. Ruf
Preußen wird nach dem Ministerialerlaß vom 26. Januar 1935 voraussichtlich von dem Gesamtländeran-
teil bei Vildung des vorerwähnten Härtefonds des Reiches ein schlüsselmäßigerRnteil von etwa 49 Millionen
M^ entfallen. Rn diesem Letrage, der um 4°/o für Zwecke der Lrückenunterhaltung zu Kürzen ist, werden,
um eine Zersplitterung der Mittel zu vermeiden, nur noch die Träger der 3trlltzenbaulast für die Landstraßen
1. und 2. Ordnung und die Gemeinden mit mehr als 6000 Einwohnern als Träger der 5tratzenbaulast für
die Ortsdurchfahrten im Zuge dieser 3traßen sowie im Zuge von Reichsstraßen beteiligt werden, vei der Ve-
teiligung werden mindestens 80»/« auf die Träger der 3traßenbaulast für die Landstraßen 1. Ordnung und
für die Ortsdurchfahrten im Zuge dieser 3tratzen sowie der Reichsstratzen und höchstens 20°/» auf die Träger
der 5traßenbaulast für die Landstraßen 2. Ordnung und für die Ortsdurchfahrten im Zuge dieser 3traßen
entfallen (vgl. neben dem Ministerialerlaß vom 26. Januar 1935 auch die Verordnung zur Regelung der
finanziellen Auseinandersetzung zwischen den alten und neuen Trägern der 3traßenbaulast vom 12. Februar
1935 (RGVl. I 3. 181). Vei der Verechnung des Rnteils des provinzialverbandes der Rheinprovinz an der
Rraftfahrzeugsteuer 1935 ist wie folgt verfahren worden:

von dem preußischen Rnteil von 49 Millionen N^ sind 4"/o für Vrückenunterhaltung und I VZ"/«
als voraus für die 3tadt Verlin vorweg abgesetzt worden. Dann wurde eine zentrale Verteilung von 80
zu 20 angenommen und der Rnteil des rheinischen Provinzialverbandes an diesen 80 «/n bei unveränderter



Veibehaltung des bisherigen Veteiligungsprozentsatzes von 16,64«/u mit 6 164 000 H/ii errechnet. Aus
diesem Anteil sind die an die Kreise und Gemeinden weiter zu leitenden Unterhaltungsbeiträge für die Orts¬
durchfahrten im Zuge der Landstraßen 1. Ordnung sowie im Zuge von Neichsstratzenmit zu bestreiten (vgl.
Kapitel 20 Titel 30 der Ausgabeseite des Ztraßenhaushaltsplans). Es wird sich hierbei um etwa 500 Km
Ortsdurchfahrten im Zuge der Neichsstratzenund etwa 300 Km Ortsdurchfahrten im Zuge der Landstraßen
1. Ordnung, zusammen also um Ortsdurchfahrten in Länge von rd. 800 Km handeln. Die genaue Feststellung
Kann erst erfolgen, nachdem das Neichsstratzennetzund das Landstraßennetz 1. Ordnung endgültig festgesetzt
sind und eine Einigung über die Länge der Ortsdurchfahrten mit den 3tädten und Gemeinden herbeigeführt
ist. Der Ansatz, der für diese rd. 800 Km Ortsdurchfahrten vom provinzialverband weiterzuleitenden Kraft¬
fahrzeugsteuer ist nach dem Nunderlatz vom 21. März 1935 MLliv. 5. 379) abschnitt ä. I (3) 2 errechnet.
«apitel 3 Titel l:

Entsprechend dem Ist 1933 und dem bisherigen Ist 1934 ist eine Einnahme von 80000 H^ nicht
zu hoch gegriffen.

«apitel 3 Titel 2:
vergleiche den Vorbericht.

«apitel 4: Tilgung von Vauoarlehn.
Die rückflietzendenEilgungsbeträge aus dem Vaudarlehn sind bisher unter Kapitel 3 Eitel 2 c ver¬

einnahmt worden. Im vorliegenden Haushaltsplan erfolgt erstmalig eine gesonderte vereinnahmung der
Eilgungsbeträge.
«apitel S- Unterhaushaltsplan ciegenschaftsverwaltung.

Gemäß 8 68 des Gemeindefinanzgesetzesist der zum Liegenschaftsvermögengehörige Grundbesitzdes
vrovinzilllverbllndes zu einem Haushaltsplan der Liegenschaftsverwaltung zusammengefaßt worden. Der
Haushaltsplan läuft mit seinen Endziffern in Einnahme und Ausgabe hier im Haushaltsplan der Finanz-
Verwaltung durch. Im einzelnen vergleichedie Erläuterungen zum Unterhaushaltsplan.

was den vergleich der Ansätze 1935 und zwar sowohl bezüglich der Einnahmeseite wie bezüglich der
Ausgabeseite zu den entsprechenden Ansätzen des Vorjahres angeht, so ist dazu folgendes erläuternd zu be¬
merken:
1. Zwischenzeitigsind die provinzialgüter Vylerward und Lammersdorf verpachtet worden. Es erscheinen

also nicht mehr die bisherigen Vetriebsausgaben und Vetriebseinnahmen, vielmehr nur die Pachteinnahme
und auf der Ausgabeseite die noch verbleibenden Velastungen durch bauliche Unterhaltung, steuern, Ver¬
sicherungen usw.

2. In dem Ausgabeansatz von 109 600 .5?./^ steckt eine Abführung an den Erneuerungsfonds in Höhe von
63 040 K.^.

3. Die Einnahmen aus der Verpachtung der Nettemühle sind bisher nicht über den Haushaltsplan gelau¬
fen, sondern wurden einem besonderen Fonds zugeführt.

Ausgabe.
«apitel 2 Titel 4:

vergleiche die entsprechendenVemerKungen auf der Einnahmeseite.

«apitel 3 Titel t:
Der Zuschuß zur Zchuldenverwaltung ist ungefähr in der Höhe des Vorjahres für das Rechnungs¬

jahr 1935 vorgesehen. Im übrigen vgl. den verrechnungshaushalt der Zchuldenverwaltung.
«apitel 3.

Liehe die Vegründung zu den entsprechendenPosten auf der Einnahmeseite.
3u «apitel 9 Titel 3,

Die bisher nach § 3 Nr. 3 des alten Umsatzsteuergesetzesvorgesehene Freistellung, gemeinnütziger
Unternehmungen von der Umsatzsteuerpflichtist in dem neuen Umsatzsteuergesetzvom 16. Oktober 1934
nicht aufrecht erhalten worden. Dies bedingt zunächst unter Umständen eine erweiterte Umsatzsteuerpflicht
des prooinzialverbandes selbst. Ferner ist dadurch eine Umsatzsteuerpflichtder bislang von der Umsatzsteuer
befreiten privaten Anstalten für die Leistungen begründet worden, die diese Anstalten für den provinzialver¬
band auf dem Gebiete der Fürsorgeerziehung, der Fürsorge für Geisteskranke, Krüppel, Vlinde und Taub¬
stumme bewirken. Gb und inwieweit die in § 19 Abs. 5 Ziffer 2 des Umsatzsteuergesetzesfestgelegte Aus¬
gleichspflichtden provinzialverband belastet und inwieweit diese Velastung gegenüber den privaten Anstalten
durck eine Senkung der vom Provinzialverband an die Anstalten zu zahlenden Pflegesätze wieder wettge¬
macht werden Kann, ist noch nicht abzusehen. Ebenso steht noch nicht fest, ob und inwieweit der Provinzial¬
verband gemäß § 1 Nr. 6 des neuen Körperschaftssteuergesetzesvom 16. Oktober 1934 Körperschaftssteuer-
pflichtig ist. Für eine Inanspruchnahme des provinzialverbandes infolge der Neuregelung der Umsatzsteuer
und der Körperschaftssteuer sind die in Ansatz gebrachten, auf schiitzungen beruhenden Rückstellungen gemacht.
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II. allgemeine Verwaltung.
Einnahme.

«apitel,3 Titel,—3:
vergleiche den allgemeinen vorbelicht.

Titel 20: vergleiche die VemerKungen zur Ausgabeseite.

Ausgabe.
Kapitel l2 Titel !:

Nachdem die provinzialräte ^üi die Rheinprovinz berufen sind, ist ein Vetrag von 50 000 HT hier
eingesetzt, welche kosten dem provinzialverband tatsächlich entstehen, läßt sich im Augenblick noch nicht
überblicken.
«apitel !3 Titel l—5:

vergleiche den allgemeinen Vorbericht.
Titel 103: Erhöhung mit Rücksichtdarauf, daß ein großer Teil der vorhandenen Zchreibmaschinenlange
Jahre im Gebrauch ist und daher durch neue Maschinen ersetzt werden mutz.
Titel 10 l: Der Ansatz entspricht dem tatsächlichen Vedürfnis (volle Ausnutzung der Zimmer und des
Kasinos).
Titel 10 3: Darunter für Trroeiterung der Registraturen der Abteilungen II und V ^ 2500 .NK, für ein
Kleinauto zum Holen der Postsachen l 000 HK, für eine Zchnellschneidemaschine 3 000 K^, für eine Ver-
vielfältigungsmaschine 600 H.vK, für eine notwendige Verbesserung der Einrichtung der Vücherei 5 000 .N//^.
Titel 10b: vgl. Vegründung zum verrechnungshaushalt der Kraftwagendienststelle.
Titel 13: vgl. Vegründung zum Verrechnungshaushalt der Hochbauabteilung.
Titel 15: Für den Vezug der Zeitschrift „Die Rheinprovinz" lind 7500 H/^ eingesetzt, um möglichst
allen Reamten und Angestellten der Rheinischen provinzialverwallung die Möglichkeit zu geben, diese
Zeitschrift zu lesen.
Titel 17: vergleiche den allgemeinen Vorbericht. Gerade beim Ausbau des Rechnungsprüfungsamtes
und bei Durchführung der tvirtschaftlichkeits- und Organisationsprüfungen wäre eine zu große Zparsam-
Keit falsch am Platze. Hierzu Kommen die Kosten für die Aufsichtsprüfung durch das Gemeindeprüfungs¬
amt.
Titel 20: Für die Zeitschrift „Die Rheinprovinz" ist außerhalb des Haushaltsplanes ein Voranschlag
aufgestellt worden, der nach betriebsmäßigen Gesichtspunkten gegliedert ist und in Einnahme und Aus¬
gabe mit 53000 H^s in 1935 abschließt. Die Abschlußzahl des Voranschlages ist in Einnahme und
Ausgabe in den Haushaltsplan übernommen. Ein Zuschußdes provinzialverbandes ist nicht erforderlich, es
sei, daß man den unter Titel 15 der Ausgabe vorgesehenen Vetrag in diesem Zusammenhang erwähnen soll.
«apitel NO:

Das provinzilll'Handbuch, welches die hauptsächlichenfür den sirovinzial-verband maßgeblichen Ge¬
setze, Ministerial-Erlasse, die satzungen, Dienstanweisungen, wichtigstenVerträge usw. enthält, ist völlig ver¬
altet. Ein Neudruck in erweitertem Umfange ist eine unabweisbare Notwendigkeit. Der Neudruck soll im
Rechnungsjahre 1935 durchgeführt werden.

III. Verkehrswesen.
Am 1. April 1935 tritt das Gesetz vom 26. März 1934 über die einstweilige Neuregelung des Ztraßen-

wesens und der Ztraßenverwaltung in Kraft, nachdem schon im Iahre 1934 ein Teil der bisherigen Pro-
vom Reiche unterhalten wurden. Danach

werden die Kunstslraßenmätzigausgebauten Durchgangsstraßen in Reich sstr atzen, Landstraßen 1.
und 2. Ordnung eingeteilt. Träger der Unterhaltungslast für die Reichsstratzen ist das Reich. Dieses
trägt den Zachaufwand für Unterhaltung einschl. Ztratzenwärter- und Hilfscirbeiterlöhne. Andererseits fließen
dem Reiche auch die Einnahmen aus den Nutzungen der Reichsstraßen zu. Die Verwaltung der Reichsstratzen
erfolgt im Auftrage des Reiches durch den provinzialverband, der auch die Rosten hierfür aufzubringen hat.
Den provinzialverband belasten weiter der Kapitaldienst für die zum Ausbau der jetzigenReichsstratzenvom
provinzialverband aufgenommenen Anleihen und die Ruhegehälter- und Hinterbliebenenbezüge für die früher
bei der Unterhaltung der jetzigen Reichsstratzenbeschäftigten Ztratzenwärter und Arbeiter. Die Unterhaltung
und Verwaltung der Land st ratzen 1. Ordnung hat der provinzialverband zu übernehmen, wäh¬
rend für die Landstraßen 2. Ordnung die Kreise Träger der Unterhaltungslast sind, denen auch bis
auf weiteres die Verwaltung wenigstens insoweit zusteht, als sie eigene Kreisstraßenbauverwaltungen be¬
sitzen- sonst wird die Verwaltung vom Provinzialverband auf Kosten der Kreise übernommen. Der Umfang
des straßennetzes ist noch nicht endgültig festgesetzt,voraussichtlich beträgt das Netz der Reichsstratzen in
der Rheinprovinz rd. 3 140 Km einschließlich Ortsdurchfahrten und das Netz der Landstraßen 1. Ordnung
rd. 6 100 Km ebenfalls einschließlich Ortsdurchfahrten. Das Netz der Landstraßen 2. Ordnung ist in seiner
Länge noch nicht Klar übersehbar, insbesondere ist Kein zuverlässiger Überblick darüber zu gewinnen, wie
groß der Teil des Netzes der Landstraßen 2. Ordnung sein wird, den die Provinz für die Kreise verwalten



wird. Vei der Kufstellung de5 Haushaltsplanes 1935 Konntendeshalb die Kosten der Verwaltung von Kreis-
stratzen durch die provinzialverwaltung in Einnahme und Ausgabe nicht mit berücksichtigtwerden. Dies er¬
scheint deshalb unbedenklich, weil davon ausgegangen werden muß, daß die Kreise die Verwaltungskosten
der Provinz zu erstatten haben. Eine wichtige Nolle spielen die nach Nichtlinien des GeneralinspcKtors für das
deutsche Ztraßenwesen noch festzusetzendenOrtsdurchfahrten, deren Unterhaltung in Orten von mehr als
6000 Einwohnern von den Gemeinden getragen wird. Die Gemeinden werden hierfür, soweit es sich um
Neichsstratzen und Landstraßen 1. Ordnung handelt, aus dem dem provinzialverband zustehenden Kraft-
fahrzeugsteueranteil entschädigt. Die Kente, welche die Provinz bisher gezahlt hat, fällt dafür fort.

bezüglich der Ortsdurchfahrten sei noch erwähnt, daß ihre Verwaltung bei Gemeinden über 600N
Einwohner auch seitens des provinzialverbandes auf Kosten der Gemeinden durchzuführen ist, wenn die
Gemeinde Keine eigene leistungsfähige Ztraßenverwaltung besitzt. Vei den Gemeinden mit weniger als 60NN
Einwohnern wird die Ortsdurchfahrt, je nachdem, ob es sich um Neichsstraßen, Landstraßen l. oder 2. Ord¬
nung hanöelt, vom Neich oder dem provinzialverband oder dem Kreise unterhalten, aber nur in einer Vreile
von 6 m-darüber hinaus ist die Gemeinde unterhaltungspflichlig. Die Verwaltung dieser von der Gemeinde
zu unterhaltenden Ztraßenteile erfolgt aber bei Neichsstraßen, Landstraßen l. Ordnung und auch für Land¬
straßen 2. Ordnung, die nicht vom Kreise verwaltet werden, durch den provinzialverband. Dem provin¬
zialverband liegt also außer bei den Landstraßen l. Ordnung die Verwaltung der Ztraßen des Reichs und
zum Teil der Ztraßen der Kreise und der Gemeinden ob. Das bedeutet gegen früher eine erhebliche Ver¬
mehrung der Verwaltungsarbeit. Infolge der weitreichenden Neuordnung des Ztratzen-
wesens lassen sich überhaupt die haushaltsansätzemitdenZoll-undI st Positio¬
nen der Vorjahre nur sehr schwer vergleichen.

Die örtliche Verwaltung und veaufsichtigung des von der Provinz zu betreuenden straßennetzcs
erfolgt durch l2 Landesbauämter: Trier, Kochem, Vad-Kreuznach, Koblenz, Vonn, prüm, Nachen, Köln,
Ziegburg, Krefeld, Düsseldorf und Kleve. Eine Vermehrung der Landesbauämter ist trotz der zu erwarten¬
den vermehrten verwaltungsarbeit nicht beabsichtigt. Jedoch ist eine Erhöhung des jetzigen Personalbestan¬
des der Lauämter notwendig.

Inwieweit die Zahl der jetzt vorhandenen 96 stratzenmeisterbezirke infolge der Vergrößerung des
3traßennetzes vermehrt werden mutz, läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen, schätzungsweise werden etwa
20 neue Aufsichtsbezirkenotwendig werden.

Einnahmen.
«apitel 20:
Zu Titel 1: Der Haushaltsansatz für 1934 setzt sich wie folgt zusammen:

Anteil an der NeichsKraftfahrzeugsteuer .............. 5 432 444 K. /«5
Überweisung aus dem Härtefonds des Generalinspektors ........ 2 378 815 „
Erstattung von Ausgaben, die aus Kraftfahrzeugsteuermitteln 1933 für Neichs-
straßen verwendet worden sind ................. 573 280 „

zusammen: 8 384 539 H^
AIs Einnahme in 1935 Konnte nur der voraussichtlicheKraftfahrzeugsteueranteil von 6 164 000 HF. ein¬
gesetzt werden.

Dieser Einnahme aus der Kraftfahrzeugsteuer in Höhe von 6 164 000 HH stehen folgende unge¬
fähr doppelt so hohe Ausgaben für die materielle Ztratzenunterhaltung einschl. Zchuldendienst gegenüber
und zwar:

Eitel 20 a: Löhne für Straßenwärter............... 1 700 000 H. l<
Titel 20 b: Löhne für Hilfsarbeiter............... 240000 „
Eitel 21: Laufende Unterhaltung.............. 2 990 000 „
Eitel 22 a—c und 33 2 und d: Verzinsung und Tilgung der für 3tratzenbau° bzw.

Arbeitsbeschaffungszwecke im Landstraßenbau aufgenommenen Anleihen
und Darlehen.................... 6718537 „

Titel 30: Leistungen an Gemeinden für die Unterhaltung von Ortsdurchfahrten
zwischen Neichsstratzenund Landstraßen 1. Ordnung ........ 746 385 „

zusammen: 12 394 922 HH

3u Titel 2l>: Der Vetrag setzt sich zusammen aus den Mieten:
1. für die in den Vauamtsdienstgebiiuden vorhandenen Wohnungen,
2. für die 3traßenmeisterdienstwohnungen in Herongen, wildbergerhütte und wittlich,
3. für zwei 3tratzenwärterwohnungen in vienstgebäuden an der Kraftwagenstrahe Köln-Vonn,
4. für das an der Kraftwagenstraße Köln-Lonn gelegene bisher der Ziegelei Groh°Nott in Hochkirchen

gehörige Haus nebst Nebengebäuden.
Die Einnllhmeerhöhung von rd. 2 000 HF erklärt sich einmal dadurch, daß ein neues vauamtsdienst-

gebimde hinzukommt (Düsseldorf) und dann, daß die Einnahmen aus dem unter Ziffer 4 genannten Hause
bisher an anderer Stelle des Haushaltsplans verrechnet wurden.
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Zu Titel 3—8: Nach § 3 des Gesetzes über die einstweilige Neuregelung des straßenwesens und der
Ltratzenverwaltung vom 26. März 1934 stehen die eigenen Einnahmen aus Ztratzennutzungen usw. an
Neichsstratzendem Neiche zu. 3u den für die bisherige vrovinzialstraßen verbliebenen Einnahmebeträgen
sind als Mehrerlös an den zu übernehmenden Kreis- und Gemeindestraßen schätzungsweise10«/« zugeschlagen
worden.

3u Titel 12: Die vrovinzialstraßenmeister haben für die ihnen zur Veschaffung von KleinKraftwagen
und Motorrädern gewährten zinsfreien Darlehen an Tilgungsraten zu zahlen:
für 30 Darlehen für 12 Monate 5 50 HA -.............. 18 000 HA
,. 1 ,, „ ll „ „ 50 „ ^.............. 550 „
» 1 ,, ,, 3 „ „ 50 „ .............. 150 „
..4 „ „ 2 „ „ 50 ., ^.............. 400 „
„ l „ „ 1 „ „ 50 „ .............. 50 „
., ' .. „ 12 „ ,. 40 .. .............. 480 „

», 1 ,, „8 ,, ,, 3u ,, .............^______ 288 „
zusammen: 20 350 HA

Gegenüber dem Vorjahre ist eine größere Zahl von Darlehen in Anspruch genommen worden, wo¬
durch sich höhere Einnahmen aus Tilgungsraten ergeben. Im übrigen wird auf die Anmerkung zu Titel 12 b
der Ausgabe verwiesen.
3u Titel 22:

2) vom Liedlungsoerbllnd NuhrKohlenbezirKist der Kapitaldienst für die Offa-Varlehen von I 470 000
HA (III. Arbeitsbeschaffungsprogramm) zu erstatten. Vis 31. März 1935 war nur ein Teil des
Darlehns zu verzinsen und zu tilgen.

b) Für das Offa-Darlehn von 3 900 000 HA (Arbeitsbeschaffungsmatznahmen 1933) übernehmen die
beteiligten Kreise V-> der Verzinsung und Tilgung, die am 1. Iuli 1935 beginnt.

3u Titel 31: Der Anteil ist so errechnet, daß er dem vrovinzialanteil im Verhältnis 20 zu 80 ent¬
spricht.
3u Titel 41: Zeitdem dem Neiche die Einnahmen aus der Nutzung der Neichsstratzen zufließen, geht
andererseits die Haftpflichtversicherung,soweit sie sich auf Neichsstratzenbezieht, zu Lasten des Reiches.

3 u Titel 42: Die Vergütungen für die für Dritte ausgeführte Untersuchung der Prüfungsanstalt wur¬
den bisher durch Absetzung von der Ausgabe vereinnahmt und erscheinen jetzt unter besonderemEinnahmetitel.

Ausgabe.
«apltel 20:

3ur Ausarbeitung von Entwürfen und zur Vauleitung größerer 3tratzenneu» und -Umbauten, die
wegen ihres Umfanges den Landesbauiimtern neben der Überwachung der laufenden Unterhaltung der 5tra-
hen und der Ausführung KleinererVauausführungen nicht übertragen werden Können, sind 3 besondere Dienst¬
stellen als Neubauämter eingerichtet z. 3t. in Düsseldorf, Koblenz und Adenau.

Die in die entsprechendenUnterabteilungen des Haushaltsplanes unter der Bezeichnung „Neubau-
büros" eingegliederten Kosten (Titel 7 2 bis c und Titel 15 bis 17c) mußten gegenüber den Ausgaben
1934 infolge der im nächsten Iahre zu erwartenden größeren Aufgaben erhöht weiden.

3u Titel 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12 und 13: Die Mehrausgaben der sächlichenund persönlichen Der-
waltungskosten gegenüber dem Nechnungsjahr 1934 sind bedingt durch die Übernahme bisheriger Kreis-
und Gemeindestraßen als Landstraßen 1. Ordnung und werden schätzungsweise bis zu 25«/» bei den einzelnen
Titeln betragen (s. nachstehendeTabelle).

Dabei ist wie folgt verfahren worden:
Es ist zunächstder Vedarf bei dem jetzigen Umfange der vienstgeschäfte ermittelt worden, d. h. es

sind beispielsweise bei den Mehraufwendungen für Vesoldungen das automatische Aufsteigen in höhere Ve-
soldungsstufen, der Wegfall der Einbehaltungen usw. (vgl. den allgemeinen Vorbericht) berücksilytigt wor¬
den. Außerdem bedingen ganz unabhängig von der neuen Übernahme weiterer 3traßen die Anforderungen,
die der Generalinspektor für das deutscheZtratzenwesen bezüglich der rechtzeitigen Vorlage von VauprojeK-
ten und der Zchaffung von Unterlagen für die Umorganisation im Ztratzenwesen stellt, die Einstellung von
TeckniKern und Hilfskräften sowie die Erhöhung der Reisekosten. Ausgehend von dem jetzigenUmfang der
vienstgeschäfte ist dann im Hinblick auf die Vermehrung der zu betreuenden Ztraßen der entsprechende3u-
schlag gemacht worden.
3 u Titel 9: Die Löhne der Kraftwagenführer bei den Landesbauämtern erhöhen sich infolge der tarif¬
mäßigen Lohnsteigerung gegenüber 1934 um rund 900 HA.
3u Titel 14«: vgl. die VemerKungen zum Verrechnungshaushaltsplan der Hochbauabteilung.
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Titel Gegen st and

Vedarf bei
dem jetzigen
Umfange der

Vienstgeschäfte
H».

Mehraufwand
infolge Vermehrung
der zu betreuenden

3trahen

l)au«halt«»
ansatz

H^

22
2t,

3
6

8

10

11

,2

,3

persönliche verwaltungskosten
») Hauptverwaltung

ilnteil an den Kosten der Hauptverwaltung . . . .
bl örtliche Verwaltung (Landesbauämter und

provinzial°5tratzenmeister)
Lesoldungen für planmäßige Veamte ......
Vergütungen für nicht planmäßige Veamte und An¬
wärter ...............
Vergütungen für Angestellte .........
vrämienanteil an der Unfallversicherung der provin-
zial°3traßenmeister ...........

sächliche Verwaltungsausgaben

a) Hauptverwaltung
ilnteil an den Kosten der Hauptverwaltung . . . .

b) örtliche Verwaltung
Geschäftsbedürfnisse
2) Vüroinventar, 3chreibmaterialien usw.....

b) Formularbedarf und Vücherei
c) Postgebühren und Fracht. .
6) Miete, Heizung pp. . . .
e) Reinigung .....
Reisekosten
2) für Lauamtsvorstände.........
b) für Techniker ...........
c) für Kraftwagenführer.........
cl) für Kraftwagenunterhaltung ......
für Provinzial-Ztratzenmeister
2) Entschädigung usw. (s. unten) .......
b) Darlehen zur Veschaffung von Motorrädern und

Kraftwagen ............
Umzugs-und Versetzungskosten........

185 645

608 000

44 110
139 180

7 000

52 212

6 500

1 200
40 000
13 000

4 500

12 300»
3 300
2 400

48 000

168 000«

40 000"
6 000

(10°/°) 18 565

(25«/«) 152 000

(25°/°) 10 890
(25°/°»rd. 34 820

(25°/°) „ 1 700

(10°/°) ,. 5188

(25°/<> laufend ^2900.«
einmalig für Veschaffung
oon Rechenmaschinen!ür

die Uandesbauämtei)
^ 4 500

(25°/°) rd. 300
(25°/°) 10 000
(15°/°) „ 2 000
<25°/o) „ 1 ,00

(25°/°) rd.
(25°/°)
(25°/°) ..

800
600

9 000

(25°/°) .. 42 000

(25°/°)
(25°/°)

40 000
1 500

204 200

760 000

55 000
174 000

8 700

57 400

I I 000
1 500

50 000
15 000

5 600

12 300
4 100
3 000

57 000

210 000

80 000
7 500

tlnmerkungen:
») ver Vetrag fetzt fich wie folgt zusammen:

Für 12 Vauamt«vorständepauschale 30 HL/Monat -..................... 4 320 H^l
„ Reisen der vauamtzvorstänoe außerhalb ihre« DienstbezirK« zur Herbeiführung einer Vereinheitlichung

im Ausbau und in der Unterhaltung der 3traßen (auf Veranlassungdes GeneralinspeKtor«für das
deutsche Ztraßenwesen) ............................... 4 000 „

„ Reisen eine« Vauamt«vorstande«zweck« bodenkundlicherUntersuchungen(auf Anordnung de« General»
inspektor« für da« deutsche Ltraßenwefen) . . ..................... 4^9

. 12 provinzial'LlluoberinspeKtoren je 75 H^/Iahr..................... 9<X) ^
„ 4 VauoberseKietäillnwäiter wahrend der veschäftigung im Außendienst(je 6 Monate zu 55 H^) -- 1 320 I

Zur llbrundung und Vestreitung der «osten für besondere auf Anordnung de« GeneralinspeKtor«au«»
zuführende Reisen ...................................... I 360 „

zusammen: 12 300 HF
^<) vi« tntschädigung, die die Straßenmeister für Benutzung eine« Zimmer« für vienftzwecke, für Zchreibmaterialien,

Fahrtaullagen, verzehr, Unterhaltung und verrieb der Kraftwagen, Motorräder und Fahrräder sowie zur Abgeltung
der an Uraftfahrzeugsteuer sowie für yaflpflicht. usw. Versicherungen zu zahlenden Veträge erhalten, beträgt monatlich:
Lei Venutzung eine« steuerpflichtigenUleinKraftwagen« ..................... 150 H^

» steuerfreien „ ..................... 140 „
„ Motorrades .............................. 110 „
,. Fahnade« ............................... 60 .

<H»«!«tzu«g stel,« nächste Leite un!«n.>
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Zu Titel 14l>: vgl. den Haushaltsplan der schuldenverwaltung.
Zu Titel 19: Nach dem von dem Landrat in siegen vorgelegten Haushaltsplan der Kultur-und wege-
bauschule siegen für 1935 erhöhen sich durch Aufhebung der preußischenEinbehaltungsbestimmungen durch
Mehraufwendungen infolge des planmäßigen Kufrückens der Veamten in höhere Gehaltsstufen und durch
Ausführung notwendigster arbeiten im Interesse des Luftschutzesdie ausgaben gegenüber 1 934 um 3 500
K.U. Der dadurch für 1935 sich ergebende höhere Zuschuß der Provinz beträgt 10 500 H« statt 10 000
.AU im Iahre 1934.
Zu Titel 20a u. d: Die durch Übernahme von Kreis- und Gemeindestrahen als Landstraßen 1. Ord¬
nung für straßenwärter und Hilfsarbeiter entstehenden Mehrkosten an Löhnen sind auf 800 000 K.U
geschätzt.
Zu Titel 20 c: vgl. den allgemeinen Vorbericht.
Zu Titel 21: Die Länge der Landstraßen 1. Ordnung beträgt voraussichtlich, wie schon erwähnt, rd.
6 100 !<m. Davon sind voraussichtlich 300 Km Ortsdurchfahrten. Die notwendigen Aufwendungen für
diese Ortsdurchfahrten sollen mit aus Kapitel 20 Titel 30 bestritten werden. Der Vetrag von 2 990 000 HU
aus Kapitel 20 Titel 21 bezieht sich demnach auf eine straßenlänge von rd. 5 800 Km. Das bedeutet einen
reinen Unterhaltungssachaufwand von 515,52 H^ pro Km. Ein Unterhaltungssachaufwand von 515,52
AU pro Km oder selbst wenn man die ausgaben für straßenwärter und Hilfsarbeiter (vgl. Titel 20 a und l>)
in den Unterhllltungssatz einrechnet von 850,— .HU pro Km reicht nicht aus, um auf die Dauer eine
ordnungsmäßige Unterhaltung der Landstraßen 1. Ordnung sicherzustellen.Die erforderlichen Deckcnerneue-
rungen lassen sich jedenfalls hieraus nicht bestleiten. Ob eine sperrung verschiedenerstraßenstrecken ver¬
mieden werden Kann, ist fraglich, selbstverständlich ist auch von den auf den neu zu übernehmenden stra-
ßen dringend notwendigen Um- und Ausbauten völlig abzusehen.
Zu Titel 22c: Der um 451 971 H// höhere Haushaltsansatz in 1935 gegenüber 1934 erklärt sich
hauptsächlich dadurch, daß der schuldendienst ab 1. Iuli 1935 sich um die Verzinsung und Tilgung der Dar¬
lehen aus dem sofortprogramm (6 940 000 und 3 900 000 H^) erhöht, weiter war der Kapitaldienst für
die im Nahmen des III. Arbeitsbeschaffungsprogramms vorgesehenen Darlehen von 580 000 und 200 000
HU in 1934 nur für ein halbes Iahr vorgesehen, während er 1935 für 12 Monate zu leisten ist.
Zu Titel 30: Nach der Verordnung zur Negelung der finanziellen Auseinandersetzung zwischen den alten
und neuen Trägern der straßenbaulast vom 12. Februar 1935 tNGVl. I 3. 181) sind die Gemeinden, die
Ortsdurchfahrten im Zuge von Neichsstraßen oder von Landstraßen 1. Ordnung zu unterhalten haben, an
dem vrovinzialanteil an der Kraftfahrzeugsteuer zu beteiligen. Damit ist der Übergang der straßenbaulast
für die Ortsdurchfahrten bei Gemeinden mit mehr als 6 000 Einwohnern abgegolten. Ansprüche aus Ver¬
trägen über Übernahme der Unterhaltungslast für Ortsdurchfahrten erlöschen. Die Länge der Ortsdurch¬
fahrten steht »och nicht fest. Es wird sich wahrscheinlichum rd. 500 Km Ortsdurchfahrten von Neichsstraßen
und um 300 Km Ortsdurchfahrten von Landstraßen 1. Ordnung handeln, zusammen also um 800 Km.
Der Ansatz, der für diese rd. 800 Km Ortsdurchfahrten vom vrovinzialverband weiterzuleitenden Kraftfahr¬
zeugsteuer, ist nach dem Nunderlaß vom 21. März 1935 lMVliv. 3. 379) Abschnitts I (3) a errechnet.
Zu Titel 32 »: Aus dem eingesetzten Vetrage von 450000 HU sind folgende Ausgaben zu bestreiten:
1. Zins- und Tilgungsbeträge für von den Kreisen und Gemeinden in den unmittelbaren Grenzkreisen in

den Höhengebietender NegierungsbezirKe Trier und Aachen zu Wegebauten aufgenommene Darlehn ge¬
mäß Veschluß des 78. Nheinischen Provinziallandtages.

2. Zinszuschutzgemäß Veschlußdes 74. Nheinischen provinziallandtages.
3. In Aussicht gestellte Veihilfen für im Vau befindliche Übernahmestratzen.
Zu Titel 32 d: Aus dem Vetrage von 200 000 H i/! sollen in besonders gelagerten Härtefällen Veihilfen
zur Fertigstellung von im Vau befindlichen Kreis- und Gemeindestraßen bewilligt werden, vor allem dann,
wenn sich hierdurch gleichzeitig die Gelegenheit bietet, Landhilfsbedürftige zu beschäftigen.
Zu Titel 33b: Auf Grund des Veschlusses des 78. Nheinischenprovinziallandtags vom 27. März 1931
und der Veschlüsse des Nheinischen vrovinzialausschusses vom 21. Oktober 1931 und 8. Januar 1932 hat
sich der vrovinzialverband gemäß Vertrag vom 3./9. März 1932 verpflichtet, der stadt Koblenz zum Vau
einer zweiten festen straßenbrücke über die Mosel einen Zuschuß von 950 000 HU zu zahlen.

Der Vetrag von 168000 HF errechnet sich wie folgt:
Für 61 5trahenmelstei pro Monat 150 HL -..................... 109 8U0 HL

«19 .. .. „ 140 „ -- ........................ 31920 ..
„5 „ „ „ NO .. -.......... ..... 6600 „
„11 ., ., ., 6« „ - ........................ 7920 ..
„ 14 außerplanmäßige Straßenmeister und Nnwärter pro Monat 55 HF -^ ......... 9 240 „
„ Fahrtauslagen für die Anwärter und zur Kbrundung.................. 2 520 »

168000 HL
**») 3ur Beschaffung eine« «leinkraftwagenz bzw. Motorrad« wird den 3traßenmeistern ein zinsfreie« varlehn von

2000 HL bzw. 900 HL gegeben. Die varlehn zu 2000 .HF sind durch monatliche Naten von 50 HF innerhalb
von 3 Jahren und 4 Monaten, die zu 900 HL innerhalb von 2 Jahren und 1 Monat durch Monatzraten von
36 HL zurückzuzahlen.In «inzelfällen, wo geringere varlehn als 2 000 HL in Nnspruch genommenwerden, ermäßigen
sich die Tilgungsraten entsprechend.
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Der Zuschuß ist bestimmt gewesen in Höhe von 200 000 HF zur Ablösungder Unterhaltungsrente für
die non der 3tadt Koblenz zu übernehmenden Unterhaltungslasten der Fahrbahnbefestigung, der Fußwege und
von Teilen der Rampen der Valduinbrücke sowie von Teilen der prooinzialstraßen Koblenz-^Trier und Köln-^
Mainz, ferner als Abfindung für die von den der 3tadt Koblenz aufgewendeten Kosten für die Unterhal¬
tung des Zchüllerpllltzes und der anschließenden provinzialstraßenstrecken, soweit sich diese Kufwendungen
im Nahmen der provinzialstraßenmäßigen Unterhaltung bewegt haben.

Lis zum höchstbetrage von 750 000 HF ist der Zuschußbestimmt gewesen einerseits zur Bestreitung der
Kosten der Fahrbahnbefestigung und der Fußwege der neuen Vrücke und andererseits als Veitrag in Höhe
von 50n/n zu den Kosten der Kämpen und des neuen Fernstraßenzuges. Gemäß der mit der 3tadt Koblenz
für die Abwicklung des prouinzialzuschusses zwischenzeitlich getroffenen Vereinbarung ist bereits bzw. wird
noch im Laufe des Rechnungsjahres 1934 ein Vetrag von 500 000 HF und zwar zum größten Teil im
Wege der Verrechnung an die 3tadt Koblenz gezahlt. Der Nestzuschuß von rd. 450 000 HF soll mit den von
der 3tadt Koblenz laufend zu bewirkenden provinzialumlagezahlungen verrechnet werden. Zu diesem Zwecke
sowie für die Verzinsung der vorliegenden Nestschuld gegenüber der Ztadt Koblenz mit 1«/u über den
NeichsbanKdisKontsatzist im Rechnungsjahr 1935 der in Ansatz gebrachte Vetrag von 225 000 H//^ erforderlich.
Zu Titel 4l: vgl. den entsprechendenHaushaltsplan steuern und Versicherungen.
Zu Titel 42a u. b: Die Mehrausgaben gegenüber 1934 sind bedingt:
1. Durch die auf Anregung des Generalinspektors für das deutsche3tratzenwesen dem Leiter der prüfungs-

anstlllt übertragenen bodenkundigen Untersuchungen (Laboratoriumsversuche) und
2. infolge der Vuchung der Vergütungen für die für Dritte ausgeführten Untersuchungen auf einen beson¬

deren Einnahmetitel (Titel 42), statt ihrer bisher durch Absetzen von den Ausgaben erfolgten vereinnah¬
mung.

Zu Titel 44: vgl. den verrechnungshaushaltsplan der Kraftwagendienststelle.
Zu Titel 45: 3eit 1914 sind Keine Kurse in der Vaumpflege mehr abgehalten worden. Diese Kurse
sollen, da auch der Generalinspektor für das deutsche 3traßenwesen den größten wert auf eine sachgemäße
Ausbildung des Personals in der Vaumpflege legt, von jetzt ab regelmäßig jährlich wieder stattfinden. Für
1935 ist die 3chulung von etwa 200 Wärtern und 25 5traßenmeistern in Aussicht genommen.
Zu Titel 46: Der Vetrag ist abgerundet.
«apitel 23:

Es sind erhöhte Aufwendungen erforderlich.

IV. wirtschaftspfiege.
Einnahmen:

vgl. die Vegründung zu den entsprechenden Ausgabetiteln. ,
Ausgaben:

«apitel 30 Titel 10:
Auch in diesem Iahre sind von den an der Landeskultur beteiligten 3tellen wiederum dringliche Vor¬

stellungen erhoben worden wegen einer Erhöhung des Fonds zur Förderung der Landwirtschaft und des
Flußregulierungsfonds, um die gerade auch in der Nheinprovinz dringend notwendigen Maßnahmen auf dem
Gebiete der Landeskultur noch stärker als bisher fördern zu Können. Es steht zu erwarten, daß der 5taat
diesen wünschen Nechnung tragen und den 3talltsanteil an diesem Fonds um 50 000 HF erhöhen wird.

Unter der Voraussetzung, daß der 5taat seinen Anteil am Fonds zur Förderung der Landwirtschaft
gegenüber deni Vorjahre um 50 000 HF erhöht (vgl. Kapitel 30 Titel 10 der Einnahme) und
daß auch die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Nheinvrovinz als Zuschuß für die wasserversorgungs-
anlagen wiederum 150 000 HF gewährt (vgl. Kapitel 30 Titel 11 der Einnahme), sind unter Kapitel
30 Titel 10 der Ausgabe 764400 HF zur Gewährung von Veihilfen für Meliorationen und
Umlegungen sowie für genossenschaftlicheund Kommunale Flußregulierungen und sonstige Vooenuerbesse-
rungen eingesetztworden. Die dann noch verbleibenden 11 600 HF der bei Kapitel 30 Titel 10 vorge¬
sehenen Gesamtausgabe von 776 000 HF sind erforderlich zur Vestreitung der weiteren Jahresraten für
die von der Provinz entsprechenddem vorgehen des 3taates im Nahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms
1933 zugesagten Zinsverbilligungszuschüsse für LandesKulturoarlehen.

Die Verteilung der Veihilfenmittel des Fonds zur Förderung der Landwirtschaft und des Flutzregu-
lierungsfonds erfolgt alljährlich durch gemeinsamen Veschluß des 3taates und der Provinz auf der sog. west-
fondskonferenz.
«apitel 30 Titel N:

Zur Förderung größerer LandesKulturprojeKte in der Nheinvrovinz, die aus den laufenden Fonds
(Kapitel 30 Titel 10) nicht ausreichend unterstützt werden Können, sind, wie im Vorjahre, 100 000 HF vor¬
gesehen. Die Vewilligung von prooinzialbeihilfen aus diesem Fonds hat zur Voraussetzung, daß aus staat¬
lichen Mitteln Veihilfen in mindestens gleicher Höhe zur Verfügung gestellt werden.
«apitel 30 Titel 12:

Die Landesbauernschaft unterhielt bis zum Iahre 1933 eine hauvtforstberatungsstelle in Vonn, vier
Forstämter bzw. Forstberatungsstellen innerhalb der Provinz und eine Forstschule in wittlich. Im Iahre
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1934 wurde ein weiteres Forstamt eingerichtet. Für das Iahr 1935 ist die Einrichtung von vier weiteren
Forstämtern beabsichtigt.
«apitel 30 Titel 20:

Gemäß § 24 des Gemeindefinanzgesetzesvom 15. Dezember 1933 wird eine Unterteilung des frühe¬
ren einheitlichen Titels erforderlich.
Zu a). Es handelt sich um einen Zuschuß für folgende Fachbeamte für wein-, Obst- und Gemüsebau bei
der Landesbauernschaft Rheinland gemäß einem früheren Abkommen mit 3taat und Landesbauernschaft, die
ihrerseits je ^/z tragen:
1 weinbauwanderlehrer mit dem 3itz in Verncastel für das weinbaugebiet der Mittelmosel (Kreise Verncastel

und wittlich).
1 weinbauwanderlehrer mit dem 5itz in Linz für das weinbaugebiet Untermosel (Kreise 3t. Goar, Koblenz

und Manen) sowie für die weinbaugebiete des Regierungsbezirks Koblenz von der Moselmündung rhein-
abwärts und des Regierungsbezirks Köln,

1 weinbauwanderlehrer mit dem 3itz in Lacharach für das weinbaugebiet des Rheins von der Moselmün¬
dung rheinaufwärts bis zur Einmündung der Nahe,

1 weinbauwanderlehrer mit dem 3itz in 3aarburg für das weinbaugebiet der 3aar und Vbermosel,

1 Referent für Gemüsebau j '" ^"""'
3u b). Dieser Eitel enthält:
1. Gehalt für einen weinbauwanderlehrer in Eond (Mosel) für das weinbaugebiet des Kreises Kochem

provinzialbeamter), der in früheren Iahren in den Haushaltsplänen und Vorberichten bei den Fach»
beamten der Landesbauernschaft mit aufgeführt wurde. Ie V-, seines Gehaltes weiden durch 3taat bzw.
Landesbauernschaft erstattet und sind bei Kapitel 30 Eitel 20 erstmalig im Haushalt 1935 in Einnahme
nachgewiesen,während in früheren Jahren bei diesem Eitel nur der vom provinzialverband zu tragende
Rnteil in l)öhe von einem Drittel des vollen Gehaltes in Ausgabe veranschlagt wurde.

2. Gehalt für einen Gbstbaufachberater im Regierungsbezirk Erier, der früher als Vbstbauoberlehrer bei
der provinzial-weinbaulehranstalt in Erier tätig gewesen war und bisher auch etatsmätzig dort weiter¬
geführt wurde,- er ist der Regierung in Erier seit 1929 zwecks Durchführung des Obstbauprogramms im
westlichenGrenzbezirk zur Verfügung gestellt und versieht seitdem Keinerlei Dienst bei der Lehranstalt.

3u c). Zur Durchführung allgemeiner Förderungsmatznahmen auf dem Gebiete des wein», Vbst- und Ge¬
müsebaues (Rebenzüchtung, 3chädlingsbeKämpfung, Versuchswesen, Weinabsatz, Propaganda für 3ützmost-
bereitung usw.).
«apitel 30 Titel 2!:

Der Rusgabebetrag von 43 204 H./i setzt sich wie folgt zusammen:
3 829 H.^ Verzinsung und Eilgung des durch Veschlutz des 73. Provinzial-Landtags vom 9. Kvril

1927 aufgenommenen Darlehens von 63 492,50 H//i für die Veteiligung der Provinz an der
Leschaffung von Verkaufseinrichtungen für Gbst und Gemüse nach holländischem und nieder¬
rheinischemMuster.

39 375 H^ Verzinsung und Eilgung des durch Veschlutz des 75. Provinzial-Landtags vom 9. März
1929 aufgenommenen Darlehns von 676 250 H^i zur Unterstützung des Vaues von Wein¬
bergswegen im Zusammenlegungsgebiet der unteren Nahe.

«apitel 30 Titel 30:
Die Unterverteilung dieser Mittel ist im Einvernehmen mit der Landesbauernschaft Rheinland wie

folgt beabsichtigt:
Unterstützung der Ziegenzucht ..............4 000 K^ (1934: 4 000 K^)
Unterstützung der Rindviehzucht .............53000 „ (1934:50000 „ )

einschl. Zuschußzur Vesoldung und zu den Reisekostenvon einem Eier-
zuchtdireKtorund sieben Eierzuchtinspektoren sowie Zusckmßzur Vesol¬
dung von fünf VberKontrollassistenten und zur Förderung des Kon-
trolloereinswesens überhaupt

Unterstützung der Pferdezucht ............. 4 600 „ (1934
Unterstützung der Schweinezucht ............. 8 000 „ (1934
Unterstützung der 3chafzucht .............. 9 000 „ (1934
Unterstützung der Geflügelzucht ............. 5 000 „ (1934
Zuschuß zur Vesoldung eines Fachbeamten für Kleintierzucht . . . .3400 „ (1934
Zuschuß zu den Kosten eines Melklehrers ........... 1 5W „ (1934

4 600 „ )
4 000 „ )

- ,. )
5 000 .. )
3 400 „ )
1 500 „ )

zusammen: 88 500 H^i (1934: 72 500 H^)
Der für die Förderung der Rindviehzucht vorgesehene Vetrag erhöht sich um 3 000 K^i infolge

Neueinrichtung eines Eierzuchtamtes in Saarbrücken.
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Der Forderungsbetrag für Zchweinezuchtist von 4000 HF auf 8000 HF erhöht worden, da ein
Zachbearbeiter für Zchweinezucht(Tierzuchtinspektor) zwecks einheitlicher Vearbeitung und nachdrücklicher
Förderung der gesamten rheinischen Zchweinezuchtberufen ist.

Vei der Durchführung des Regierungsprogramms fällt der Hebung der Zchafzucht,die im Rheinland
stärker Zurückgegangen war als in anderen Teilen des Reiches, eine ganz besondere Vedeutung zu. Kußer
der Verufung eines Zachbearbeiters für Zchafzucht (Tierzuchtinspektor) sollen alle Förderungsmaßnahmen, die
sich auf den anderen Gebieten der Tierzucht seit Jahren bewährt haben, in der Zchafzucht nachdrücklichst
durchgeführt werden.

«apitel 30 Titel 40:
Es handelt sich hierbei um folgende Positionen:

zur Förderung der Versuchsringe und Veispielswirtschaften an die can¬
desbauernschaft Rheinland ..............14 000 H« (1934: 14 000 HF)

zur Unterstützung der Grünlandwirtschaft an die candesbauernschaft
Rheinland ...................18 000 ,. (1934:15000 .. )
(Es ist die Einrichtung einer weiteren candbauautzenstelle (früher
Grünlandautzenstelle) im Regierungsbezirk Trier geplant)

Zuschuß zur Förderung des Vraugerstenbaues in der Rheinprovinz an
Landesbauernschaft Rheinland .............. 2 000 „ (1934: 2000 „ )

zusammen: 34 000 H^/i (1934: 31 000 HF)
«apitel 30 Titel 30 und 51:

Vei Titel 50 2 sind zur Förderung von hochwasserschutzmatznahmenam Rhein und seinen Nebenflüssen
wie im Vorjahre 100 000 HF vorgesehen. Dieser Letrag dürfte zusammen mit den entsprechendenZtaats-
beihilfen ausreichen, um bei einigen voraussichtlich im Iahre 1935 zur Ausführung gelangenden hoch-
wasserschutzprojeKteneine tragbare Finanzierung zu ermöglichen.

Von den im Vorjahre beiTitel 50 b vorgesehenen Raten der für einige größere hochwasserschutzpro-
jekte übernommenen laufenden Zuschüsse ist der Zuschuß für das Deichprojekt walsum-stappin Fortfall
gekommen, da dieses Projekt ohne die vorgesehenen Leistungen des staates und der Provinz finanziert
werden Konnte. Die für den Deichbau Neuwied zugesagten Ztaffeldarlehen wurden durch einen ent¬
sprechenden Nachlatz bei den vom Kreise Neuwied geschuldeten Zahlungsrückständen abgelöst. Dafür hat
der Kreis Neuwied die fernere Zahlung der Ztaffeldarlehen an stelle der Provinz übernommen. Da die
Rblösung der Ztaffeldarlehen mit Mitteln der sog. Konsolidierungsaktion durchgeführt wurde, sind die jähr¬
lichen Ztaffeldarlehen in Höhe von 9 959,53 .AF nunmehr an die „Konsolidierungsaktion" zu erstatten, llls
weitere Jahresrate des 1930 von 3taat und Provinz (im Verhältnis 3:2) bewilligten Rentenzuschussesvon
1«/o von 928 000 HF für die Eindeichung Köln-Mülheim sind wieder 3 712 HF vorgesehen.

Die Kusgabe bei Titel 51 zergliedert sich wie folgt:
Zur Verzinsung und Tilgung eines vom preußischen 5taat aus llnlatz des Hochwassers

1925/26 gewährten Darlehens ...................119 000 HF,
zur Verzinsung und Tilgung früherer llnleihen zur Förderung von hochwasserschutzmaßnahmen 74 575 „ ,
zur Verzinsung und Tilgung der im außerordentlichen Haushalt für 1934 vorgesehenen und

im Knleihewege zu beschaffenden Beihilfe für die Rurtalsperre bei Zchwammenauel,
Kreis Zchleiden ........................ 94 925 „ .

«apitel 30 Titel K0:

itus diesen Mitteln sollen nachstehende Einrichtungen und vereine unterstützt werden:
Zuschuß an den Rheinischenverein für wohlfahrts- und heimatpflege . — H^ (1934: 2 500 HF)
Veihilfe zur Förderung von bäuerlichem hausfleiß, bäuerlichem

Vrauchtum, Heimgestaltung usw .............10 000 „ (1934: — „ )
Veihilfe zur Hebung der Vienenzuchtan die candesbauernschaft Rheinland 1500 „ (1934: 1500 „ )
Veihilfe zur Hebung der Fischzucht an den RheinischenFischereiverein . 1 000 „ (1934: 1 000 „ )
Veihilfe für die pflanzenschutzstellean die candesbauernschaft Rheinland 2 400 „ (1934: 2 400 .. )
Zuschuß zur Rbhaltung von Kursen in der candmaschinenkunde und zur

Ausgestaltung der Maschinenberatungs- und Prüfungsstelle an die
candesbauernschaft Rheinland ........... . I 000 „ (1934: 1000 ,. )

Zuschuß zur Förderung der Vuchführung und des betriebswirtschaftllchen
Rechnungswesens in Kleinen Vauern- und weinbaubetrieben an die
candesbauernschaft Rheinland ......... «../.' ^00" ,. 0934: 6000 ,. )

Zuschuß zu den Kosten des Vauamts der candesbauernschaft Rhemlan d — „ (1934: 1000 „ )
zusammen: 18 900 HF (1934: 15 400 HF)

Infolge Vereitstellung des Zuschusses von 10000 HF für die Förderung von bäuerlichem hausfleitz,
bäuerlichem Vrauchtum usw. wird an den Rheinischen verein für wohlfahrts» und heimatpflege ein Zuschuß
für 1935 nicht mehr zur Verfügung gestellt.



16

«apitel 3l Titel l bis 5: Eigene landwirtschaftliche Schulen.
Der Haushaltsplan der Lehranstalt Trier weist insbesondere bei den Titeln III, IV, V, VI und VII

gegenüber dem Vorjahre dadurch Abweichungen auf, daß der frühere selbständige Unterhaushaltsplan der
GemüsebauschuleTrier in den Haushaltsplan der hauptlehranstalt Trier eingebaut ist.

Erhebliche Abweichungen von den Zahlen des vorjährigen Haushaltsplans weisen die Veträge des
Titels II — Zchulgcld — auf, wo in Zukunft nur die reinen Zchulgelder vereinnahmt werden (früher auch
die Kostgelder der Zchüler). Die Zchulgelder sind infolge Angleichung an die Lätze der Landesbauernschaft
von 45 .A/^ auf 30 H//^ je Zemester heruntergesetzt worden.

Die Einnahmen bei dem Titel VcKöstigung sind gegenüber dem Vorjahre erhöht, da hier von jetzt ab
auch die Kostgelder der Zchüler vereinnahmt werden und da bei den mit freier Ltation beschäftigten Ange¬
stellten und Arbeitern, für die früher nur der bare Lohn im Etat veranschlagt war, im Gegensatzzum bis¬
herigen Verfahren von jetzt ab eine Verrechnung zwischen den Titeln VcKöstigung bzw. Mieten und den
betreffenden Lohntiteln stattfindet.

Vei Titel V 5 Heizung, Veleuchtung und Wasserversorgung erklären sich die Änderungen gegenüber
dem Vorjahre einmal dadurch, daß der Gesamtbedarf der Lehranstalten für Heizungsmaterial schärfstens
überprüft wurde, zum anderen dadurch, daß eine Verrechnung der Ausgaben für Heizung, Veleuchtungpp.
in den wirtschaftlichen Verrieben gegenüber dem allgemeinen heizungstitel (V5) erstmalig vorgesehen ist.
Es handelt sich hierbei um eine der Matznahmen, die ein Klareres Vild über die wirtschaftlichen Ergebnisse
der einzelnen Vetriebe im Haushaltsplan zum Ausdruck bringen sollen.

Zu den wirtschaftstiteln V1 1 bis 3 ist grundsätzlichzu bemerken, daß mit Rücksichtauf § 24 des
Gemeindefinanzgesetzesvom 15. Dezember 1933 erstmalig eine Trennung der persönlichen Ausgaben (für
Arbeiter) von den sachlichen VewirtschaftungsKostcnvorgenommen ist.

Der bisherige Titel VI 5 (Neuanlagen) Kommt in Fortfall, da in Zukunft die Ausgaben für die Neu¬
anlagen von Weinbergen pp. bei den entsprechendenWirtschaftstiteln berücksichtigtwerden.

Vei Titel VI 5 (Versuchstätigkeit) erscheinen diejenigen Einnahmen und Ausgaben, die von dritter 5cite
(Düngemittel-, ZchädlingsbeKämpfungsmittelindustrie, NeichsKuratorium für Technik in der Landwirtschaft
und dergl.) zur Durchführung von versuchen den Lehranstalten bereitgestellt werden.

Vei Titel VI1 1 (Kraftwagen) ist für die Lehranstalt Trier ein einmaliger Vetrag von 3 500 .N^
für die Neubeschaffung eines Wagens vorgesehen.

Der Titel I der Landwirtschaftlichen haushaltungsschuleVlewig enthält von jetzt
ab nur mehr Einnahmen für Zchulgeld, früher auch die Einnahmen für Kostgeld der Zchülerinnen - die letzte¬
ren erscheinen in Zukunft bei Titel III 1 (VeKöstigung). Der Titel V 2 erfaßt in Zukunft die auf dem Kleinen
Gutshofe in Glewig unterhaltene viehwirtschaft, die bisher im Haushaltsplan der hauptlehranstalt Trier
enthalten war.

Visher wurde ein besonderer Nnterhaushaltsplan für die der piooinziallehranstalt Kreuznach ange¬
gliederte MiidchenKlasse in Zober nheim a. d. Nahe nicht aufgestellt, da der für diese Klasse
bereitgestellte provinzialzuschutz von 6 200 H^ii sowie die vom preußischen staute und von der Landesbau-
ernschaft Rheinland bewilligten Zuschüsse restlos dem vaterländischen Frauenverein (Kreisverband Kreuznach)
als dem Mitträger der Klasse zur Verfügung gestellt wurden, vom Wintersemester 1934/35 ab ist dieser ver¬
ein als Mitträger ausgeschieden. Da die Klasse erst im Aufbau begriffen ist, ist für unvorhergesehene Aus¬
gaben bei Titel VI 4 der Vetrag von 1 850 H.v^ vorgesehen, sodatz sich der Gesamtzuschutzbedarfin dersel¬
ben höhe bewegt wie in den früheren Jahren.
«apitel 3l Titel 6:

Erstmalig wurden für diesen Zweck im Iahre 1934 Mittel ^ und zwar bei Kapitel 30 Titel 20 —
verausgabt. Früher wurden im Gegensatzzu allen sonstigen landwirtschaftlichen Fachschulenbei den provin-
zillllehranstalten stipendienmittel nicht verteilt, was sich jedoch nicht bewährt hat.

Die Veiräte wurden gebildet, um im Interesse der Lache eine enge Verbindung zwischen Lehranstalten
und den führenden Persönlichkeiten der weinbaulichen und bäuerlichen Praxis sicherzustellen' die nichtbe¬
amteten Mitglieder der Veiräte sollen NeiseKosten und Tagegelder nach den staatlichen Vestimmungen erhalten.
«apitel 3t Titel w. N und ,2 -

Zu 10 2. Die Landesblluernschaft Rheinland unterhält z. Zt. 67 Väuerliche werkschulen (früher
Landwirtschaftsschulen), 3 Gemüsebauschulen, 19 Mädchenklassen und 1 Ackerbauschule in Lechenich,die
jedoch bis zum 1. April 1936 in eine Väuerliche werkschule umgewandelt sein wird. Nach dem mit der Lan¬
desbauernschaft Rheinland abgeschlossenenvertrage würden für jede Väuerliche werkschule 2 000 ,N ^, für
jede Gemüsebauschuleund MädchenKlasse750 H^ und als besonderer Zuschuß für Väuerliche werkschulen
in den Höhengebietender Rheinprovinz 6 450 HK zu zahlen sein. Für die Ackerbauschule in Lechenich hat
die Provinz ein viertel der tatsächlich aufgewendeten Kosten übernommen. Nach den mit der Landesblluern¬
schaft gepflogenen Verhandlungen ist diese angesichts der Tatsache, daß die Gesamtaufwendungen für das
landwirtschaftliche Zchulwesen gegenüber der Zeit des Vertragsabschlusses nicht unwesentlich geringer ge¬
worden sind, damit einverstanden, daß für das Rechnungsjahr 1935 der provinzialzuschutz für die vorhan¬
denen 5chulen auf 132 000 H^ pauschaliert wird; weiter sind für 1935 Veihülfen vorgesehen für 7 neu zu
gründende MädchenKlassen (5 250 H^) und 2 750 K^ für die Gewährung von Stipendien an bedürftige
Vauernsöhne.
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Zu 10b. Die Zahlung der Kuhegehälter und Hinterbliebenenbezüge erfolgt auf Grund des mit der
Landesbauernschaft abgeschlossenenVertrages.

Zu 11 a und b. Gemäß den mit den städten Vitburg und Kiene bestehenden Verträgen.
3u 12. Für jede 3chule ein Grundzuschuß von 100 HF und außerdem für jeden Kursus von minde¬

stens achtwöchiger Dauer ein Zonderzuschutzvon 40 H^.
«apitel 3l Titel 13-

Es handelt sich um folgende Zuschüsse:
Landwirtschaftliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Vonn ... 6 000
Molkereilehr- und Versuchsanstalt in Kleue .......... 5 000
viehhaltungs- und Melkerschule in Kellen.......... 3 000
Gärtnerlehranstalt in Friesdorf.............. 4 000
Gärtnerische Versuchsanstalt in Friesdorf .......... 2 700
Rheinische Lehranstalt für Gemüsebau in 5traelen....... 3 200

zusammen: 23 900 H^ (1934: 22 900 HF
Summe Titel 10—13: 365 692 H//5 (1934:324 264 HF

ttapitel 32 des Haushalts: Förderung des Gewerbes.

H/i! (1934:
(1934:
(1934:
(1934:
(1934:
(1934:

6 000
5 000
2 000
4 000
2 700
3 200

HF)

10

11

12
13
14

15

16

17

18
19

20

21
22
23
24
25
26

27

Name»

bei gewerblichen Vildungzeinrichtnngen

Zoll
1935

3oII
1924

HL

Soll
1935
mehr

H«

Ztädt. Handwerker- und Kunstgewerbeschule
Kachen .............

Desgleichen Wuppertal .........
Desgleichen Krefeld ..........
Desgleichen Essen ...........
Desgleichen Trier ...........
Ztädt. Fachschule für Handwerk in Düsseldorf . .
Kölner werkschulen in Köln........
Hufbeschlagschmiede (Hauptlehrschmiede) für die

Kheinprovinz in Köln.........
Gewerbeförderungsanstalt für die Nheinprovinz

in Köln.............
Zur Förderung des handwerklichen Nachwuchses

an die Handwerkskammern (s. unter b der Vor¬
bemerkungen) ...........

preußische Fachschule für Textilindustrie in
Kachen ..............

Desgleichen in Wuppertal (Lärmen).....
Desgleichen in Krefeld .........
Desgleichen des handelskammerbezirks Gladbach

in Gladbach............
vereinigte technischeZtaatslehranstalten für Ma¬

schinen- und Vergmaschinenwesen in Köln . .
Technische Ztaatslehranslalt für Maschinen- und

Hüttenwesen in Duisburg ........
Technische Ztaatslehranstalt für Maschinenwesen in

Essen ..............
Desgleichen in Wuppertal (Elberfeld) .....
3tädt. Fachschule für die Ztahlwarenindustrie in

Zolingen .............
höhere technischeZtaatslehranstalt für hoch- und

Tiefbau in Kachen..........
Desgleichen in Essen ..........
Desgleichen in Köln..........
Desgleichen in Wuppertal (Lärmen).....
Desgleichen in Trier..........
Ztädt. Zteinmetzfachschule,Manen ......
staatl. Handels- und Gewerbeschule für Mädchen

in Nhendt............
Hochschule für Musik in Köln.......

4 500
6 750
4 500
6 750
4 500
4 500
9 000

600

2 250

20 000

4 500
4 500
4 500

4 500

6 750

4 500

4 500
4 500

6 750

1 800
4 500
4 500
4 500
2 250

900

I I 250
12 000

150 050

4 500
6 750
4 500
6 750
4 500
4 500
9 000

600

2 250

20 000

4 500
4 500
4 500

4 500

6 750

4 500

4 500
4 500

6 750

1 800
4 500
4 500
4 500
2 250

900

11 250
12 000

150 050

Gegen
1934

weniger

HF

Ist
1923

4 500
6 750
4 500
6 750
4 500
4 500
9 000

600

2 250

20 000

4 500
4 500
4 500

4 500

6 750

4 500

4 500
4 5UU

6 750

1 800
4 500
4 500
4 500
2 250

900

11 250
12 000

150 050
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a) Es handelt sich zunächst um die Gewährung von laufenden Zuschüssen zur Förderung des gewerb¬
lichen Unterrichtswesens, namentlich für gewerblicheFachschulen, die größtenteils seit 30 bis 40 Iahren
vom Rheinischen sirovinzialverband unterstützt worden sind. Im Falle der staatl. Handels- und Gewerbe¬
schule für Mädchen in Rhendt (Ziffer 26) liegt eine vertragliche Verpflichtung des provinzialverbandes zur
Gewährung des Zuschusses vor.

Es sind grundsätzlichnur solche gemeinnützigeFachschulenunterstützt worden, die nicht nur rein örtliche
Vedeutung haben, sondern darüber hinaus Vedeutung für die ganze Rheinprovinz oder große Teile der
Provinz beanspruchen Können. Ruch beiden staatlichen Anstalten dienen die gewährten Provinzialzu-
schüsse lediglich zur finanziellen Entlastung der G emeinden. Die Höhe der gewährten Veihilfen ist von
Fall zu Fall bestimmt worden. Dabei ist eine staffelung des provinzialzuschussesfestgelegt in der weise, daß
für diejenigen schulen, die nach Rbzug der Einnahmen einen Kostenaufwand bis zu 100 NW H.M erfordern,
der Zuschuß 10 0N0 .M/ und für diejenigen mit einem Kostenaufwand von über l00 000 bis 200 000 K.^
15 000 ,A/^ und für diejenigen mit einem darüber hinausgehenden Kostenaufwand 20 000 H^ beträgt. Die
so bemessenen Zuschüsse sind in den Rechnungsjahren 1931 und 1932 um 10«/o bzw. um weitere 50"/«
gekürzt und in dieser gekürzten Höhe für das Rechnungsjahr 1934 beibehalten worden.

b) Die nähere Vestimmun,gdes Verwendungszwecks und die Verteilung des Vetrages von 20 000
.A^ zur Förderung des handwerklichen Nachwuchses (Ziffer 10) erfolgt im Einvernehmen mit den Hand¬
werkskammern.

c) Die staatliche Fachschulefür die bergische Kleineisen- und stahlwarenindustrie in Remscheid ist
geschlossen und in eine städtische werkmeisterabendschule umgewandelt worden (s. unter 6).

Neu vorgesehen ist ein Zuschußvon 7 500 H.^ für die Neichsluftfahrtschulen der HI. in Köln und
Vuiddelbach zum Zwecke der Heranbildung eines guten handwerklichen Nachwuchsesfür den Flugzeugbau.

6) Rus dem verbleibenden Restbetrag von 18 450 H//' sind bisher regelmäßig folgende Einrichtungen
unterstützt worden:
1. die Gesellschaftzur Förderung des Einzelhandels an der Universität Köln, E. v.,
2. das Haus der Technik in Essen,
3. das Institut für Konjunkturforschung, Abteilung Westen, Essen,
4. die städt. werkmeisterabendschule in Remscheid,
5. der Rhein. Genossenschaftsverband, E. v., Köln, zur Durchführung von Genossenschaftskursen,
6. die hufbeschlaglehrschmiedein Essen,
7. die Versuchsanstalt für die Werkzeugindustrie in Remscheid.

Außerdemwerden von Fall zu Fall studienbeihilfen an bedürftige studierende dieser Fachschulen gewährt.
Kapitel 35 Titel 7. 2, 4 und 6: Wohnung«- und Sieolungswelen einschl. canoesplanung.

Zur Durchführung von Landesplanungsarbeiten am Niederrhein und im Rachener Gebiete sind Ve-
zirksstellen der Landesplanung der Rheinprovinz in M.Gladback und Rachen eingerichtet.

Vei der Unterstützung der geologisch-agronomischenRufnahmearbeiten in der Rheinprovinz wird ein
Teil der Unterstützung vom preußischen staut und dem Landesbauernführer zurückerstattet.

Die Fortsetzung des Verfahrens zur Unterstützung minderbemittelter Kinderreicher Familien ist aus
nationalpolitischen Gründen notwendig. Über die Ergebnisse des Verfahrens in den letzten beiden Iahren ist
in der Zeitschrift „Die Rheinprovinz" september 1934, heft Nr. 9, Leite 47 ausführlich berichtet worden.
Nach den Erfahrungen der beiden Iahre ist der bisherige Iahresbetrag von 50 000 H//i unzureichend. Um
mit diesem Vetrag auszukommen, waren sehr einschränkendeVedingungen notwendig, insbesondere mußte be¬
stimmt werden, daß Familien unter fünf Kinder nicht berücksichtigt werden Können. Es wird daher eine Er¬
höhung des Vetrages auf 80 000 K.H vorgeschlagen. Die Mittel sollen für minderbemittelte Kinderreiche
Familien in den Fällen Verwendung finden, in denen der Verlust eines in der Nachkriegszeit errichteten
Eigenheimes ohne eigenes verschulden sonst unabwendbar wäre.

Der Veitrag zum Rheinischen verein für Kleinwohnungswesen ist in Fortfall gekommen, weil der
verein aufgelöst wurde. Diese Position wird daher im Haushalt zu streichensein.

Die Förderung der Herstellung von Radfahrwegen ist von dem GeneralinspeKtor des stratzenwesens
zentral in Rngriff genommen worden. Die Zuschüsse zum Vau von Radfahrwegen abseits von öffentlichen
Wegen, haben den Vorteil, daß nicht nur eine Entlastung der strahen eintritt, sondern durch die Förde¬
rung von Radfernwegen auch die Möglichkeit geschaffen wird, Erholungsfahrten in die waldgebiete und
die Flußtäler vorzunehmen.
«apitel 38 Titel 3-

vgl. den verrechnungshaushaltsplan der Kraftwagendienststelle.
«apitel 35 Titel 5 »—e:
ZU 2): Für das Illhr 1935 mutz mit einer im vergleich zu 1934 verstärkten Rnsetzung von rheinischen sied-
lungsbewerbern gerechnet werden, da die West-Vstsiedlung in diesem Iahre praktisch erst Rnfang Iuli ein-

/ setzte, während sie im KommendenIahre von vornherein ihren Fortgang nehmen wird. Die meisten Vewer-
/ ber sind zur Durchführung ihres siedlungsvorhabens erfahrungsgemäß auf Heimatkredit und Zinszuschüsse

bzw. Umzugsbeihilfen angewiesen. Andererseits laufen verschiedene (durchweg auf 5 Iahre bewilligte) Zah¬
lungsverpflichtungen an Zinszuschüssen im nächsten Iahre ab. Der entsprechenddem diesjährigen Haushalts¬
plan auch für das Rechnungsjahr 1935 angesetzteVetrag von 90 000 Ä^ wird daher ausreichen.
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3u K): Auf Grund eines Veschlusses des seinerzeitigen Provinzial-Landtages vom Jahre 1931 soll geeig¬
neten rheinischen Landarbeitern, die eine bescheidenebäuerliche Liedlerstelle erwerben wollen und über ge¬
wisse eigene Mittel verfügen, die Ansiedlung durch Gewährung einer Veihilfe bis zum Vetrage von 1 500
K^ im Cinzelfalle ermöglicht werden. Nach Auskunft der Rcichsstelle für die Auswahl deutscher Vauern-
siedler, Landesstelle Rheinprovinz, befinden sich unter den Ziedlungsbewerbern für das nächste Jahr einige
Handarbeiter, denen in der genannten weise zur Durchführung ihres Vorhabens verholfen werden Könnte.Es
wurden daher wieder 5 000 H/i für diesen Zweck eingesetzt, die in diesem Iahre voraussichtlich eingespart
werden Können.
Zu c): Zur Weiterleistung des vom Provinzial-Ausschutz am 27. Oktober 1933 bewilligten monatlichen
Zuschussesvon 350 H/i für die Reichsstelle für die Auswahl deutscher Vauernsiedler zur Förderung der
siedlerberatung in der Rheinprovinz und für sonstige Kufwendungen werden, wie im laufenden Jahre, etwa
5000 Hli benötigt. Außerdem sind zur Kufklärung der Landbevölkerung pp. für die Hitlerjugend etwa
10 000 H/i erforderlich. Eine Ausgabeerhöhung läßt sich daher nicht vermeiden.
«apitel 39 Titel 1: provinzialinltitut für Arbeit«- und Verufsforschung.

Das provinzialinstitut ist auf Grund eines Veschlusses des 69. provinziallandtages errichtet worden
und dient seiner ursprünglichen Vestimmung gemäß der wissenschaftlichenErarbeitung von psychologischen
Vegutachtungsmethoden und deren Vereitstellung für die Arbeitsämter sowie der Ausbildung, Schulung und
Fortbildung von Verufsberatern und Arbeitsvermittlern, insbesondere bei der praktisch-psychologischenVc-
gutachtung. Kutzerdem dient das Institut der Verufsbegutachtung von Unfallverletzten, schwerbeschädigten,
Krüppeln und Erwerbsbeschränkten sowie der psychologischen Untersuchung der zur Zchulentlassung Kommen¬
den Jugendlichen der Volksschulen, Mittelschulen und der höheren Zchulen. In den letzten Iahren sind an
praktischen Aufgaben neu hinzugekommen,-die Untersuchung der Abiturienten zur Erleichterung der Auslese
für das Hochschulstudium, die Untersuchungder Anwärter für den mittleren gehobenen Iustizdienst, der Anwär¬
ter bei den Behörden, die Untersuchung von 5traßenbahnern u. A., an wissenschaftlichen Kufgaben: die Gewin¬
nung von Erkenntnisse auf dem Gebiet der RassenseelenKunde,insbesondere in ihrer Beziehung zu Verufs-
und Kulturleistung.

Vei Aufstellung des vorjährigen Haushaltsplanes sind als Zuschuß der Reichsanstalt für Arbeits¬
vermittlung und der stadt Düsseldorf 16 000 bzw. 6 000 H/i vorgesehen in der Annahme, daß dieser Zu¬
schuß bewilligt werden würde. Die Verhandlungen mit diesen stellen haben sich sehr lange hingezogen und
hatten trotz allen Vemühungcn, obwohl die Gegenleistungen des vrovinzialinstituts gestiegen sind, nicht den
gewünschten Erfolg. Mit Rücksicht auf die gespannte Finanzlage ist nur ein Zuschuß von 13 500 bzw.
4 000 HU zugebilligt worden, der in den Haushaltsplan für 1935 eingestellt worden ist. Ein entsprechen¬
der Ausgleich durch ZenKung der Ausgaben läßt sich nicht herbeiführen, da der Aufgabenkreis des Instituts
sich lehr vergrößert hat und noch vergrößern wird. Deshalb mußten einige Posten erhöht werden, so die per-
sonalausgllbe, die naturgemäß steigt- außerdem ist eine weitere psychologische Kraft infolge der erhöhten Inan¬
spruchnahme des Instituts vorgesehen. Die Ausgaben für Fernsprechgebühren und Vürobedarf sowie der An¬
teil an den Kosten der Hauptverwaltung mußten den tatsächlichen Aufwendungen entsprechend erhöht werden.
«apitel 39 Titel 2 und 3:

Durch den Landesverkehrsverband Rheinland wird die gesamte FremdenoerKehrswerbung in der Rhein-
provinz einheitlich zusammengefaßt. Der Landesverkehrsverband hat mehrfach darum gebeten, den Veitrag
der Rheinprovinz zu erhöhen und sich dabei auf die Höhe der Veiträge an die Verkehrsverbände in anderen
Provinzen berufen. In den letzten beiden Iahren ist dem Landesverkehrsverband für Londeraufgaben —
Herstellung eines vogelschaubildes der Eifel und von werbematerial — noch außerhalb des Veitrages durch
Veihilfen geholfen werden. Es erscheint zweckmäßig Künftig von diesen sonderbeihilfen abzusehen und dafür
den Veitrag des LllndesverKehrsverbandes seinem Antrage gemäß auf 10 000 H^ festzusetzen. In diesem
Vetrag wird eine Unterstützung der Unterhaltung der Rheinhöhenwege, wie es bisher üblich war, nicht
mehr einzubegreifen sein. In dem Haushaltsplan sind besondereMittel für die Unterstützung der Gebirgs-
und wandervereine vorgesehen, sodaß die Möglichkeit besteht, gegebenenfalls für die Rheinhöhenwege aus
diesen Mitteln zu helfen.

Die Unterstützung des meteorologischenObservatoriums Aachen mußte in den letzten Iahren aus 5par-
samkeitsgründen erheblich eingeschränkt werden. Dem Antrage des Instituts auf Erhöhung des jetzigen
Veitrages auf 2 500 HF dürfte mit Rücksichtauf seine wertvollen Arbeiten sowohl als Observatorium als
auch als öffentliche Wetterdienststelle zu entsprechen sein.

V. Volksfürsorge.
«apitel 40:

Es handelt sich um Erstattungen, deren Höhe durch die entsprechenden Ausgaben festliegt.
«apitel 4l- candesfiirsorgewelen.

Einnahme.-
Die von den Versicherungsträgern an die Anstalten zu zahlenden Renten der Landhilfsbedürftigen sind

bisher auf die in Rechnung gestellten Pflegekosten angerechnet worden. Im Hinblick auf die Vorschriften
des Gemeindefinanzgesetzessind diese Letriige in Einnahme nachzuweisen,weshalb eine Erhöhung des Vor¬
anschlages um 55 000 -D/i notwendig ist.
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Ausgabe.
Titel 1 2: Infolge stärkerer Velegung erhöht sich die Ausgabe in geringem Matze.
Titel 1t: Der Mehrbedarf ist darauf zurückzufüh en, daß nach der Tntscheidung des Bundesamtes für
das Heimatwesen vom 26. 5eptember 1933 den Arbeiterkolonien für die Verpflegung der Kolonisten ein
Wegegeld zu zahlen ist. Es wird hierbei verwiesen auf Kapitel 50.
Titel l 3: Ts steht zu erwarten, daß die Aufwendungen in der offenen Fürsorge infolge der Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen der Neichsregierung eine Verringerung erfahren.

«apitel 4t Titel 2: provinzial-KrbeitsanstaN vranweiler.

Für die prooinzialarbeitsanstalt Vrauweiler ist das Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher
und über Maßregeln der Licherung und Vesserungvom 24. November 1933 in finanzieller Hinsicht von ent¬
lastender Wirkung. Vis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes (1. Ianuar 1934) hatte für die gemäß
8 36l, 3^8, 8 l8l a, § 285a des Neichsstrafgesetzbuchesder Landespolizeibehörde überwiesenen Korri-
genden während der Dauer der durch letztere festgesetztenNachhaft der Landesfürsorgeuerband (nach 8 38
des preußischen Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871 — aufrechterhalten durch die Ausführungsverord¬
nung zur Verordnung über die Fürsorgepflicht - ) die verpflegungs- pp. Kosten in der prouinzialarbeits-
nnstalt Vrauweiler zu tragen.

vom 1. Ianuar 1934 ab darf nach dem Gesetz vom 24. November 1933 auf Überweisung an die
llandespolizeibehörde nicht mehr erkannt werden, vielmehr ordnet das Gericht neben der 5trafe die Unter¬
bringung in dem Arbeitshause an und die Iustizverwaltung zahlt für die Dauer derselben die Pflegekosten.
Die Frage, ob auch für die v 0 r dem 1. Ianuar 1934 von der Landcspolizeibehörde überwiesenenPersonen von
diesem Zeitpunkte ab die Unterbringungskosten durch die Iustizverwaltung zu erstatten sind, die dem
Deutschen Gemeindetag in Verlin zur Klärung vorgelegt wurde, ist von diesem verneint worden. Demnach
zahlt die Iustizverwaltung nur für die nach dem 1. Ianuar 1934 nach Vrauweiler überwiesenen Personen
vereinbarungsgemäß 1,50 HF je Kopf und Tag. Dieser Pflegesatz entspricht dem staatlichen haftkostensatz.

Durch die Pflegekostenzahlung der Iustizverwaltung entsteht bei der Anstalt Vrauweiler eine neue
Einnahme, die in dem Nachtragshaushalt erstmalig vorgesehen und für 1935/36 unter Annahme von 400
Personen auf 219 000 H^i veranschlagt ist' dieser Vetrag erscheintbei Titel I 2 mit in Einnahme.

In der Knstalt sind ferner auf Kosten Dritter untergebracht und im Haushaltsplan 1935/36 unter
Titel 1 2 bzw. II als Durch s chnitt 3 be I eguna zu den bisherigen Pflegesätzen zu Grunde gelegt:
Zäumige Unterhaltungspflichtige (auf Grund des § 21 der Ausfüh¬
rungsverordnung zur Verordnung über die Fürsorgepflicht) ... 20 Personen 2 1,30 H/^ täglich
Entmündigte Trinker und Trinkerinnen (Nheinländer).....130 „ „ 1,30 „ „

(Nichtrheinländer) .... 30 „ .. 1,50 „
ZezirKshilfsbedürftige ................ 110 „ „ 1.70 „
und
^llndhilfsbedürftige für Nechnung des Landesfürsorgeverbandes . . 90 „ „ 1,70 „ „

Außer den vorerwähnten................... 780 Insassen
sind noch weitere ....................... 250 Insassen
(Korrigenden) vorhanden (ohne Vezahlung).
Mithin beträgt der Gesamtbestand für 1935 ................ 1 030 Insassen

Nach dem bisherigen Verlauf Kann mit einem durchschnittlichenLestande von 600 männlichen (bis¬
her 700) und 70 weiblichen Korrigenden (einschließlich20 säumigen Unterhaltungspflichtigen) und mit
etwa 200 Land- und VezirKshilfsbedürftigen (wie seither) gerechnet werden. Die 3ahl der entmündigten
Trinker und Trinkerinnen ist mit 160 Köpfen dem Durchschnittsbestand entsprechend um 10 gesteigert.

In die zur Zwangsbehandlung asozialer geschlechtskranker Frauen in der Anstalt bereits eingerich¬
tete Abteilung sind bisher nur vereinzelt Einweisungen erfolgt. Es sind aber zur Durchführung von Maß¬
nahmen gegen das Dirnenunwesen in der stadt Köln Verhandlungen in der Zchwebezwecks Unterbringung
von geschlechtskianken Frauen in dem Frauenhause der Anstalt Vrauweiler, dessen Velegung mit 50 Kran¬
ken möglich erscheint. Der bisherige vflegesatz'für Geschlechtskrankevon 3,75 H^ je Kopf und Tag müßte
mit Rücksicht auf die dringend notwendige fachärztliche Vetreuung und medizinischeVersorgung voraussicht¬
lich noch erhöht werden.

Für die bei Auflösung des psnchopathenheims in der provinzial-heil- und pflegecinstalt Düren zu
verlegenden weiblichen Zöglinge (10) Kommt eventuell auch die Anstalt Vrauweiler in Vetracht. Für diese
und andere in das Iugendhaus Freimersdorf zu überweisende Frauen und Mädchen, die sich noch in der
Fürsorgeerziehung befinden, beträgt der vflegesatz 2 H^i je Kopf und Tag.

wegen UnerziehbarKeit aus der Fürsorgeerziehung entlassene Frauen und Mädchen, die aber weiter
anstaltspflegebedürftig sind und nunmehr auf Kosten des VezirKsfürsorgeoerbandes in die Anstalt Vrau-
roeiler eingewiesen werden, ist ein Pflegesatz von 1,70 H^'je Kopf und Tag zu entrichten.

Die bei Aufstellung des vorjährigen Haushalts noch vorhandenen 300 schutzhäftlinge sind nach
Aufhebung des Konzentrationslagers im März 1934 ausgeschieden.
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Die Abweichungen bei Titel III und 2 „personalaufwand" erklären sich zunächst aus den besol-
dungsplanmäßigen und tariflichen Erhöhungen der Vezüge sowie aus dem Fortfall der gesetzlichen Einbe¬
haltungen mit dem l. Rpril 1935.

sodann ist bei Titel II l neben dem Gehalt des früheren noch nicht endgültig ausgeschiedenen Di¬
rektors auch das Gehalt des neuen Direktors vorgesehen.

Die unter Titel II 2 a und 4 c bisher nicht vorgesehenen ausgaben bedeuten Keine neue Velastunq
des Haushalts, sind vielmehr eine Folge der Vorschrift des 8 24 des Gemeindefinanzgesetzes,wonach per'
sö'nlichc und sächlicheausgaben getrennt zu veranschlagen sind- diese Ausgaben waren bisher an anderen
Ztellen (III 3 und 4) des Haushalts vorgesehen, wo sie jetzt weggefallen sind.

Lei Titel II 2 d ist die Vergütung eines versetztenVürogehilfen fortgefallen.
Die notwendige Neueinstellung von 6 hilfsaufsehern und 1 Hilfsaufseherin bedingt die Mehrausgabe

bei Titel II 2 c.
Ruch bei Titel II 3 2 verursachen 2 Neueinstellungen den Mehrbedarf, während bei Titel II 3 b eine

Vüglerinstelle weggefallen ist.
Kls ReKöstigungssatzfür die Insassen, die zu einem großen Teile in dem Rrbeitsbetriebe und der Land¬

wirtschaft der Rnstalt beschäftigtwerden, sind 0,50 H/5 je Kopf und Tag wie im Vorjahre zugrunde gelegt.
Die höheren ausgaben bei Titel III 2 „VeKleidungpp." und III 3 „Rrznei pv." entsprechendem not¬

wendigen Vcdarf.
Die Erhöhung der Ausgabe und Einnahme bei Titel IV 5 „Heizung, Beleuchtung und Wasserversor¬

gung" ist durch das anziehen der Rrennstoffpreise verursacht.
Lei Titel IV 7 „Inventar" war die Rusgabe im Nachtragshaushalt 1934 zu gering veranschlagt.
Die Mehrausgabe bei Titel V 1 „Land- und viehwirtschaft" beruht auf der Erhöhung der Futter¬

mittelpreise und der Zicherstellung einer eventuellen Rbgabe von 2 Pfg. pro Liter erzeugter Milch an den
Milchwirtschaftsverband.

Vei Titel V 2 „Rrbeitsbetrieb" steht der höheren Rusgabe eine entsprechendhöhere Einnahme gegen¬
über.
«apitel 42: Fürsorge für VezirKshilfsbedürftiae.
a) Geisteskranke, Idiote und Epileptiker nach 8 6 der preußischen Ausführungsverordnung vom 17. Rpril

1924/30. Mai 1932.
Das Rechnungsjahr 1933 hat am 31. März 1934 mit 6 781 100 pflegetagen, gegenüber dem Haus¬

haltsplan mit 6 710 000 vflegetagen abgeschlossen.
Das Rechnungsjahr 1934 wird v 0 raussichtlich mit rd. 7 030 000 vflegetagen, bei einem Kran-

Kenbestande von 19 260 Personen, abschließen.
Vbwohl die Fürsorgeträger durch ihre ungünstige Finanzlage genötigt sind, ihre mit Erfolg begonne¬

nen Maßnahmen fortzusetzen, nur solche Kranke der Rnstaltsfürsorge auf Grund der obigen Rusführungs-
uerordnung zu überweisen bzw. darin zu belassen, die unbedingt der Rnstaltsfürsorge bedürfen, also im Wege
der ordentlichenFürsorge nicht mehr betreut werden Können, und obwohl das Gesetz zur Verhütung erbkran¬
ken Nachwuchses vom 14. Iuli 1933 in voller und erfolgreicher Durchführung begriffen ist, muß auch
im Rechnungsjahre 1935 damit gerechnet werden, daß eine bemerkenswerte Minderung der auf öffent¬
liche Kosten zu verpflegenden Kranken nicht eintreten wird.

Der Berechnung des voraussichtlichen DurchschnittsKranKenbestandesfür das Rechnungsjahr 1925
wird demnach der tatsächlicheKrankenbestand vom 1. November 1934 zugrunde gelegt. Es wird damit für
das Rechnungsjahr 1935 ein Durchschnittskrankenbestand von 19 230 Personen mit insgesamt 7 018 60N
pflegetagen eingesetzt, hiernach ergibt sich unter Zugrundelegung des gültigen ZpezialKostensatzes eine
Einnahme unter
«apitel 42 Titel l:
1 222 750 pflegetage a 1,50 HFi für 3350 Schwachsinnige in privatanstalten rd. 1 834 100 HF
5 795 850 pflegetage 2 1,60 HF für 15 880 Geisteskranke. Epileptiker in privat- und

provinzialanslalten sowie für Schwachsinnige in provinzialanstalten rd. 9 273 300 „
7 018 600 11 107 400 H^<
«apitel 42 Titel 2:

Die heraufsetzung von 100 000 HF nach dem Nachtragshaushaltsplan für 1934 auf 110 000 H.4/
ist mit Rücksicht auf das vorläufige Rechnungsergebnis für 1934 gerechtfertigt. VeKannt-
lich werden die Veiträge der Kranken und Drittverpflichteten grundsätzlichden VezirKs-
fürsorgeoerbänden bis zur Höhe der ZpezialKostenbelassen, hier Kommen nur die Veiträge
zur Verrechnung, die über die Rufwendungen der VezirKsfürsorgeverbiinde hinausgehen.
Infolge der Verminderung der RrbeitslosigKeit und der daraus sich ergebenden Vermeh¬
rung der 3llhl der versicherten ergibt sich auch die erhöhte Zahlungspflicht der Kran¬
kenkassen in den Fällen, für welche sie nicht die vollen Kosten (Zelbstzahler), sondern nur
Veihilfen zu den Pflegekosten zu zahlen verpflichtet sind.
«apitel 42 Titel ,9.................................. I 000 ..

N 218 400 H^
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Die Ausgabe stellt sich wie folgt:
«apitel 42 Titel l:

Unter Zugrundelegung der gültigen pflegekostensätze in den Provinzial-Anstalten und Privatanstal¬
ten ergibt sich als Durchschnittspflegesatzder Vetrag von 2,06l H^/i für den Tag und Kopf, gegenüber
2,085 .N/j^ nach dem Nachtragshaushaltsplan für 1934. Der Pflegekostensatz in den Rheinischen provin-
zial-heil- und Pflegeanstalten beträgt von l. Oktober 1934 ab 2,50 .Z?./^ täglich. Die Ermäßigung des Ge°
samtdurchschnittspflegesatzesist begründet durch einen Kleinen Abgang in der Velegungsziffer in den provin-
zilanstalten gegenüber dem Rechnungsjahr 1934.

Der Durchschnittspflegesatzfür die in den Anstalten anderer provinzialverbände untergebrachten Kran¬
ken des RheinischenProvinzialverbandes beträgt 2,727 H^.

Der Durchschnittspflegesatzin den privatanstalten war nach dem Nachtragshaushaltsplan mit 1,689
H./^ errechnet,- für das Rechnungsjahr 1935 wird er den Vetrag von 1,69 .N^i erreichen. Diese geringe
Differenz ergibt sich durch etwas stärkere Belegung der Anstalten mit höheren Pflegesätzen.

hiernach sind als Ausgaben zu berechnen:
7 018 600 pflegetage a 2,061 H^5 rd.................14 465 500 H^
hiervon entfallen auf:
1. In den Rheinischen provinzialan st alten:

Kapitel 42, Titel 1 a für Geisteskranke, Idiote und Epileptiker
(8 745 Kranke ^ 3 191925 Eage a 2.50 K^) rd.....7 979 800 H^

2. In den Anstalten anderer provinzialverbände:
Kapitel 42, Eitel 1 l> für Geisteskranke, Idiote und Epileptiker
(49 Kranke ^ 1? 885 Enge ü 2,727 .NK) ^ rd...... 48 700 H^

3. In den privatanstalten:
Kapitel 42, Eitel 1 c für Geisteskranke, Idiote und Epileptiker
(10 436 Kranke - 3 808 775 Eage a 1,69 H./^) rd. ... 6 437 000 H^ ______________

5umme wie oben: 14 465 500 H//i
Vei 7 018 600 pflegetagen und bei einem Geldbedarf von 14 465 500 H^i er¬

gibt sich mithin ein Durchschnittspflegesatzvon 2,061 H^i.
«apitel 42 Titel 2:

Der Vetrag, wie im Vorjahre, von............... 35 000 H.^i
ist gerechtfertigt.
«apitel 42 Titel 3:

Veihilfen an LezirKsfürsorgeverbiinde usw. für Zwecke der sogen, offenen Fürsorge 50 000 K^i
Die Erhöhung des für das Rechnungsjahr 1934 nach dem Nachtrags-Haushalts-

plan eingesetzten Vetrages von 10 000 H./^ um 40 000 H/ji ergibt sich aus der gesteiger¬
ten Vedeutung der offenen Fürsorge. Diese soll nicht nur im Rahmen des Möglichen noch
stärker als bisher zur Entlastung der Anstalten herangezogen werden, sondern hat auch
im Interesse der Volksgesundheit ganz besonders wichtige Aufgaben auf erbbiologischem
Gebiet in erster Linie in Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nach¬
wuchses vom 14. Iuli 1933, zu erfüllen. Es wird in Zukunft auch zu den Aufgaben
der offenen Fürsorge gehören, das erbbiologische Institut bei der Prouinzial-Heil- und
pflegeanstalt Vonn, dessen Gründung bevorsteht, bei der Durchführung seiner im Inter¬
esse der Volksgesundheit überaus wichtigen Untersuchungen zu unterstützen. Der einge¬
setzte Mehraufwand für Zwecke der offenen Fürsorge ist damit voll gerechtfertigt.
«apitel 42 Titel 79:

Die sirovinzialoerwllltung hat ein großes Interesse an der Förderung der Aufga¬
ben allgemeiner Art auf dem Gebiete der Irrenfürsorge, vor allem, soweit diese Aufga¬
ben sich erstrecken auf die Erforschung der Ursachen der Geisteskrankheit, auf Verer¬
bungsforschung, auf Vorbereitung und Durchführung erbbiologischer Maßnahmen, auf
besondere Behandlungsmethoden, um so dem Anwachsender Zahl der Kranken entgegen¬
zuwirken. Aus diesem Eitel wird u. a. der Vetrag von 2 000 H^i für die Forschungs¬
anstalt für Psychiatrie in München entnommen. Ferner werden aus diesem Eitel die erheb¬
lichen Prozeßkosten, Reisekostenfür den Sachverständigen in Idiotenangelegenheiten und
Mietsentschädigung für diesen bestritten. Der Gesamtbetrag ist auf ......._____ 8 500 H^
festgesetzt worden. Ausgabe: 14 559 000 K^

Einnahme: 11 218 400 K^

provinzilllzuschuß: 3 340 600 .N^
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«apitel 42 Titel 4—12: Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten sowie «inderanstalt für seelisch Nbnornle
in Von« und Psychopathen- und Heilerziehungzheim in VUren.

Die Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und pflegeanstalten umfassen die auf gesetzlicherGrund¬
lage beruhende Fürsorge des RheinischenLandesfürsorgeverbandes (provinzialverband) für Geisteskranke,
Epileptiker und Idioten in eigenen Anstalten. Neben hilfsbedürftigen Pfleglingen auf Grund der Fürsorge¬
pflichtverordnung finden auch selbstzahlende Kranke Aufnahme.

Aus nachstehenderÜbersicht ergeben sich die dem Haushaltsplan für 1935/36 zugrunde liegenden Zah¬
len der Kranken, Veamten und Angestellten, die zu verpflegen sind.

Anstalt
3u beköst igen sind:

Kranke in TiMwsse
II

veamte, llngeftellte usw.
gegen ohne

Vezahllmg VezaKlun»

Insgesamt

2

1
1

10

1 103
3 050

969
1 114
1230
1 105
1 250

94
225
102
96

100
98

110

18
31
21
17
21
23
16

1 217
3 306
1093

GalKhausen
Grafenberg
Iohannistal

........
1228
1351
1236
1376

1935 Lumme

1934 Lumme

14

36

9 821

9 280

825 147 10 807
972
951 10 26?

Auf Grund der vorläufigen Ergebnisse nach dem stände vom 30. Zeptember 1934 ist ein Nachtrags-
Haushalt für 1934 aufgestellt worden, welcher infolge der durchweg starken Überbelegung der Anstalten
wesentlich höhere Einnahmen, und, wenn auch nicht in gleichem Matze vermehrte Ausgaben nachweist, Auf
Grund dessen Konnte in dem Nachtragshaushalt 1934 eine Lenkung der Pflegekosten für hilfsbedürftige
Kranke von 2,60 HK auf 2,50 H^/i je Kopf und Tag mit Wirkung vom 1. Oktober 1934 berücksichtigt
werden.

Für 1935/36 ist nach vorsichtiger Lchätzung ein durchschnittlicherGesamtbestand von 9835 Kranken
in den Heil- und Pflegeanstalten mit 3 589 775 pflegetagen angenommen worden, etwa 1«/« weniger als der
zeitige bzw. der dem Nachtragshaushalt zugrunde liegende KranKenbestand. Diese Annahme erscheint, zu¬
mal wenn der Höhepunkt der bisherigen Aufwärtsentwicklung der KranKenzahl erreicht sein sollte, mit Rück¬
sicht auf die Durchführung und Auswirkung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom
14. Iuli 1933 in den Rheinischen Provinzial-Heil- und pflegeanstalten begründet, ohne jedoch damit den
bisherigen Crfolg des Gesetzes in vollem Umfange zu würdigen, vorsichtig erweise mutz abgewartet werden,
wie die bisherige günstige Wirkung des Gesetzes weiter verlaufen wird, was zu beurteilen weiterer sorg¬
fältiger Veobachtung und Feststellungen bedarf.

Das am 1. Ianuar 1934 in Kraft getretene Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher vom
24 November 1933, das als Matzregeln der Licherung und Vesserungauch die Unterbringung in einer Heil¬
oder pflegeanstlllt, in einer Trinkerheilanstalt oder Entziehungsanstalt vorsieht, hat bis jetzt einen nennens¬
werten Zugang für die provinzial°Heil° und pflegeanstalten nicht verursacht.

von der Gesamtzahl der Kranken lVelegungsziffer 9835) sind 618 Lelbstzahler. Diese sind meistens
II Klasse für eigene Rechnung sowie auf Veranlassung von Vehörden und für Rechnung einer Krankenkasse
untergebracht In der Hauptsache werden die Kranken auf Grund der Verordnung über die Fürsorgepflicht
vom 13. Februar 1924 bzw. der Ausführungsverordnung zur Verordnung über die Fürsorgepflicht vom
17. April 1924 verpflegt.

Der Pflegesatz beträgt für die I. Klasse.............6,— H^ täglich
Der Pflegesatz beträgt für die II. Klasse............. 3,80 ,.

und für die auf öffentlicheKosten untergebrachten Pfleglinge dieser Klasse gegenüber
2,60 K^ im Rechnungsjahre 1934 ab 1. Oktober 1934...........2,50 „

Die in Auswirkung der jahrelangen Krisenzeit entstandene wirtschaftliche tage hat zur Folge, dah
viele selbstzahlende Pfleglinge den reglementsmätzig festgesetzten pflegesatz von 6 H^i bzw. 3,80 H^i nicht
mehr aufbringen Können,sodah vielfach Anträge auf Cmiitzigungder Pflegekosten gestellt werden. Auch blei¬
ben die Pflichtleistungen der Krankenkassen häufig hinter diesen Sätzen zurück. Nach dem Reglement ist der
Landeshauptmann ermächtigt, erforderlichenfalls die Pflegekosten für Lelbstzahler entsprechend den wirt¬
schaftlichenVerhältnissen der Zahlungspflichtigen zu ermäßigen, und zwar bis auf den Latz für arme Kranke
von 2 50 ^ täglich. Mit Rücksichtauf die zahlreichen Anträge auf Herabsetzung des pflegesatzes sind
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unter Titel I „Pflegegeld" daher nicht die vollen pflegesatze, sondern statt 6 H/l! nur 5 H/7 und statt
3,80 HH nur 3,30 H/^ eingesetzt worden, um größere pflegegeldausfälle von vornherein zu verhüten. Es
Können daher mit ziemlicherZicherheit die unter „siflcgegeld" vorgesehenen Einnahmen erwartet werden. Vei
diesem Eitel waren indessen für Freistellen insgesamt 52 800 H. // abzuziehen.

Die durch das Arbcitsbeschaffungsprogramm der Regierung herbeigeführte Vesserung auf dem Ar¬
beitsmarkte tritt auch dadurch überzeugend in Erscheinung,daß eine erheblichgrößere Zahl von Kranken für
Rechnung von Krankenkassen verpflegt werden (die in den Lelbstzahlern enthalten sind) als bisher, offen¬
bar eine Folge der stärkeren Wiederbeschäftigung von Arbeitslosen.

wenn trotzdembei Eitel I l bis 3 etwas geringere Einnahmen gegenüber dem Nachtragshaushalt für
1934 zu verzeichnensind, so ist das eine Folge des obenerwähnten für 1935 angenommenen geringen Rück¬
ganges im KranKenbestande überhaupt.

Der personalaufwand für Veamte, Angestellte und Lohnempfänger (Eitel II l, 2 und 3) hat sich aus
den in den allgemeinen VemerKungendes Vorberichts angegebenen Gründen (Fortfall der bisherigen gesetz¬
mäßigen Einbehaltungen ab I. April 1935, automatisches Kufrücken in höhere Vesoldungsstufen usw.) er¬
höht. Die Erhöhung beruht aber auch auf einer nicht vermeidbaren Vermehrung des Personals. Vei den
Anstalten Vonn, GalKhausen und Iohannistlll war die Einstellung je eines Assistenzarztesund bei den An¬
stalten GalKhausen und Iohannistal je eines Volontärarztes, bei den Anstalten Vedburg-Hau, Vonn und
Grafenberg je eines zweiten Medizinalpraktikanten notwendig. Dabei ist es erforderlich, daß den jeweili¬
gen dienstlichenVedürfnissenentsprechendeine Übertragung von Assistenz- und volontärarztstellen von einer
Anstalt auf eine andere Anstalt erfolgen Kann, ohne jedoch deren durch den Haushaltsplan festgesetzte Ge¬
samtzahl zu überschreiten. Vei der Anstalt Düren wurde für den im vorigen Iahre pensionierten beamte¬
ten Apotheker ein solcher als Angestellter angenommen, nachdem sich die Veibehaltung der AnstaltsapotheKe
als zweckmäßig erwiesen hat. Für die evtl. Einrichtung einer Anstaltsapotheke in GalKhausen ist eben¬
falls die stelle eines Apothekers (Angestellten) vorgesehen.

Die weiter notwendig gewordene personalvermehrung an Angestellten und Lohnempfängern ist auf
die ständige Überbelegung der Anstalten und die dadurch notwendig gewordene Neuschaffung von Aufnahme¬
möglichkeiten, insbesondere in den Anstalten Vedburg-Hau, Düren, GalKhausen, Grafenbcrg zurückzuführen
und hat im Nachtragshaushalt für 1934 nicht in ausreichendem Umfange Verücksichtigunggefunden.

Vei der Prooinzial-Heil- und Pflegeanstalt Vonn ist überdies die Mehrausgabe bei Eitel II 2 a und
3 b, VI 6 und 7 dadurch entstanden, daß das Personal des serologischen Instituts (KlinischesLaboratorium)
— 3 technische Assistentinnenund Hausangestellte — erstmalig ordnungsmäßig in dem Haushalt nachge¬
wiesen wird,' diese Mehrausgabe wird aber auf der anderen 5eite durch die höheren Mehreinnahmen dieses
Laboratoriums unter Eitel VI 5 überholt- es findet demnach hierdurch Keine Velastung, sondern eine Ent¬
lastung des Haushaltsplanes statt.

Die unter Eitel II 4 6 bisher nicht vorgesehenen Ausgaben bedeuten ebenfalls Keine neue Velastung
des Haushalts, sind vielmehr eine Folge der Vorschrift des § 24 des Gemeindefinanzgesetzes,wonach persön¬
liche und sächliche Ausgaben getrennt zu veranschlagen sind- diese Ausgaben waren bisher an anderen stellen
des Haushalts vorgesehen, wo sie jetzt weggefallen sind.

Den Ausgaben bei Eitel III 1 „VeKöstigung" ist der bisherige VeKöstigungssatzvon 0,52 H/^je Kopf
und Tag für die Kranken II. Klasse zugrunde gelegt worden, um gegen Preisentwicklungen nach oben auf
alle Fälle gesichert zu sein. Es ist aber Vorsorge getroffen, daß der VeKöstigungssatz,soweit irgend möglich,
in möglichster Anlehnung an die von der Wirtschaftsberatung deutscher Gemeinden A.-G. gegebenen Richt¬
linien niedriger gehalten wird.

Der VeKöstigungssatzfür die I. Klasse ist mit 1,15 H.^ unverändert geblieben. Die höhere Ein¬
nahme bei Eitel III 1 beruht auf vermehrter Teilnahme von Veamten pp. an der AnstaltsbeKöstigung. Die
höheren Ausgaben bei Eitel III 6 entstehen durch stärkere Unterbringung von Kranken in auswärtiger An¬
staltspflege.

Die steigerung der Ausgaben bei Eitel IV 5 „Heizung, Veleuchtung, Wasserversorgung" ist eine
Folge des Anziehens der Vrennstoffpreise, wodurch eine Mehrbelastung bis zu 9«/« entsteht.

Die Abweichungen bei Eitel V 1 „Land« und viehwirtschaft" erklären sich hinsichtlich der höheren
Ausgaben durch eine Erhöhung der Futtermittelpreise, der Zicherstellung einer evtl. Abgabe von 2 Pfg. pro
Liter erzeugter Milch an den Milchwirtschaftsverband und durch den MehrverKauf von Zchweinen in der
Anstalt Iohannistal infolge stärkerer Velegung: durch den Mehrankauf bzw. Mehrverkauf haben sich hier
auch die Einnahmen entsprechenderhöht. Vei der Anstalt Vedburg-Hau sind die wenigerausgaben auf eine
erhebliche Einschränkung des Ankaufs von Zchweinen zurückzuführen, wodurch sich auch die Einnahmen ent¬
sprechendgesenkt haben. Ferner mußten neue Arbeitskräfte für die Landwirtschaft eingestellt werden bei den
Anstalten Andernach 2, Vedburg-Hau 1, Düren (Gut Hommelsheim) 4, GalKhausen 1 und Iohannistlll 1.

Zu Eitel V 2 „Hausindustrie" ist zu bemerken, daß die Fertigwaren für die Anstalt jetzt ohne Auf¬
schlag berechnet werden. Hierdurch und bei der Anstalt Vedburg-Hau durch den Fortfall der Kartonnage
und durch den Ausfall der Weberei erklären sich die Mindereinnahmen bzw. -Ausgaben an dieser Ztelle.

Die Mehrausgaben bei Eitel VI „Kraftwagen" beruhen bei der Anstalt Vedburg-Hau auf einer erfor¬
derlichen Überholung des Wagens gemäß Prüfung der vekra und bei der Anstalt Düren darauf, daß die
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Rosten des Personenwagens für die Autzenfürsorgeverfügungsgemäß bei diesem Titel verbucht werben, wäh¬
rend sie bisher bei Titel III 6 verrechnet wurden- an dieser stelle tritt dafür eine entsprechende Ersparnis
ein,

Vei Titel VI 3 der Anstalt Iohannistal ist der Verwaltungskostenbeitrag der Orthopädischen pro-
vinzial-Kinderheilanstalt Süchteln entsprechend den wirklichen Leistungen der Anstalt Iohannistal von 8000
H// auf 6000 H//i ermäßigt worden.

Der Pflegesatz für die Provinzial-Kinderanstalt für seelisch Abnorme ist der gleiche wie für die pro-
vinM-Heil- und pflegeanstalten, nämlich 6 HF für die I. Klasse und 3,80 HF bzw. 2,50 H/<ü für die
II. Klasse. Die höheren Einnahmen und Ausgaben sind bedingt durch die stärkere Velegung der Anstalt mit
60 Kindern gegenüber 40 in 1934.

Das Psychopathenheimfür weibliche Fürsorgezöglingc in der Prouinzial-Heil- und pflegeanstalt Düren
wird mit dem 3l. März 1935 aufgelöst.

«apitel 42 Titel 12: Erbbiologisches Institut von«.
//^ Den Forderungen des heutigen Staates auf VeKämpfung erbkranken Nachwuchses und Förderung
^der erbgesunden Familie entspricht die Errichtung eines Erbbiologischen Instituts in Verbindung mit der
^ heil- und pflegeanstalt Vonn und der dortigen Universitätsklinik. Nach Wiederbesetzungder Direktorstelle

in Vonn, deren Inhaber zugleich Direktor der Universitätsnervenklinik ist, Kann der Verwirklichung der
bereits seit längerer Zeit gehegten Pläne nähergetreten werden.

Das Erbbiologische Institut wird dem Direktor der provinzial-heil- und pflegeanstalt unterstellt. Er
ist verantwortlich für die Wirtschaftsführung im Nahmen des neu aufgestellten Haushaltsplanes, insbeson¬
dere aber auch für die im Institut durchgeführten arbeiten, deren Veröffentlichung mit seinem Einverständ¬
nis erfolgt. Überdies arbeitet der Direktor persönlich mit bei der Untersuchung von Erbkranken und deren
Angehörigen und bei der Auswertung der Akten.

Unter seiner Leitung mutz ein psychiatrischund neurologisch erfahrener Facharzt, der überdies erb¬
wissenschaftlichausgebildet ist, Vorsteher des Instituts werden.

Eine geeignete Persönlichkeit für diese Stelle zu finden, ist bei dem derzeitigen Mangel an Psychia¬
tern mit Ausbildung in der systematischen erbbiologischenForschungsmethodiksehr schwer. Aus diesem Grunde
ist für den betreffenden Arzt eine gehobene Gberarztstelle (2 b und 800 H<^) vorgesehen.

Dem Vorsteher steht ein Assistenzarzt,dessen späteres Aufrücken zum Anstaltsarzt in Vetracht Kommt,
zur Seite, dessen besondere Aufgabe es ist, an den zeitraubenden Untersuchungen außerhalb der Anstalt teil¬
zunehmen.

vorgesehen ist dann, bereits im Amte befindlichen Psychiatern sowie jüngeren Krzten Gelegenheit zu
erbbiologischen Arbeiten im Institut zu gewähren. Für wissenschaftlich tätige Krztc der Rheinischenprovin-
zial-heil- und pflegeanstalten, insbesondere für Vonn, Kann das ErbbiologischeInstitut Anleitung und Mate¬
rialbeschaffung für Publikationen geben.

In wissenschaftlicherHinsicht würden zwischen dem Erbbiologischen Institut und der DeutschenFor-
schungsanstalt für Psychiatrie in München (Reichskommissarfür RasseforschungProf. Rüdin) engere Vezieh-
ungen bestehen.

Ein erbbiologisches Zusammenarbeiten mit allen Rheinischen provinzial-heil- und Pflegeanstalten
', und den im Rheinland gelegenen Privatanstalten wird durch das Institut anzustreben sein, ganz besonders
^gnch ein Zusammenarbeiten mit den Einrichtungen der offenen Fürsorge.

Die erforderlichen Mittel für den einzustellendenArzt sowie für den zu beschäftigendenAssistenzarzt
sind unter Titel II l bzw. 2 des aufgestellten Haushaltsplanes vorgesehen.

Zur Erledigung der umfangreichen Vüroarbeitcn: Ermittlung der Personalien von Vlutsverwanoten
-"" der Kranken und der Gesunden, Anfertigung von KranKenblnttabschriften, Anlegen und Fortführung von

Karteien und Stammtafeln, Schriftwechsel mit Vehörden betr. Anfrage und Auskunft über erbbiologischzu
Ermittelnde und Ermittelte, müssen etwa vier Schreibkräfte eingestellt werden, die eine Ausgabe von etwa
8 000 HF verursachen werden.

wegen der Position bauliche Unterhaltung (III. I.) vgl. die VemerKungcn zum Uerrechnungshaus-
haltsplan der hochbauoerwaltung.

Die VürounKosten und Postgebühren für das erste Iahr werden auf etwa 3 000 HF veranschlagt.
Die gründliche Durchführung der Erbforschung wird ebenso häufig Reisen der lirzte zwecks Unter¬

suchungen innerhalb der VevölKerung als auch die Vestellung von Kranken und Angehörigen in das Insti¬
tut notwendig machen. Die hierdurch entstehenden Kosten sind unter Titel IV 2 und 3 mit je 4 000 HF

-^vorgesehen.
Zur Deckung der Ausgaben stehen bisher nur genüge Mittel zur Verfügung. Seitens der Kaiser¬

wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaftenin Verlin ist seither für Zwecke der ErblichKeitsfor-
schung ein Zuschuß von 2 000 HF jährlich an die Provinzial-Kinderheilanstalt für seelisch Abnorme in Vonn
geleistet worden. Da mit der Einrichtung des Instituts diese Mittel bei der Kinderanstalt frei werden, soll
bewirkt werden, daß sie für die Zweckedes Instituts Verwendung finden.

Da die Vearbeitung des erbbiologischaußerordentlich wertvollen KranKenblattmaterials- welches in
erster Linie Aufgabe des Instituts ist, für das deutsche Volk von außerordentlicher Vedeutung ist, ist der
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versuch in Aussicht zu nehmen, zu bewirken, daß das an der Einrichtung des Instituts interessierte ttelch
sich ebenfalls an den Kosten des Instituts angemessen beteiligen wird.

«apitel 43 Titel t ») Erwerbsbefähigung und Pflege.

Fürsorge für bezirkshilfsbedürftige Taubstumme und Llinde nach § 6 der preußischen Ausführungs¬
verordnung vom 17. April 1924/30. Mai 1932.

Für das Rechnungsjahr 1934 sind 107 800 pflegetage zugrunde gelegt, während für das Rech¬
nungsjahr 1935 mit rd. 119 900 pflegetagen bei 340 Pfleglingen gerechnet werden mutz.

Die Einnahme setzt sich zusammen:
Kapitel 43, Titel 1: 270 Pfleglinge x 365 Tage - 98 550 pflegetage 5 1,60 H^ ^ . . 15? 68« H,^

60 Pfleglinge x 310 Enge und
10 P fleglinge x 280 Tage ^ zus. 21 400 pflegetage K 2,10 HF ^- 44 940 „

340 Pfleglinge Summe rd..- 202 600 HF
Kapitel 42, Eitel 2: Erstattungen von Kranken und Drittverpflichteten ^ . . . 1 000 „

summe: 203 600 HF

Die Ausgabe ergibt bei 119900 pflegetagen, mit einem vurchschnittspflegesatz von 1,925 HF
täglich, rd. 230 800 HF.

Die Erhöhungen in Einnahme und Ausgabe gegenüber dem Etatsansatz für 1934 erklären sich in
erster Linie daraus, daß seit Vstern 1934 für die blinden Zöglinge, deren Schulpflicht zu Ende geht, sofort
mit Veendigung der Schulausbildung die Übernahme in die Fürsorge des Landesfürsorgeverbandes zum
Zwecke der Verufsausbildung veranlaßt wird. Die Mehrausgaben werden durch die Mehreinnahmen ausge¬
glichen, so daß eine stärkere Inanspruchnahme von prouinzialmitteln nicht eintritt. Ersparnis gegen das
Vorjahr 300 HF.

llapitel 43 Titel 5 (Einnahme und ausgäbe): Taubstummenheim EusKirchen.

Im Provinzial-Taubstummenheim EusKirchen werden Taubstumme aufgenommen, die wegen ihres
Alters oder infolge geistiger oder Körperlicher Schwäche nicht erwerbsfähig sind, jedoch besonderer Pflege
nicht bedürfen. In der Mehrzahl der Aufnahmefälle handelt es sich um Unterbringung auf Grund der
preußischen Ausführungsverordnung vom 17. April 1924 zur Neichsfürsorgepflichtverordnung vom 13. Fe¬
bruar 1924.

Der Haushaltsplan rechnet mit einer durchschnittlichenVerpflegungsstärke von 50 Pfleglingen.
Für insgesamt 50 Pfleglinge ist unter Annahme von je 365 pflegetagen und eines Satzes von

2,10 HF täglich die Einnahme unter Titel I des Unterhaushaltsplans des Heims errechnet worden.
Die Ausgabe für VeKöstigungunter Titel II 1 a entspricht einem täglichen Satze von 0,70 HF für

50 Pfleglinge und 4 Pflege- und Dienstpersonenzu je 365 Tagen.

Uapitel 43 Titel 70 und 12 20 (Einnahme und ausgäbe): Taubstummenanstalten (Schulen).

Nach dem Gesetz vom 7. August 1911, betreffend die Veschulung blinder und taubstummer Kinder,
ist der provinzialverband verpflichtet, taubstummen Kindern, die das 7. Lebensjahr vollendet haben und für
die von dem im Gesetz bezeichneten Stellen die Schulpflicht festgesetztworden ist, in geeigneten Anstalten
Unterricht zu erteilen. In diesen Anstalten finden auch einzuschulendeMinderjährige Kufnahme, für die
aus besonderen Gründen ein Schulpflichtsbeschlußnicht hat ergehen Können. Die nicht mehr schulpflichtigen
minderjährigen Taubstummen sind, soweit sie der Anstaltspflege bedürfen, nach der Ausführungsverord¬
nung zur Neichsfürsorgepflichtverordnung durch den Landesfürsorgeverband in geeigneten Anstalten zur Er¬
ziehung und Erwerbsbefähigung unterzubringen.

Der Rheinische provinzialverband verfügt über neun Taubstummenanstalten (Schulen), und zwar
in Aachen, Vrühl, Wuppertal-Elberfeld, Essen, EusKirchen,Kempen, Köln, Neuwied und Trier. Die Anstal¬
ten in Aachen, Vrühl, EusKirchen, Kempen, Köln und Trier dienen hauptsächlich zur Unterbringung von
Zöglingen Katholischen VeKenntnisses,die in Wuppertal-Elberfeld und Neuwied von evangelischen Schülern,
wahrend in Essen sowohl Katholischeals auch evangelische Kinder aufgenommen werden. Die Anstalt in
EusKirchen hat lediglich schwachbefähigte taubstumme Kinder^ die in Neuwied neben einer Abteilung für
normlllbefiihigte Zöglinge auch eine besondere Abteilung für schwachbefähigte. Ein Teil der Zöglinge besucht
die Anstalten als Schulgänger vom Elternhaus aus. Der größere Teil ist in pflegestellen (Familienpflege,
KlösterlichenAnstalten, Waisen- und Erziehungshäusern) untergebracht. Die Anstalt in EusKirchen hat ein
eigenes, dem provinzialverband gehöriges Internat. Die Wirtschaftsführung liegt hier Schwestern aus der
Genossenschaftder Tellitinnen in Düren ob. In Neuwied sind die älteren männlichen Zöglinge in Familien¬
pflege und die übrigen in einem dem dortigen vaterländischen Frauenverein vom Noten Kreuz (früher Frauen¬
verein zur Krankenpflege) gehörigen internatsähnlichn Pflegehause untergebracht. Die Wirtschaftsführung
und Vetreuung der Zöglinge in diesem Pflegehause liegt in Händen von Diakonissen aus Kaiserswerth.
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Die nachstehenden Tabellen geben Kufschluß über die Zahl der Zöglinge, mit der für das Rech¬
nungsjahr 1935 gerechnet wird, und über die dem Haushaltsplan zugrunde zu legenden Verpflegungsstär¬
ken.

Anstalt in

Knsatz 1935

Zahl der
Zöglinge

davon
5chnl-
gängei

II

Anstalt in
Zöglinge

Zu verpflegen sind

Schwestern, H«°, !n«ge,°n,l

Kachen ......
Vrühl.......
W..EIberfeld . . . ,
Essen .......
CusKirchen .....

Kempen ......
«öln.......
Neuwied .....
Trier.......
In nichtrheinischenKn>

stalten ......

65
67
77
80
76
62
85
88

100

5umme 700

20
2

27
50

1
2

30
8

10

150

Kachen ......
Vrühl.......
W.-Elberfeld . . . ,
Essen .......
CusKirchen .....
Kempen ......
«öln.......
Neuwied .....
Trier.......

In nichtrheinischenKn>
stalten ......

summe

Für insgesamt 550 an je 280 pflege-(Unterrichts°)tagen zu verpflegende Zöglinge, von denen 45
Kur- und erholungsbedürftige außerdem an je 40 sommerferientagen zu verpflegen sind, ist unter Einset¬
zung eines 5atzes von 2,10 H/U täglich die Einnahme unter Kapitel 43 Titel 10 errechnet.

Für insgesamt 395 bei Pflegefamilien und in Pflegehäusern untergebrachte Zöglinge der Anstalten
in Nachen, Vrühl, Wuppertal-Elberfeld, Essen, Kempen, Köln und Trier ist unter Zugrundelegung von 280
pflegetagen und unter Knsetzung eines täglichen Pflegegeldes von 1,60 H/U die Ausgabe bei Titel IV 1 b
des Unteihaushaltsplans der Taubstummenanstalten errechnet worden. Vei der Internatsanstalt EusKirchen
ist diese Kusgabe errechnet für 75 Zöglinge zu je 280 Tagen und für 16 Pflege- und Dienstpersonen zu
je 365 Tagen unter Knsetzungeines Satzes von 0,70 H/U täglich für VeKöstigung.Vei der Knstalt Neuwied
sind zur Errechnung der ausgaben für VeKöstigung20 in Familienpflege stehende Zöglinge zu 280 Tagen
mit einem Tagessatz von 1,60 H/U sowie 60 in Internatspflege befindliche Zöglinge zu je 280 Tagen mit
einem Tagessatze von ebenfalls 1,60 .DU einschließlich der Rosten für Gestellung von Wohnung und Auf¬
wartung in Knsatz gebracht worden.

Uapitel 43 Titel N, 2l und 22 (Einnahme und ausgäbe): Vlindenunterrichtsanstalten.

Nach dem Gesetz vom 7. Kugust 1911, betreffend Veschulungblinder und taubstummer Kinder, ist
der vrovinzialverbllnd verpflichtet, blinden Kindern, die das 6. Lebensjahr vollendet haben und für die von
den im Gesetz bezeichneten stellen die Zchulpflicht festgesetzt worden ist, in geeigneten Knstalten Unterricht
zu erteilen. Ferner ist nach der Fürsorgepflichtverordnung durch die Landesfürsorgeverbände für die Unter¬
bringung der hilfsbedürftigen Vlinden, soweit sie der Knstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Vor¬
sorge zu treffen. Vei Minderjährigen umfaßt diese Fürsorge auch die Erziehung und Erwerbsbefähigung.

Der Rheinische provinzialverband verfügt zur Durchführung dieser Kufgabe für Minderjährige über
zwei eigene Knstalten, die Vlindenunterrichtsanstalt in Düren für Katholischeund die Vlindenunterrichtsan«
stalt in Neuwied für evangelische Zöglinge. Veide Knstalten haben ein Internat. Die Wirtschaftsführung
in Düren liegt Zchwestern der Genossenschaftder Eellitinnen ob, in Neuwied Diakonissen aus dem Mutter¬
hause in Kaiserswerth unter Leitung des vaterländischen Frauenvereins vom Noten Kreuz (früher Frauen-
verein zur Krankenpflege) in Neuwied.

Den beiden Vlindenunterrichtsanstalten sind zum Zwecke der Verufsausbildung der älteren Zöglinge
Krbeitsbetriebe (Lehrwerkstätten) mit dem erforderlichen Kusbildungspersonal angegliedert.

Die nachstehendenTabellen geben Kufschlutz über die Zöglingszahl, mit der für das Rechnungsjahr
1935 gerechnet wird, und über die dem Haushaltsplan zugrunde zu legenden Verpflegungsstärken.
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l ll

Anstalt in
Zahl der
Zöglinge

Knsatz 1935
Anstalt in

Zöglinge

3u verpflegen sind
Zchwestern ^

und Haus.
Diakonissen personal

insgesamt

Düren ....

Neuwied . . .

180

75

Düren ....

Neuwied . . .

summe

180

75

25

l 6 11
222

92

summe 255 255 31 28 314

Unter Ansehung eines Satzes von 2,10 H//<( täglich ist für 155 Zöglinge der Schulklassen und 10
in der Ausbildung zu VerufsmusiKern stehende Zöglinge unter Annahme von je 280 Pflege- (Unterrichts-)
tagen sowie für 90 in handwerklicher Verufsausbildung stehende Zöglinge unter Annahme von 310 pflege¬
tagen die Einnahme unter Kapitel 43 Titel 11 errechnet worden.

Für 165 Zöglinge Zu je 280, für 90 Zöglinge zu je 310 und für 59 Pflege- und Dienstpersonen
zu je 365 Pflegetagen ist unter der Annahme eines Latzes von 0,80 .N/<5 täglich für VeKöstigungdie Aus¬
gabe unter Titel IV 1 des Unterhaushaltsplans der Vlindenunterrichtsanstalten errechnet.
«apitel 43 Titel 29 und 30: Sonstiges. Taubstummen» und vlindenwesen.

Die eingesetztenVeträge für Taubstummenwesen sind vorgesehen für Veihilfen an in der Ausbildung
für den Taubstummenlehrerdienst stehende Personen, für allgemeine Taubstummenfürsorge, insbesondereVe-
rufsberatung und Förderung der Verufsausbildung Taubstummer, und für Fortbildungslehrgänge der in
Verufsausbildung stehenden Taubstummen. Die Veträge für Vlindenwesen — abgesehen von dem Zuschuß
an den RheinischenVlindenfürsorgeverein — dienen der Gewährung von Zuschüssenan Vlindenbüchereien
und an die Vlindenbildung fördernde vereine, der Vewilligung von Veihilfen für allgemeine Vlindenfür-
sorge und für Zwecke der offenen Fürsorge für V linde.
«apitel 44: Fürsorge für «rUppel.

Der Haushalt der Krüppelfürsorge hat in den letzten Iahren immer wieder eine Heringe Abnahme
der Zahl der erfaßten Krüppel und damit auch der Zahl der geleisteten pflegetage gebracht, während noch
der Nachtragshaushalt für 1934 ein weiteres Absinken der Fürsorgefälle erwarten ließ, ist nunmehr deut¬
lich zu erkennen, daß die sohle des Wellentales erreicht ist, und daß wir uns wieder in einem allmählichen
Ansteigen der Fürsorge befinden. 2s hat den Anschein,als ob die vom Deutschen Gemeindetag erlassenen
Vestimmungen über die Aufwendungen der Gemeinden und Gemeindeverbände auj dem Gebiete der Ge¬
sundheitsfürsorge für das Haushaltsjahr 1935, die eine weitere Einengung der Gesundheitsfürsorge gegen¬
über dem Rechnungsjahre 1934 nicht erwünscht erscheinen lassen, sich für die Nheinprooinz auf dem Gebiete
der Krüppelfürsorge bereits als notwendig bestätigten. Auch für das Kommende Iahr ist wiederum mit
680 000 pflegetagen gerechnet worden, während für den Haushalt 1934 noch mit 25 °o Verufs- und schul-
ausbildung sowie siechenpflege gerechnet werden Konnte, entfallen nach der bisherigen Entwicklung 1935
voraussichtlich nur 20«/<, aller Krüppelfälle auf diese besonderenZweige der Krüppelfürsorge und rd. 80o/n
auf Heilbehandlung. Ganz auffallend ist in den letzten Jahren der Rückgang der von den VezirKsfürsorgever-
bänden zur Erziehung und Verufsausbildung in Vorschlag gebrachten Krüppelfälle gewesen. Die Abnei¬
gung der VczirKsfürsorgeverbände, hohe Anstaltspflegekosten für die berufliche Ausbildung von Krüppeln
auszugeben, die vielfach die einer ganzen Familie zustehenden Unterstützungssätze übersteigen, ist bis zu
einem gewissenGrade berechtigt. Die sparsamkeit darf aber nicht so weit gehen, daß durch Einsparung der
Ausbildungskosten in der geschlossenen Fürsorge der einzelne Krüppel nunmehr zeitlebens hilfsbedürftig
bleibt und dadurch die Fürsorge weit höher belastet wird als durch einen meist dreijährigen Anstaltsaufent¬
halt. Offensichtlichrechnenn die VezirKsfürsorgeverbiinde damit, daß bei der derzeitigen tage des Arbeits-
marktes auch nach beendeter Ausbildung eine wirtschaftlicheVersorgung des Krüppels nur in den seltensten
Fällen möglich ist. Darauf ist zu erwidern, daß es doch den Karitativen verbänden, in deren Anstalten in
der Nheinprovinz die Verufsausbildung durchgeführt wird, gelungen ist, einen recht beträchtlichen Teil der
ausgebildeten Krüppel in Arbeitsstellen unterzubringen. Es darf aber auch nicht verkannt werden, daß eine
allzu große VeschränKungdes Kreises der fürsorgebedürftigen Personen die Anstalten, die ihrerseits wegen
der Zusammenarbeit mit dem Üandesfürsorgeoerbande höhere Aufwendungen für den Ausbau ihrer Werk¬
stätten gemacht haben, in wirtschaftliche schwierigkeiten bringen Kann und daß es daher auch aus diesem
Grunde erwünscht erscheint, die bestehenden Einrichtungen auszunutzen. Eine Senkung des den VezirKs-
fürsorgeoerbänden zur last fallenden spezialKostensatzes für schul- und Verufsausbildung würde gewiß
einen Anreiz bieten, in höherem Matze als bisher von der Anstaltsüberweisung zu diesem Zwecke Gebrauch
zu machen. Da aber schon die Senkung des SpezialKostensatzesfür die erwähnten Fälle von 1,80 H/^ auf
1,70 K^A eine Mindereinnahme von rd. 16 000 H^i bedeuten würde, die Aufwendungen des candesfür-
sorgeverbandes aber gegenüber dem Vorjahre ohnehin schon eine Erhöhung erfahren werden, so Kann leider
dieser weg nicht beschritten werden. Der SpezialKostensatzvon 2,80 .N^ für Klinische Vehandlung muß als
angemessen beibehalten werden.
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Vei der Würdigung der Höhe der ZpezialKosten ist zu berücksichtigen,daß den VezirKsfürsorgeoer-
bänden die gesamten Beiträge vrittverpflichteter, insbesonderedie Veitrüge der Krankenkassen, bis zur Höhe
ihrer ZpezialKosten belassen werden, obwohl nach dem Gesetze diese Veitrüge den Landesfürorgeoerbänden
zunächst zur Abdeckungihrer GeneralKostenzustehen. Nur soweit hat der Landesfürsorgeverband noch An¬
spruch auf diese Einnahmen, als sie die Individualkosten übersteigen.

Unter Verücksichtigungder bisher eingegangenen Beiträge Kann bei der Einnahme Kapitel 44, Titel 2
wie im Nachiragshaushalt 1934 nur mit einer summe von etwa 500 HH gerechnet werden.

Im übrigen ist nach den bei Kufstellung des Haushaltsplanes vorliegenden Rechnungen für das erste
Halbjahr 1934 anzunehmen, daß der dem vorigjährigen Haushaltsplan zugrunde gelegte Durchschnitts-
pflegesatzvon 3,95 .AK für chirurgisch-orthopädischeitnstaltsbehandlung eine Kleine Zteigerung auf 3,98 H.K
erfahren wird. Die Kosten der Zchulausbildung belaufen sich im allgemeinen auf 2'80 HK, die der Verufs-
ausbildung auf 2,60 .AK und die der Ziechenpflege auf 2,30 H.K. Vei der Verechnung des Durchschnitts-
pflegesatzes für diese drei Gruppen von Fürsorgefällen muh aber berücksichtigtwerden, daß gerade bei der
siechenpflege in Cinzelfiillen ein sehr hohes Matz von Pflege und Wartung notwendig ist, wodurch ein mehr oder
weniger gesteigerter Pflegesatz gerechtfertigt erscheint. Vei Aufstellung des vorjährigen Haushaltsplanes
wurde mit einem Durchschnittspflegesatzfür 3chul° und Veiufsausbildung sowie Ziechenpflegevon 2,60 H.K
gerechnet. Die Zteigerung der Kusgaben bei Kapitel 44, Titel 1 b erklärt sich in der Hauptsache aus der
schon oben erwähnten Erhöhung der teueren Heilbehandlung?- von 75 auf 80«/« der gesamten erfaßten
Krüppelfälle.

Entsprechend dem festgestellten Vedürfnis ist bei Kapitel 44 Titel 2 an Kufwendungen für solche Per¬
sonen, für welche die öffentliche Fürsorge nicht in Anspruch genommen werden Kann, der durch den Nach-
tragshaushalt für 1934 von 30 000 H^ auf 38 000 H^ erhöhte Vetrag vorgesehen.

Die Aufwendungen für orthopädische Hilfsmittel belaufen sich pro Kopf und pflegetage auf etwa
0,15 AK.

Vei Kapitel 44, Titel 5 der Ausgabe sind für die im Interesse der Krüppelfürsorge gebotenen Dienst¬
reisen des Landeskrüppelarztes 350 .AK vorgesehen- bisher wurden die Reisekosten bei Titel 9 verausgabt.

Vezüglich der Einnahme bei Kapitel 44 Titel 3 und der Kusgabe bei Kapitel 44 Titel 4 „Ortho¬
pädische Prooinzial-Kinderheilanstlllt Züchteln" wird auf die Ausführungen im Vorbericht zu dem Haus¬
haltsplan dieser Knstalt verwiesen.

«apitel 44 Titel 4: Orthopädische Prouinzial-Uinoerheilanftalt Süchteln.
während die Velegung der Orthopädischen Provinzial-Kinderheilanstalt süchteln im Laufe des Rech¬

nungsjahres 1934 vorübergehend abgesunken ist, hat es bei Aufstellung des Haushaltsplanes für 1935 den
Anschein, als ob die für das Vorjahr angenommene Durchschnittsbelegung von 330 Krüppeln sich sogar etwas
erhöhen würde. Dem Haushaltsplan sind daher 340 Pflegefälle mit 124 100 pflegelagen zugrunde gelegt.
Dabei dürfte die Annahme berechtigt sein, daß die an sich geringe Zahl der Zelbstzahler auch eine Zteige¬
rung erfahren wird, weil mit der weiteren Vesserung der ilrbeitsmarktlage auch die Pflegefälle häufiger
werden, für welche die sozialen Versicherungsträger die Kosten übernehmen. Es ist deshalb mit 15 Zelbst-
zahlern neben 325 gesetzlichen Pflegefällen gerechnet und bei Titel I 2 eine Mehreinnahme von 2 650 HF
eingesetztworden.

Mit Rücksichtdarauf, daß diejenigen Familien, welche bei länger andauernder Krankheit die Kn°
staltspflegekosten für Angehörige zu zahlen imstande sind, immer seltener werden, empfiehlt es sich, die
Ermächtigung des Landeshauptmanns, bei bedürftigen Zelbstzahlern den Pflegesatz bis auf den 5atz für
VezirKshilfsbedürftige (4 HK je Kopf und Tag) zu ermäßigen, dahin zu erweitern, daß er im einzelnen Falle
den Pflegesatz den wirtschaftlichen Verhältnissen anpassen und auch unter 4 HK herabsetzen Kann.

Die Verringerung der Einnahme bei Titel IV 2 beruht hauptsächlich darauf, daß die vorgesehene
Venutzung des Kraftwagens der Knstalt Züchteln durch die anstatt Iohannistal nicht stattfindet und des¬
halb die dafür in Knsatz gebrachte Entschädigung von 1 500 .NK fortfällt.

Vei Titel I 1 der Kusgabe wurde der Verwaltungskostenbeitrag an die Anstalt Iohannistal entspre¬
chend den wirklichen Leistungen der letzteren von 8 000 HK auf 6 000 ,NK ermäßigt.

Die erhöhten ausgaben für Veamte und angestellte pp. bei Titel II 1 und III 3 d sind durch besol-
dungsplanmätzige Gehaltssteigerungen, tarifliche Erhöhungen, den Fortfall der gesetzmäßigen Einbehaltun¬
gen mit dem 1. Kpril 1935 sowie durch die genehmigte Einstellung eines Nachtwächters und eines Gärtner¬
gehilfen bzw. Heizers bedingt.

Die Mehrausgabe bei Titel III 2 erklärt sich aus der Erhöhung der Zahl der pflegetage.
Die unter Titel III 3 c bisher nicht vorgesehenen ausgaben bedeuten Keine neue Velastung des

Haushalts, sind vielmehr eine Folge der Vorschrift des § 24 des Gemeindefinanzgesetzes, wonach
persönliche und sachliche ausgaben getrennt zu veranschlagen sind: diese ausgaben waren bisher an
anderen Stellen (III 3 a, V 3 u. VII 4) des Haushalts vorgesehen, wo sie jetzt weggefallen sind.

Vei Titel V 3 „Heizung pp." ist eine Herabsetzung der Ausgabe um 1 300 HK möglich.
Die Pflegekosten für gesetzliche Fälle (Titel I 1 der Einnahme) sowie die Kosten für Medikamente,

Verbandsstoffe und Röntgenaufnahmen pp. für diese Fälle (Titel IV 1 a der Einnahme) werden aus Ka¬
pitel 44, Titel 1 a des Haushaltsplanes für die gesetzliche Krüppelfürsorge erstattet.
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Ferner entsprichtdie Kusgabe bei Titel IV I der Einnahme bei Titel IV 1 a und b und die Kusgabe
bei Titel VI a und b der Einnahme bei Titel III 3 und b.

Die Vrdensgenossenschaftder Zchwestern der Christlichen schulen von der VarmherzigKeit, der ver¬
traglich die Wirtschaftsführung in der Knstalt für eigene Rechnung gegen Gewährung eines seit dem l. Ja¬
nuar 1934 von 2 .N/^ auf 1,95 H//<5 pro Kopf und Tag ermäßigten Pflegesatzes übertragen ist, hat ihre
Kufgabe seither zur vollsten Zufriedenheit der Verwaltung erfüllt.
ltapitel 45: llrleg«beschäl»igten° und «riegshinterbliebenenfürsorge.

Tinnahme.
Titel I: Nachdem durch den Einbau der Zusatzrente in die Elternrente gemäß KrtiKel 3 § 2,3 des Ge¬
setzes über Änderungen auf dem Gebiete der Neichsoersorgung vom 3. Juli 1934 die besondere Auszah¬
lung der Zusatzrente für den genannten Personenkreis weggefallen und durch die zum selben Zeitpunkt er¬
lassene Zusatzrentenordnung die Zahlung der Zusatzrenten für die Kriegerhinterbliebenen ab 1. Januar 1935
durch die Versorgungsämter vorgenommen wird, erfahren die Überweisungen des Reiches an die Hauptfür-
sorgestelle eine wesentliche Verminderung. Es Können daher für das KommendeEtatsjahr nach dem jetzi¬
gen 5tande der zusatzrentenberechtigtenKriegsbeschädigten usw. 14,5 Millionen weniger angesetzt werden.
Titel 2: Durch den Wegfall der Feststellung und Zahlbarmachung der Zusatzrenten für die Krieger¬
hinterbliebenen wird die vom Neich zur Abgeltung der Verwaltungskosten überwiesene summe im Kom¬
menden Etatsjahr voraussichtlich eine wesentliche Verminderung erfahren, andererseits Kommt durch die
Übertragung der Zahlbarmachung der Zusatzrente für die Kriegsblinden und Hirnverletzten auf die Haupt¬
fürsorgestellen eine gewisse Vermehrung der Verwaltungskosten in Vetracht, sodatz insgesamt eine Vermin¬
derung der für das Vorjahr vorgesehenen summe von 6 000 H^ zu erwarten ist.
Titel 3: Die zurückfließenden Darlehnsraten gehen durch die allmählich in immer steigendem Maße
erfolgende Lesserung der Wirtschaftslage und der damit verbundenen Unterbringung der Kriegsbeschädig¬
ten in llrbeit wieder besser ein, sodaß für 1935 voraussichtlich mit einer 3umme von 75 000 .NF gerechnet
werden Kann.

Ausgabe.
Titel 1: (Ziehe Titel 1 der Einnahme).
Titel 2a: Es handelt sich um die Mittel für Lerufsfürsorge usw. für Kriegsbeschädigte, für Krankenfür¬
sorge, für Kriegerwitwen, sowie zur Unterstützung von VezirKsfürsorgeverbänden bei der Durchführung be¬
sonders schwieriger Einzelfälle, der schwerbeschädigtenfürsorge, ferner um die Unterstützung einiger Heime
und Anstalten, die der besonderenKriegsopferfürsorge dienen. Im Hinblickauf die noch immerhin große Not¬
lage, insbesondere der zum Teil schwer in Arbeit zu vermittelnden Leichtbeschädigten, erscheint ein Vetrag
von 70 000 H//^ für Unterstützungszweckenoch erforderlich.
Titel 2 K: Gemäß Artikel 5 Absatz 1 des Neichsgesetzesüber Änderungen auf dem Gebiete der Neichs-
versorgung sind die bisherigen Träger der sozialen Fürsorge für die Kriegsblinden und Hirnverletzten, näm¬
lich die VezirKsfürsorgeverbände,abgelöst durch die Landesfürsorgeverbände (Hauptfürsorgestellen). Der Aus-
führungserlaß bezeichneteine ganze Neihe von Kufgaben nunmehr als pflichtaufgaben der Landesfürsorge-
verbände, und es entstehen hierdurch, da in der Nheinprovinz ein direkt zu betreuender Personenkreis von
etwa 3000 Kriegsopfern, wozu deren Angehörige, soweit sie der sozialen Fürsorge bedürfen, hinzukommen,
erhebliche Kosten. Ein mit einigermaßen sicherheit anzunehmender Anhaltspunkt für die Höhe derselben ist
nicht vorhanden. Es erscheint geboten, für das Kommende Etatsjahr zunächst einmal einen Vetrag von 200 000
H.,^ einzusetzen.
Titel 3: Es hat sich gezeigt, daß die Unterbringung von Kriegerkindern und Kindern schwerbeschädigter
in Erholungs- und Heilstätten, da die Kinder zum Teil durch die jahrelange Erwerbslosigkeit ihres Ernäh¬
rers gesundheitlichstark geschädigtwaren, weiter fortgesetztwerden mutz. Da ferner die Kriegelkinder immer
mehr in das Alter der Verufsausbildung hineinwachsen, erscheint die Vereitstellung von Mitteln für die
genannten Zwecke auch im KommendenEtatsjahre erforderlich. Ein Vetrag von 100 000 HK gegen 115 000
H//^ im Vorjahre wird für m^reichend gehalten.
Titel 4: Es handelt sich um die Neubewirtschaftung eines Teiles der zurückfließenden Darlehnsmittel
vgl. Einnahme Titel 3). Da jedoch vom preußischen Minister des Innern für die Gewährung von Ve°
chllffungs- und produktivdarlehen aus den Mitteln der in Liquidation befindlichen Kreditgemeinschaft ge°
neinnütziger selbsthilfeorganisationen auch Vetriige überwiesen worden sind, Kann die Position eine Vermin¬
derung von 5 000 H^ gegen das Vorjahr erfahren. Es ist dann auch noch die Möglichkeit gegeben, aus
diesen Mitteln in besonders schwierigen Fällen die siedlungsfürsorge zu unterstützen, da auch die Haupt-
fürsorgestellen die Förderung des genannten Fürsorgezweiges in Zukunft nicht ganz außer acht lassen dürfen.
Titel 5: Obwohl trotz der Verminderung im Jahre 1934 der in Ansatz gebrachte Vetrag von 3000 H^
Kaum ganz in Anspruch genommen werden wird, erscheint doch eine Kürzung für das Kommende Etatsjahr
nicht geboten, da einmal durch die Übernahme der Fürsorge für Kriegsblinde und Hirnverletzte den Vear-
beitern eine persönlicheFühlungnahme mit den genannten Veschiidigten zur Pflicht gemacht, zum anderen aber
auch durch die Unterbringung der noch restlichenunversorgten schwerbeschädigten in den Vetrieben eine er¬
höhte NeisetätigKeit der Zachbearbeiter erforderlich werden wird.
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«apitel 47- Hebammenlehrwesen.
Auf dem Gebiete des hebammenwesens liegt dem prooinzialverbande die Pflicht zur Ausbildung von

Hebammen ob und zwar in der Hauptsachedie Ausbildung solcher Zchülerinnen, die nachweisbar Aussicht
haben, in absehbarer Zeit nach Abschluß ihrer hebammenausbildung in einem Ztadt- oder Landkreise der
Nheinprovinz eine ausreichende Veschäftigung als Hebamme zu erhalten oder als VezirKshebamme ange¬
nommen zu werden. Nach Zurücklegung des Ausbildungslehrganges haben die Zchülerinnen sich einer
staatlichen Prüfung zu unterziehen, über deren Ergebnis ihnen nach Vestehender Prüfung vom Vberpräsiden-
ten ein Zeugnis ausgestellt wird.

Außerdem hat der provinzialverband für alle berufstätigen Hebammen, welche das 55. Lebens¬
jahr noch nicht vollendet haben, Fortbildungslehrgänge einzurichten. Nach einem Erlaß des Preußischen
lvohlfahrtsministers vom 4. November 1931 sollten bis zur Vesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse nur
solche Hebammen an einem Fortbildungslehrgang teilnehmen, bei denen nach Ansicht des Kreisarztes eine
Auffrischung der Kenntnisse unbedingt nötig ist. Durch Erlaß des Ministers des Innern vom 24. Novem¬
ber 1933 III 3720/33 ist hierin eine Änderung eingetreten. Danach soll auf die Kreise eingewirkt werden,
daß sie durch Gewährung von Veihilfen die Teilnahme der Hebammen an Fortbildungslehrgängen ermög¬
lichen.

Zeit der Vermietung der vrovinzial-hebammenlehranstalt in Köln an die Ztadt Köln am 16. Mai
1924 sind die hebammenausbildungs- und Fortbildungskurse in der Anstalt Wupperlal-Elberfeld durchge¬
führt worden. Die Ausbildungslehrgänge dauern je 18 Monate. Eine Abkürzung ist in besonderen Fällen
mit Genehmigung des Negierungspräsidenten in Düsseldorf zulässig. Die Schülerinnen aus der Nheinprovinz
haben 1,75 ,)?^ täglich an Ausbildungskosten zu zahlen. Nichtrheinländerinnen zahlen 3,50 HF für den
Tag. Die Aufnahme dieser letzteren Zchülerinnen erfolgt nur, wenn nach Aufnahme der für die Kreise
und Anstalten der Nheinprovinz auszubildenden Zchülerinnen noch Platze freibleiben, sodann sind Fortbil¬
dungskurse für ausgebildete Hebammen von mindestens zweiwöchiger Dauer gegen einen täglichen Vergü¬
tungssatz von 3 H/^ vorgesehen. Die Zahl der Kurse richtet sich nach der Zahl der von den Ztadt- und
Landkreisen der Provinz für die Teilnahme an einem Fortbildungskursus vorgeschlagenen Hebammen.

Die nachstehenden Tabellen geben Aufschluß über die Anzahl der Zchülerinnen, mit der für das Rech¬
nungsjahr 1935 gerechnet wird, und über die dem Ünterhaushaltsplan der hebammenlehranstalt Wupperlal-
Elberfeld zugrunde zu legenden Verpflegungsstärken.

I.

Zahl der Zchülerinnen Zahl der Hebammen für Fortbildungslehrgänge

durchschnittlich60 120

II.

Zahl der Letten in

«lalle l «lalle II Ulalfe III

38

Ferner Veiten in
Freistellen zur Verfügung

des Direktors

60

Zahl der Pfleglinge
in der

Zäuglingsstation

8

Ferner Zahl der Zäuglinge
in Freistellen

zur Verfügung des Direktors

10

An Pflegekosten sind einschließlich Arzneien und Verbandsmaterial für Pflegeklasse I 11 HH, für
Klasse II 7,50 H^, für Klasse III 4,50 K^i, ferner für Pfleglinge in der Zäuglingsstation 2,50 ^ täg¬
lich angesetzt, hiernach und unter der Annahme von 365 pflegetagen für das 3ahr ist die Einnahme zu
Titel I 2 unter Verücksichtigungder ganzen und teilweisen Freistellen errechnet.

Es sind zu beköstigen:
III.

TischklasseI

Pfleglinge Ätzte

TischKIasse II

Pfleglinge

98

Personal

41

Zchülerinnen

60

Teilnehmerinnen
an

Fortbildungskursen

120

Pfleglinge in
der Zäuglings¬

station

18

Für Pfleglinge, Ärzte, Personal, Zchülerinnen und Pfleglinge in der Zäuglingsstation sind je 365
und für die Teilnehmerinnen an Wiederholungslehrgängen je 14 Tage berechnet. Für die VeKöstigungin der
ersten TischKIasse sind 2,25 K^, in der zweiten Tisch Klasse 1,25 H>6 und für die Pfleglinge in der 3iiug°
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lingsstation I,— HA für den Tag angesetzt. Hiernachsind die ausgaben unter Titel IV 1 berechnet. Ferner
wurden für besondereVerordnungen für schwerkranke 6000 HA zugesetzt.

«apitel 48: Iugendwohlfahrt (candesjugendamt).

Einnahme.
Titeln. Die beiden provinzialeigenen Jugendherbergen in Darscheid und Adenau sind durch notariellen
Vertrag vom 27. Oktober 1934 zu Nutzen und Lasten in das Eigentum des Jugendherbergsverbandes, Gau
Rheinland übergegangen. Der vrovinzialverband ist ferner zugunsten des Gaues Rheinland aus dem mit
dem Eigentümer der Vurg stahleck geschlossenen Venutzungsvertrag ausgeschieden. Die bisherige Veteiligung
des viovinzialverbllndes an den Ubernachtungsgeldern aus diesen Jugendherbergen ist damit hinfällig ge¬
worden.
Titel 16. Gebühren werden von den Lehrgangsteilnehmern nicht mehr erhoben. Die Einnahmen fallen
deshalb bei diesem Titel weg.

Ausgabe.
Titel 10: 1934 standen bei diesem Titel tatsächlich100 000 HA zur Verfügung, die im Haushalt 1933
eingesetzt,aber nicht verbraucht waren. Im neuen Rechnungsjahr ist der eingesetzte Vetrag zur Weiterfüh¬
rung der früheren Hilfsmaßnahmen des Landesjugendamtes zugunsten der erwerbslosen Jugend durch die
Hitler-Jugend bestimmt, insbesondere auch zur Umschulung städtischer jugendlicher Erwerbsloser für die
siedlertätigkeit und die Landwirtschaft.
Titel 11 c: Die dem vrovinzialverbande bisher gehörigen Jugendherbergen in Adenau und Darscheidsind
durck notariellen Vertrag vom 27. Oktober 1934 zu Nutzen und Lasten in das Eigentum des Jugendher-
bergsverbandes, Gau Rheinland, übergegangen, Außerdem ist der Gau Rheinland an stelle des vrovin-
zialoerbandes in den mit dem Eigentümer der Vurg stahleck in Vacharach geschlossenen Venutzungsvertrag
eingetreten. Die bauliche Unterhaltung dieser Jugendherbergen ist nunmehr Zache des Jugendherbergsver¬
bandes. Die Vereitstellung weiterer Mittel hierfür durch den prouinzialoerband Kommt in Fortfall.
Titel 12: Die Erhöhung dieses Titels um 130000 H)5 vermindert sich auf 24412,44 H/i, wenn man
das bei diesem Titel 1934 tatsächlich zur Verfügung stehende soll (aus früheren Resten und dem Titel 10)
in Rechnung zieht. Die jetzt eingesetztesumme ist zur planmäßigen Errichtung und zum Umbau von Ju¬
gendheimenfür die unteren Einheiten der HJ. bzw. des VdM. bestimmt, um der HJ. die Möglichkeit einer besse¬
ren Heimabendgestaltung und weltanschaulichenschulung zu geben. Außerdem sollen Teilbeträge auch zur
Veschaffung von Radiogeräten für den Gemeinschaftsempfang der HJ. und für die Erhaltung und den weite¬
ren Ausbau von Führerschulen und sonstigen Jugendpflegeeinrichtungen von überörtlicher Vedeutung Ver¬
wendung finden.
Titel 13: Die Neuregelung des amtlichen Vild- und Filmwesens durch das Reichsministerium für Wissen¬
schaft, Erziehung und Volksbildung rechtfertigt eine Herabsetzung der Zuschüsse der Provinz an die Landes-
bildsteilen. Ein Vetrag von 1000 HA soll zur Herstellung von Vildern bzw. schmalfilmen aus den einzel¬
nen verwaltungszweigen der vrovinzialverwaltung Verwendung finden.
Titel 16: Gegenüber dem Vorjahre ergibt sich eine Erhöhung, weil die Notwendigkeit besteht, neben der
eigenen Lehrgangstätigkeit des Landesjugendpflegers jetzt planmäßig auch sog. Wochenend-Lehrgänge zur
schulung der unteren Führer der HJ. und des VdM. aufzuziehen und von hier zu fördern,
Titel 21: Infolge der verstärkten LehrgangstätigKeit des Landesjugendpflegers und der diesem zuge¬
teilten, neueingestellten Jugendpflegerin, sind die Ausgaben für Reisekostenund Tagegelder größer geworden.

ttopltel 49 l^Ursorgeerzlehung Minderjähriger):

Einahme.
Der Ansatz entspricht dem bewilligten staatszuschutz.

Ausgabe.
Am 1. April 1934 war vorhanden ein Vestand von...........7 729 Zöglingen
Am 1. Oktober 1934 war vorhanden ein Vestand von........... 7 933 „

In den ersten 6 Monaten des Rechnungsjahres hat sich mithin eine Zunahme "
ergeben von ......................... 204 „

Für die nächsten6 Monate mutz mit einem weiteren Zugang von ...... 25 0 „
gerechnet werden, sodatz sich für den 1. April 1935 ein Vestand ergeben würde von . . 8 183 Zöglingen

Nach der bisherigen Entwicklung der Zahl der Neuüberweisungen steht zu erwar¬
ten, daß sich im Laufe des Rechnungsjahres 1935 der Vestand um 600 Zöglinge, mithin
im Jahresdurchschnitt um ..................... 300 „
erhöhen wird. Es mutz daher für 1935 mit einem Durchschnittsbestände von .... 8 483 Zöglingen
gerechnet werden.

Dieser würde sich nach dem stände vom 1. Oktober 1934 wie folgt verteilen:
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1315 -« 15,50°/« (1080 ^ 14,23«/«)*) in Familienpflege
2626 30 96°/« (2385 -^ 31,41«/«) in Lehr- und Dienststellen sowie in der eigenen Familie
4346 51^23«/« (3934 ^ 51,82°/«) in Anstalten

196 - 2,31«/« ( 193 -- 2,54°/«) noch nicht zur Einlieferung gelangte Zöglinge,
von den in Anstalten untergebrachten Zöglingen würden sich befinden:

875 -^ 10,31«/« ( 734 -^ 9,67°/«) in prooinzialerziehungsheimen
3267 ^ 38,51°/u (3015 ^ 39,71«/«) in Privaterziehungsheimen

204 --- 2 41°/« ( 185 -^ 2,44°/«) in Lehrlings- und halboffenen Heimen
Nach den Pflegesätzen vom 1. Oktober 1934 betragen die durchschnittlichen Iahresausgaben für einen

Zögling 522.17 H^i (543,40 K^) nämlich:
2) in Familienpflege für Pflege und Erziehung . . 252,2? (272,53) H^

VeKleidung und Ausrüstung ........10.30 ( 9.40) „
Überführung ............'«,43 ( 11.09) „
ärztliche Vehandlung und «rankenpflege , . . . 8.57 ( 7,52) „
Veaufsichtigung ........... 37,62 ( 37,60) „

zusammen: 319,19 (338,14) H^
b) in Lehr- und Dienststellen sowie in der eigenen Fa¬

milie für , . ^ /,
VeKleidung und llusrüstung ........ 10.30 ( 9,40) H^
Überführung ............ 10.43 ( 11,09) „
Veaufsichtigung ........... 37,62 ( 37,60) „

zusammen: 58,35 ( 58,09) .A^
c) in Erziehungsheimen für Pflege und Crziehung . . 777,51 (768,56) H^

und zwar in einem provinzialerziehungsheim
1184.22 (1103.7?) - 3.24 (3.02) H^i täglich^) —
und in einem privaterziehungsheim 675.25 (686,20)
- 1,85 (1,88) H^i täglich.
VeKleidung und Ausrüstung bei Entlassungen aus
Erziehungsheimen ..........29,07 ( 29,53) H^
Überführung ............10.43 ( 11.09) „
Krankenpflege und spezialärztlicheVehandlung . . 60,5? ( 73,71) „

zusammen: " 877,58 (882,69) A>^
Die Gesamtausgaben werden für das Rechnungsjahr betragen......5 498 300 H^

Davon ab !
») die eigenen Einnahmen der Verwaltung des Fürsorgeerziehungs¬

wesens mit ................. 145000 HT
b) nach Titel 29 ................. 76 .,
c) die Einnahmen der eigenen provinzialerziehungsheime . . . 630 200 ,.
cl) der Ztaatszuschuh ............... 3 281724 „ 4 057 000 „

von der Provinz demnach zu tragen: 1 441 300 H^i
Die gegenüber dem Nachtragshaushalt für 1934 in den Haushalt eingesetzten Mindereinnahmen bzw.

Mehrausgaben sind wie folgt begründet:
a) Mindereinnahmen.

Titel 2d: (Sonstige Erstattungen). Nach den Erfahrungen des Rechnungsjahres 1934 Kann eine höhere
Einnahme als 15 000 H^ nicht erwartet werden.
Eitel 10 u 11 (provinzialerziehungsheime Nheindahlen und 5olingen). Die Einnahmen aus den Qmd-
wirtschaftsbetrieben der Anstalten mußten mit einem geringeren Vetrage als im Vorjahre eingesetzt werden.
Eitel 29 (Sonstiges). Im Nachtragshaushalt 1934 war für unvorhergesehene Einnahmen sowie zur Rb-
rundung nichts eingesetzt.

d) M e h r a u s g a b e n.
Eitel 1 b 1 6—i (Vesoldungen für Veamte, Anwärter, Angestellte und Krbeüspeisanal). Die Erhöhungen
sind lediglich durch den Wegfall der Einbehaltungen sowie durch die planmäßige Erhöhung der Vezüge des
Vüropersonals bedingt. Eine personaluermehrung ist nicht erfolgt.
Eitel 3 (Notstllndsbeihilfen usw.). Die Erhöhung ist verursacht durch den höheren Knsatz für Ruhegehälter,
da dieser mit der Kopfzahl des Personals der Verechnung zugrunde zu legen ist.
Eitel 10—12 (provinzialerziehungsheime). In den Nachtragshaushalt 1934 waren die auf Grund der tat¬
sächlichenVelegung der Heime entstehenden ausgaben eingesetzt. Die in dem vorliegenden Haushalt einge-

<^v^ eingeklammerten Zahl«» bedeuten den entsprechenden Lestand vom I. «Klober ,922.
^ „!» «nüen ein« Zögling» im provinzialerziehunglheim sind mit denen eine« Zögling« im priV»!er,i,hunglh«im nicht ohne weiter»

^.^,.<^^. ^<« ?°« N^nin,ill!«r,iel,unll5l,eimen befinden sich nnr die am meisten nerwahrlosten schulentlassenenZögling», deren Unterbringung in
»A"«.b"- ,?« »°n d ^ vorwiegend beamtet« Erzieher in neuzeitlich eingerichteten Setrieben na.urgemöh höher« «ost.n ver.
3!^ .?°Ä»'^^ n!°«r nerw^ aller'«ai.gorien in den privaterziehung-cheimen. 2n den .«glichen psleg«l,°st«n sllr di. privinzinl.
«Äiehun^heime ist ^n Vetr»« °°n 2 ,2 (,.9?° ^t enthalten, der durch di« Veam.engeholter, angestelltenvllgiltungen und di« °zi°I«n Zulagen beding»Ist.
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setzten betrage sind dagegen auf der Grundlage einer vollen Velegung der Heime errechnet, da das bestreben
der Verwaltung naturgemäß dahin geht, eine möglichst volle Velegung der Heime zu erreichen. Im übrigen
würden, wenn Keine volle Velegung in Ansatz gebracht würde, die weniger berechneten Zöglinge bei der Er¬
rechnung der Ausgaben bei Titel l 5 (private Erziehungsheime) berücksichtigt werden müssen, da dem Haus¬
halt eine bestimmte Zahl von Anstaltszöglingen (4346) zugrunde gelegt ist. Cine herabminderung der schlutz-
zahl des Haushaltes würde mithin dadurch nicht erreicht.
Titel 22 (Ausstattungskosten). Die vermehrten ausgaben sind zum Teil auf den höheren Zöglingsbestand
zurückzuführen. Zudem wurde aber auch bei den Ansätzen auf die Erhöhung der Eextilwarenpreise Rück¬
sicht genommen.
Titel 253 (Varauslagen der Fürsorger). Die Erhöhung ist bedingt durch den höheren bestand an Fami¬
lienzöglingen.
Eitel 25b (Fortbildung des Erziehelpersonals in privaten Fürsorgeerziehungsheimen). Die Ausgaben
lassen sich im voraus nicht genau übersehen. Es wurde daher vorsorglich der im ursprünglichen Haushalt
für l934 vorgesehene betrag wieder eingesetzt.
Eitel 29 (sonstiger sachaufwand). Die Erhöhung ist lediglich zum Zwecke der Abrundung erfolgt.
Eitel 10 12 (Einnahme und Ausgabe): provinzialerziehungsheime.

heim
Das heim ist berechnet auf

Zög¬
linge

Veamt« ..
und l,n. 5H>n,e°
gestellte N""

i„5-
gesamt

Verpflegung ist berechnet für

Leamte, Zchwestern, lln»
gestellte und Kranke Zög¬
linge nach Lpeiseplan /X,

Zöglinge nach
speiseplan8

Rheindahlen .....
solingen .......
EusKirchen ......

summe 1935
5umme 1934

300
235
340

56 8
53
64 12

364
288
416

47
14
25

875
875

173
174

20
20

1068
1069

II.

86
87

275
230
340

845
845

Davon sind bleiben für
Grund» Gebäudeflächen, die l^and» Dazu sind

heim eigentum Hof», üllgelraum
usw., Wald» und

Odflächen
verpachtet zusammen wirtschaft gepachtet

»>» » <<IN K» ^ l» qm l,» l» qm l»n » qm K»! a ^ l>m Kl» l» ! qm

Rheindahlen . . 82 85 80 16 68 26 1 61 20 18 29 46 64 56 34 1 22 86
solingen . . . 91 03 65 31 , 70 — — 69 81 32 39 81 58 63 84 — — —
EusKirchen . . 80 11 95 11 11 — — — — 11 11 — 69 00 95 — — —

5umme 1935 254 01 40 59 49 26 2 31 01 61 80 27 192 21 13 1 22 86
summe 1934 254 01 40 61 15 55 2 86 42 64 01 97 189 99 43 9 11 62

«apitel 5N: Wandererfürsorge.
Die Arbeiterkolonien haben bisher aus Kapitel 50 freiwillige Zuwendungen erhalten. Da ihnen

nunmehr nach der Entscheidung des Vundesamtes für das Heimatwesen vom 26. september 1933, band 83,
3eite 181, ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Pflegegeld für ihre Kolonisten zusteht, ist es notwendig,
bei Kapitel 41 Eitel 1 t einen entsprechenden betrag einzusetzen. Die freiwilligen Zuwendungen an die Ar¬
beiterkolonien betrugen im Rechnungsjahr 1933 « 20 000 K,^. Um diese summe Kann das soll für
1935 ermäßigt werden.
«apitel 8« (Sonstige Fürsorge und Wohlfahrtspflege):

Einnahme.
Eitel 1: bei dem betrage handelt es sich um die Zinsen des von der „Vereinigung für Familienwohl
im Regierungsbezirk Düsseldorf" dem Rheinischen provinzialverband als Dr. Francis-Kruse-stiftung ver¬
machten vereinsoermögens. sie sind bestimmungsgemäß zur Unterstützung Kinderreicher Familien im Re¬
gierungsbezirk Düsseldorf zu verwenden. Das vermögen ist in Wertpapieren angelegt.

Erotz der inzwischen erfolgten Zinskonversion Kann für 1935 noch mit 6 990 HK Einnahme gerechnet
werden, da bekanntlich mit der Konversion ein einmaliger Vonus von 2«/o vergütet wird. (Infolge besserer
Verzinsung Kann für das Rechnungsjahr 1935 mit einer höheren Einnahme gerechnet werden.) Der gleiche
betrag erscheint auch in der Ausgabe (Eitel 2).
Eitel 2: Einnahmen sind nicht mehr zu erwarten, weil in der Verausgabung der Mittel eine Änderung
eingetreten ist. bis zum Iahre 1934 sind die Pflegekosten der Erholungskuren für Kinderreiche Mütter zu
100 o/o von hier gezahlt und die vom Landesjugendamt nicht als Veihilfe bewilligten betrüge von Wohl-
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fahrtsämtern und Organisationen wieder eingezogen worden. Zukünftig werden lediglich die Veihilfen aus¬
gezahlt. Eine Erstattung von Vorschüssen Kommt deshalb nicht mehr in Frage.

Ausgabe.
Titel 2: Die eingesetzte3umme ist wegen Wegfalls der Einnahme entsprechendermäßigt.
Titel 5: 3u den bisherigen Organisationen, die in erheblichem Umfange Ausbildung?- und Nachschulungs¬
kurse für LandKranKenpflegerinnen veranstalten, ist in letzter Zeit die N5V. hinzugetreten. 5ie beabsichtigt,
in mehreren GaubezirKen eine N5.°5chwesternschaft für die ambulante Krankenpflege heranzubilden. Zur
Unterstützung dieser Vestrebungen ist der für überörtliche Einrichtungen der Wohlfahrtspflege vorgesehene
Vetrag von 5 000 H^ auf 25 000 H^ erhöht worden.

Vl. ttulturpfiege.
«apitel 67: Denkmalpflege.

Einnahme.
Gegenüber dem Vorjahre sind Keine wesentlichen Veränderungen eingetreten (vgl. auch Vegründung

zu Eitel 16 der Ausgaben.
Ausgabe.

«apitel Kl:
Eitel 4a: Die Erhöhung ist bedingt durch die Vermehrung des wissenschaftlichenPersonalbestandes und
durch die gesteigerte Lesichtigungs- und Abnahmetätigkeit.
Eitel 4b: Die notwendige Teilnahme an den großen fachwissenschaftlichenTagungen und Versteigerun¬
gen und die stetige Zusammenarbeit mit den verliner Zentralbehörden macht die Erhöhung erforderlich.
Eite I 7 und 8: Die Aufstockung des Gebäudes der Denkmalpflege bedingt notwendig entsprechendhöhere
Ansätze.
Eitel 9a und b: Die Einrichtung der durch die Aufstockungneu gewonnenen Räumlichkeiten des DenK-
miilerarchivs verlangt eine Erhöhung der bisherigen Ansätze.
Eitel 13 »: Es handelt sich um Keine Mehrausgabe. Der Vetrag mutzte infolge zu später Vewilligung
des Offadarlehns dem Kapitel 6l Eitel 12 entnommen werden. Er muß nunmehr wie die übrigen Eil-
gungsbeihilfen des Kontingentes bewilligt werden.
Eitel 13b: Wenigerausgabe infolge Herabsetzung des Offadarlehns.
Eitel 16: Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahre um 1 500 H/K! mit Rücksicht darauf erhöht, daß nun¬
mehr für die Einnahme aus dem verkauf von Viinden der „Rheinischen Kunstdenkmäler", die bisher bei
diesem Eitel durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt wurden, mit Kapitel 61 Eitel 2 eine besondere
Einnahmeposition geschaffenworden ist.
Eitel 17: Für dringende laufende Instandsetzungsarbeiten am Denkmal und seiner Umgebung ist eine
mäßige Erhöhung notwendig.

i Eitel 18 und 20: Das allgemein gesteigerte Interesse für 5inn und Aufgaben der Denkmalpflege ver°
, langt notwendig eine umfangreichere innere und äußere Ausgestaltung des Rechenschaftsberichtesdes pro-

oinzialkonservators.
/Eitel 19: Die starke Lelebung des Interesses für Denkmalpflege und yeimatschutz in allen Kreisen läßt
! die angeforderte Erhöhung des Veitrages an diesen bedeutsamsten verein in der Rheinprovinz als dringend

erwünscht erscheinen.
«apitel b2:

Der jüngst durch Ministerialerlatz geforderte verstärkte Natur- und Landschaftsschutz,der durch Ein¬
satz eines vrovinzialkommissars für Naturschutz eine eigene Zentralstelle erhielt, erfordert vor allem für Ab¬
grenzung und Erwerb von Naturschutzgebieten wie für die Förderung der bestehenden den angeforderten
Mehraufwand.
«apitel 63:
Eitel 1 und 2: Es wird auf die Vegründung zum Unterhaushaltsplan verwiesen.
Eitel 4. Die Erhöhung ist bedingt durch die stärkere Leteiligung an den Ausgrabungskosten in der
Eolonia-Erajana.
Eitel 5a: Die besonders dringliche Erhöhung ist durch Einsparungen unter Kapitel 69 Eitel 2 ausgeglichen

Gegen Ende des Rechnungsjahres 1934 Konnte ein großer Ankauf von stücken aus fränkischer und
römischer Zeit zum Gesamtpreise von 28 500 H//^ getätigt werden, während die Anzahlung in Höhe von
4 500 .N^ aus den Restmitteln zu Kapitel 61 Eitel 21 für 1934 geleistet werden Konnte, wird der Rest-
Kaufpreis in 8 Jahresraten zu je 3 000 HK, beginnend am 1. Mai 1935, aus Kapitel 63 Eitel 5 a
bezahlt werden.
Eitel 6: Zum Erwerb von für die Rheinprovinz bedeutsamen Kunstwerken sind an dieser Stelle Keine

/ Mittel vorgesehen. Sollte sich im Laufe des Rechnungsjahres die Notwendigkeit ergeben, zur Verhinderung
/ der Abwanderung wertvollen Kunstbesitzes derartige Erwerbungen vorzunehmen, so wird der Erwerb aus

dem Eitel „verschiedenes" — vgl. Kapitel 9 Eitel 1 des Haushaltsplans — bestritten werden.
Eitel 7: Die nachhaltige Förderung der vor- und frllhgeschichtlichenVodendenKmalpflegeverlangt die an¬
geforderte Mehraufwendung, von der 10000 H^ durck Einsparung unter Kapitel 66 ausgeglichen sind.



36

«apttel 64-
Die im vergangenen Jahre durchgeführte Neuorganisation des Verbandes der Rheinischen Heimat¬

museen hat sich außerordentlich belebend und anregend ausgewirkt. Um den erhöhten Anforderungen auf
Veihilfen zur Errichtung von Heimatmuseen wenigstens teilweise entsprechen zu Können, ist die Erhöhung
dringend notwendig.
«apitel 65-

Die gesteigerten Anforderungen seitens der wissenschaftlichen,landes- und volkskundlichen vereine
und Institute verlangen notwendig eine mäßige Erhöhung der Etatsposition.
«opitel 63 Titel t und 2 (Einnahmen und klusgaben): Pvovinzialmuseen.

Einnahme.
Die Einnahme aus Eintrittsgeldern mutz, da eine grundsätzlicheNeuregelung des Eintrittsgeldes im

neuen Rechnungsjahr beabsichtigt ist und das Ergebnis sich nicht abschätzen läßt, zunächst niedriger angesetzt
werden. Im übrigen sind gegenüber dem Vorjahre Keine wesentlichenVeränderungen eingetreten.

Ausgabe.
Eitel III 3» und d.- Die bereits im vergangenen Iahre vorgenommene Erhöhung hat sich angesichts der
in den letzten Iahren durch die fortschreitende VautätigKeit und den Freiwilligen Arbeitsdienst zunehmenden
Vodenfunde, die eine erhöhte Reisetätigkeit bedingen, als unzureichend erwiesen. Außerdem verursacht die
Einstellung mehrerer wissenschaftlicherMitarbeiter eine wesentliche Erhöhung der Reisekosten. Um allen
Anforderungen zu genügen, ist eine Erhöhung dieser Eitel nicht zu vermeiden. Nach dem Ausgralmngsgesetz
sind überdies die Landesmuseen verpflichtet, die Meldungen von vor- und frühgeschichtlichensowie geschicht¬
lichen Vodenfunden zu verfolgen.
Eitel IV 1 und 3: Die empfindlichen Lücken, die sowohl die prähistorische wie die fränkische Abteilung
gerade in ihrer Neuaufstellung zeigen, lassen sich durch zahlreiche Kleinere Grabungen in Gräberfeldern der
früh- und nachrömischenKulturperiode schließen. Die Mehrausgabe ist daher nicht zu umgehen.
Eitel IV 1a: Die Erhöhung ergibt sich aus dem Kaufvertrag.
Eitel IV 4 3. Da die bauliche Einrichtung abgeschlossen ist, Kann eine entsprechendeMinderung des bis¬
herigen Etatsansatzes eintreten.
Eitel IV 4b: Nachdem die wertvollen Gemälde der Galerie durch die Neuordnung an Wirkung schon
sehr gewonnen haben, werden sie teilweisenoch durch die geschmacklich untragbaren Nahmen schwer geschädigt.
Um diesem Ubelstande abhelfen zu Können, bedarf es der Veschaffung neuer Nahmen. Der Mehrbedarf für
die schlimmsten Fälle beläuft sich auf I 1N0 K^i.
Eitel IV 5: Die Ansätze stellen das Mindestmaß an Mitteln dar, das eine planmäßige Ergänzung der
fachwissenschaftlichenvücherei verlangt.
Eitel V 4: Es hat sich gezeigt, daß mit dem Letrage des Vorjahres eine volle Winterbeheizung des Lan¬
desmuseums Erier nicht geleistet werden Kann. Diese ist aber notwendig, um schwerste schädigungen der
ausgestellten wertvollen Gegenstände zu vermeiden und um in den sammlungsräumen arbeiten zu Können.
Eitel VI 1: Mit der Erweiterung des Aufgabenkreises der Museen müssen auch die Mittel für den Vüro-
bedarf usw. schritt halten. Eine entsprechende Erhöhung ist daher erforderlich.

Unterhaushaltsplan der ciegenschaftsverwaltung
(vergl. «opitel 8 Titel l)

Nach § 68 des Gemeindefinanzgesetzessind Grundstücke und grundstücksgleicheRechte, die zum all¬
gemeinen Kapital- und Grundvermögen des vrovinzialoerbandes gehören, als Liegenschaftsvermögen geson¬
dert zu verwalten und mit ihren Erträgen und Aufwendungen in einem Plan der Liegenschaftsverwaltung ge¬
sondert zu veranschlagen. Entsprechend dieser Vestimmung wird für das Rechnungsjahr 1935 erstmalig ein
gesonderter Haushaltsplan der Liegenschaftsverwaltung aufgestellt. In diesem Haushaltsplan sind die
Grundstückedes vrovinzialverbandes zusammengefaßt, die nicht zum verwaltungs- oder Vetriebsvermögen im
sinne des § 56 Gemeindefinanzgesetzesgehören.
Eitel I vrovinzialeigene Wohnungen in Düsseldorf.

Es handelt sich um die dem vrovinzialverband gehörenden Wohnhäuser in Vüsseldorf-GberKassel,
schorlemerstraße 15 und 17 und Achillesstraße 9 und 11. Diese Häuser wurden auf Grund des Veschlusses
des 71. vrovinzillllandtllges zur Erstellung von 19 Wohnungen für Veamte und Angestellte der vrovinzial-
Verwaltung erbaut.
Eitel II yebammenlehranstalt Köln.

Die vrovinzial-hebammenlehranstalt Köln wurde laut Vertrag vom 16. Mai 1924 mit Wirkung vom
gleichen Enge ab an die stadt Köln vermietet. Außer der in Ansatz gebrachten Miete hat auf Grund dieses
Vertrages der Mieter alle auf der vermieteten Zache ruhenden Lasten und steuern sowie die Kosten der
Versicherung der Gebäude gegen Feuer und sonstige Gefahr zu tragen.
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Titel III Heilstätte Fichtenhain.
Nachdemder 79. prooinziallandtag die schließung der Heilstätte Fichtenhain beschlossen hatte, wurde

die Anstalt ab l. November 1933 an die 5A.°Vrigade 75 zu Zwecken des 5A.-5chulungsIagers Nieder-
rhein gegen eine jährliche Pacht von 10000 H>^ verpachtet. Da gemäß Nd.°Crl. des Ministers des Innern
vom l. Oktober 1934 IVa I 1636 Rechte und Verbindlichkeiten für die N5DAP. ausschließlichder Neichs-
schatzmeister übernehmen Kann, ist der Abschluß eines neuen Vertrages erforderlich, der demnächst zum Ab¬
schluß gelangen soll.

Dem Pächter der Anstalt wird, nach dem neuen vertrage wie bisher auch weiterhin die Instandhal¬
tung der zur Anstalt gehörenden Gebäude und technischen Anlagen sowie der Wege, platzanlagen und An¬
pflanzungen in noch weiterem Umfange als bisher obliegen. U. a. in Anbetracht der Tatsache, daß die In¬
standsetzungspflichtdes Lagers durch den Pächter nach dem neuen Vertrag eine Ausdehnung erfahren soll, soll
die pachtsumme von jährlich 10 000 H^i auf 8 000 H^ herabgesetztwerden.

Aus den in den provinzeigenen Häusern an Familien des Zchulungslagers und früheren provinzialbe-
amten vermieteten Wohnungen ist eine Einnahme von 3 500 H^i zu erwarten. Dieser Vetrag ist in dem
Haushalt 1935 eingesetztworden.

Der im Haushaltsplan vorgesehene Vetrag für bauliche Unterhaltung bezieht sich auf die Provinz-
eigenen Häuser. Die Aufwendungen für den Anleihedienst,etwaiger steuern und Versicherungenträgt nach
wie vor der provinzialuerband mit der Matzgabe, daß die Versicherungskosten,soweit sie auf die vom Lager
gemieteten Grundstücke entfallen, vom Lager zu tragen sind.

Titel IV provinzialgut Fichtenhain.
Das provinzialgut Fichtenhain, welches bisher der Heilstätte Fichtenhain angegliedert war und nach

Zchlietzungder Heilstätte zunächst als selbständiger Vetrieb weiter geführt wurde, ist seit dem 17. März 1934
auf die Dauer von 12 Iahren verpachtet und zwar der im 5tadtKrei.se Krefeld gelegene höfgeshof (groß
38,16,16 im) an den Landwirt Gustav Heizer zu einem jährlichen preise von ... . 2940,54 H^
und der zum Teil im Kreise Kemoen-Xrefeld, Gemeinde Willich, zum Teil im 5tadt-
Kreis Ürefeld gelegene Gutshof (groß 53,87,00 na) an den Landwirt Franz prosch zum
preise von.........................4174,78 „
Ferner sind verpachtet Einzelgrundstücke des Anstaltsgeländes an den Pächter Iohann Loh-
manns in Willich (5,93,57 lia) zum preise von jährlich .......... 484,— „
und dem Uleingärtnerverein Willich (1,04,28 da) zum preise von jährlich..... 160,— ,,
Außerdem gehen ein an Iagdpacht aus Anstaltsgelände von den Pächtern hener und
Genossenjährlich ....................... 260,— „
Mithin stellt sich die Einnahme an Pacht usw. auf jährlich.........8 019,32 K^i

Titel V provinzialgut Vnlerward.
Die Gesamtgrötze des provinzialgutes beträgt nach örtlicher Neuaufnahme . . . 67,98,74 lis

Davon entfallen
auf das zum provinzialgut gehörige und vorläufig bis 1. Februar 1935 verpachtete hofgut

Vüsteward .....................16,50,80 lia
und auf das provinzialgut................. 51,47,94 „

Das provinzialgut, das in erster Linie die Aufgabe hatte, aus seinem eigenen Zuchtviehbestandegute
Tiere an provinzialanstalten mit Zuchtbetrieben abzugeben und ferner als zentrale Einkaufsstelle, die in den
übrigen provinzialanstalten benötigten AbmelKKüheim Rheinland aufzukaufen, wurde am 1. Oktober 1934
verpachtet. Maßgebend für die Verpachtung waren einmal die mit dem Zentral-vieheinKauf gemachten
weniger günstigen Erfahrungen, zum anderen die Erwartung, daß der Vetrieb bei Aufhebung des Zentral-
Vieheinkaufs durch Fortfall der mit dem Viehumsatzverbundenen Verdienstspanne ohne Zuschußnicht aus¬
gekommen wäre, hinzu Kommt,daß das provinzialgut als selbständiger Vetrieb geführt wurde und dessen
Weiterführung unter den obliegenden Verhältnissen nicht mehr im öffentlichenInteresse lag.

Die Verpachtung des Gutes erfolgte vorerst auf 12 Iahre nach Übertragung einer Fläche von 2,55,30
1,2, welche dem hofgut Vüsteward zugeteilt wurde, in Größe von 48,92,64 ba zum preise von 108 H^i je
I13' wobei sämtliche auf dem Vetriebe lastenden steuern und Abgaben von dem Pächter zu tragen sind.

Unter Verücksichtigungdes vorerwähnten pachtpreises Kann mit einer jährlichen Pachteinnahme
von 5 482 H//i gerechnet werden, während bei Aufrechterhaltung der Eigenbewirtschaftung die Erzielung
auch nur eines geringen Überschusses— im letzten Iahre deckten sich die Einnahmen und Ausgaben in etwa
— zum mindesten sehr fraglich gewesenwäre.

Die pachteinnahmen aus den beiden Vetrieben stellen sich unter dem Vorbehalt, daß das hofgut
Vüsteward 1935 unter denselben Vedingungen wie das provinzialgut weiter verpachtet werden Kann, auf
insgesamt rd. 7 000 A^.

Die Pächter haben nach den Pachtverträgen die zu den Pachthöfen gehörenden wohn- und Vetriebs-
gebäude auf eigene Rosten zu unterhalten.

Der im Haushaltsplan vorgesehene Vetrag für bauliche Unterhaltung dient zur Erstellung eines
bisher nicht vorhanden gewesenen 5chweinestalles und zur Anlage einer elektrischenLicht- und Kraftleitung.
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Eitel VI piovinzillldomäne Lammersdorf.

Lei der piovinzillldomäne handelt e5 sich um einen landwirtschaftlichen Vetrieb, der auf meliorier¬
tem Ödland errichtet wurde.

Die Flächengröße der Domäne, die in 5 Kolonate eingeteilt ist, beträgt nach örtlicher
Neuaufnahme insgesamt ......................89,44,57 lia

von den vorerwähnten fünf Kolonaten sind seit Iahren die Kolonate III, IV und V verpachtet,
während die Kolonate I und II bisher in eigener Lewirtschaftung standen. Da einesteils die Eigenbewirt¬
schaftung in jedem Iahre einen größeren Zuschuß erforderlich machte, und zum anderen die Domäne nicht
einer prooinzialanstalt angegliedert war, sondern als selbständigerVetrieb geführt wurde, wurden zur Vermei¬
dung weiterer Zuschutzzahlungendie Kolonate I und und II ebenfalls, und zwar getrennt voneinander, ver¬
pachtet. Die Möglichkeit hierzu war gegeben, da auf jedem der Kolonate die zur Vewirtschaftung erforder¬
lichen GebäulichKeitenvorhanden waren.

Nach Aufteilung der beiden letztgenannten Kolonate und nach Abteilung mehrerer Parzellen, die den
übrigen Kolonaten zur Vergrößerung des Areals zugeteilt wurden, setzt sich der Vefitzstand der Domäne bzw.
der einzelnen Kolonate folgendermaßen zusammen:

Kolonllt I ................. 29,24,20 ba
II ................. 15,00,00 „
III ................ 15,00,00 „
IV ................ 15.08.99 „
V ................. 15,11.38 „

Sa.: 89,44,57 lia

Die Verpachtung der Kolonate I und II ist am 1. Iuni 1934 auf die Dauer von vorerst 12 Iahren
erfolgt und zwar, zu dem von den jetzigen 3 Kolonatspiichtern gezahlten Pachtpreis von 60 H/i je na,
wobei die auf den Vetrieb lastenden steuern und Abgaben von den Pächtern zu tragen sind.

Unter Zugrundelegung dieses pachtvreises wird eine jährliche Einnahme von rd. 5 366 HF erzielt.
Kleinere Ausbesserungen an den Gebäuden bis zum Vetrage von 30 HF für jeden Einzelfall haben

die Pächtern auf eigene Kosten vorzunehmen. Ausbesserungen, deren Kosten den Vetrag von 30 HF im
Einzelfalle übersteigen, trägt der provinzialverband. Für größere Ausbesserungen sind im Haushaltsplan
2 228 HF vorgesehen.

Eitel VII Nettemühle in Weiße nthuirm.

Diese s. 3t. beim Erwerb des Nettegutes miterworbene Mühle ist infolge Konkurses des Eigentü¬
mers Michel, an den der Provinzialverband die Mühle 1928 weiterveräußert hatte, wieder an die Pro¬
vinz zurückgefallen. Gemäß den am 24./31. März 1933 zwischen dem provinzialverband und den Ehe-
leuten Michel aus Weißenthurm getroffenen Vereinbarungen ist den früheren Eigentümern Eheleuten Michel
die widerrufliche Weiterbenutzung der Nettemühle einschließlichWohnhaus gegen Zahlung einer monatlichen
Entschädigung in Höhe von 300 HF ^- 3 600 HF je Iahr gestattet worden, sämtliche mit dem Vetrieb
verbundenen steuern und Abgaben gehen zu Lasten des provinzial-verbandes.

Es ist beabsichtigt, die Mühle wieder zu veräußern, sobald dies zu einem annehmbaren preise mög¬
lich ist.

Eitel VIII Nittergut Desdorf.

Das Nittergut Desdorf hat einschließlichGebäude und Hof eine Gesamtgrötzevon 53 Ka 89 ar 94 qm
und ist seit dem Iahre 1902 an den Landwirt Earl Hons verpachtet.

Auf dem Gut sind laut testamentarischer Auflage — das Gut ist im Jahre 1873 durch Vermächtnis
an den provinzialverband gefallen — ständig Waisenknaben meist 4 bis 5, untergebracht, welche in Des¬
dorf die praktische landwirtschaftlicheAusbildung erhalten und gleichzeitigdie in der Nähe befindliche bäuer¬
liche werkschule in Vergheim besuchen.

Der Unterhaushllltsplan des Nittergutes Desdorf weist gegenüber den Vorjahren — vgl. Kapitel 30
Eitel 4 — bei allen Einnahmetiteln und bei dem neu gebildeten Ausgabetitel II eine Abweichung auf, da
die steuern vom Grundbesitz, die laut Pachtvertrag zur Hälfte von dem Pächter getragen werden, bisher
in dem Unterhaushllltsplan nicht besonders erfaßt wurden- vielmehr zahlte der Pächter den von ihm zu
tragenden Anteil unmittelbar an die Gemeindekasse,wie er auch den von dem provinzialverband zu tragenden
Anteil unter Verrechnung auf die pachtsumme an die örtliche GemeindeKasse abführte. Im Haushaltsplan
erschien also bisher lediglich die um den halben steuersatz gekürzte Pacht.

Die am Jahresschlüsse verbleibende Mehreinnahme wird an den Desdorfer Fonds abgeführt.
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Verrechnungshaushalt.

K) Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge.
«apitel, Titel l:
2) Nach dem stände vom I. Dezember 1934 werden für 580 Nuhegchaltsempfiinger mo¬

natlich 150739 H</i gezahlt, also jährlich ..............1808868 HA
Infolge Erreichung der KItersgrenze treten am 1. Kpril 1935 — 14 und am 1. Ok¬
tober 1935 — 11 Veamte in den Nuhestand- mit der Pensionierung weiterer 12 Ve-
amten bis zum 1. Kpril 1935 ist zu rechnen.
Durch diese Zugänge erhöhen sich die Nuhegehälter um rd .......... 118 000
Kn Nuhegehaltsempfängern sind in der Zeit vom 1. Kpril 1934 bis 30. November 1934
in Zugang gekommen . . 75
in Kbgang . . 18
Der Zugang beträgt mithin 57, während nur mit
einer Erhöhung der Zahl u m 38 g erechnet war

also: > 19
Da auch in 1935 mit weiteren Zugängen zu rechnen ist, die durch den normalen Kb°
gang nicht ausgeglichen werden, ist noch ein Mehrbetrag vorgesehen von ..... 41 332 „
vom 1. Kpril 1935 ab fällt die Einbehaltung fort-
die Ruhegehälter erhöhen sich hierdurch vom 1. Kpril 1935 ab um den Einbehal¬
tungsbetrag von jährlich................... 31 800 „

^ 2 000 000 HK
b) Kn Hinterbliebenen von Veamten sind nach dem stände vom 1. Dezember 1934 für

445 Witwen zu zahlen monatlich 73 543 H.^, also jährlich......... 882 516 „
Vis 1. Kpril 1935 Kommen weitere 12 Witwen in Zugang mit rd....... 25022 „
Der Zugang an Witwen in der Zeit vom 1. Kpril 1934 bis 30. November 1934 be¬
tragt 27, der Kbgang 6. Da mit weiteren Zugängen über den normalen Kbgang gerech¬
net werden mutz, sind für 1935 mehr vorgesehen ............. 24 762 „
Ferner erhöhen sich die Hinterbliebenenbezüge um den Einbehaltungsbetrag von . 12 700 „

-^ 945 000 H^

Summe Kapitel I Titel 1 2 945 000 H^
Die Nuhegehälter sowie Witwen- und Waisengelder werden auf Grund der 3. GehllltsKürzungsver-

ordnung um 13—22 n/n gekürzt, vom 1. Kpril 1934 ab betrug die Einbehaltung 1 bzw. 3,5 0/0. Diese
fällt am 1. Kpril 1935 ganz fort. Die Kürzungen sind in obiger Kufstellung berücksichtigt.
«apitel l Titel 2:
2) Km 15. November 1934 wurden an frühere Kngestellte an Nuhegeldern monatl. 2 701,30

.Abgezahlt. Der Iahresbedarf stellt sich somit auf rd...........32 416 H^
Für Zugänge und zur Kbrundung sind vorgesehen ............. 5 934

erforderlich: 38 400 HF
d) Kn Hinterbliebenenversorgung früherer Kngestellter werden nach dem stände vom

15. November 1934 monatlich gezahlt 1 794,73 H^, also jährlich rd....... 21 537 HF
Für Zugänge und zur Kbrundung sind vorgesehen ........... 6 063 „

erforderlich: 27 600 H^
summe «apitel 1 Eitel 2 ^ 66 000 HF

«apitel 1 Titel 3:
2) Kn Nuhelöhnen (früherer Lohnempfänger) wurden nach dem stände vom 15. Novem¬

ber 1934 monatlich 38 190,56 <N^ gezahlt, d. s. rd. jährlich......... 458 28? HF
Für voraussichtlicheZugänge und zur Kbrundung sind vorgesehen ....... 21 713 „

erforderlich: 480 000 HF
b) Kn die Hinterbliebenen früherer Lohnempfänger wurden am 15. November 1934 gezahlt

13 578,85 HF, mithin sind rd. jährlich erforderlich............ 162947 H/K
Es empfiehlt sich, für Zugänge (einschl. zur Kbrundung) .......... 29 053 „
vorzusehen, sodatz der Gesamtbedarf betragen wird ..... .. 192000 HF

summe «apitel 1 Eitel
«apitel l Titel 2 und 2:

Die Uürzungsverordnung findet auch auf die Nuhegeld- und Nuhelohnempfiinger sowie die Hinterblie¬
benen von solchen sinngemäß Knwendung.
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«apitel 2:
An laufenden Unterstützungen wurden nach dem stände von 15. November 1934 ge¬

zahlt an:
Titel 1: frühere Veamte und deren Hinterbliebene monatlich l 695,44 H^ mithin Iahres-

bedarf ...........................20346 H./^
für Zugänge und zur Abrundung sind vorgesehen .............. 2 454 „

zusammen: 22 800 H^
Titel 2: frühere Angestellte und deren Hinterbliebene monatlich 506,77 H^/i ^ rd. jährlich 6 082 K^
für Zugänge und zur Abrundung................... ^ 718 „

zusammen: 7 800 H^
Titel 3: frühere Lohnempfänger und deren Hinterbliebene monatlich 3 093,70 H^ ^

ro. jährlich......................... 37 ,25 H^
für Zugänge und zur Abrundung................... 4 875

zusamme n: 42 000 H.vK
Gesamtsumme Kapitel 2: 72600 H/jt

c) ^ochbauabteilung.
Der Haushaltsplan der Hochbauabteilung enthält für die laufenden und einmaligen Hochbau- und

maschinentechnischenUnterhaltungsarbeiten (Ziffer ^, > L -^ v ^ rl) insgesamt denselben Vetrag wie im
Vorjahre, jedoch verschiebensich innerhalb dieses Vetrages die Einzelansiitze entsprechend dem festgestellten
Vedürfnis. Es ließ sich in diesem Iahre, abweichend von den beiden Vorjahren, nicht vermeiden, auch in
Ziffer ^ und f" (größere Ergänzungen) einen Vetrag einzusetzen,der sich auf verschiedeneunaufschiebbare
arbeiten verteilt, über deren Notwendigkeit und Gegenstand weiter unten berichtet wird. Der Vetrag ist
auf 183 000 .N^ ermittelt. Davon sind 60 000 N>/5 nur vorsorglicheingesetzt (vgl. die nachstehendeVegrün-
düng zu Kapitel 41 Titel 3). Um diesen Vetrag erhöhen sich demnach gegenüber dem Vorjahre die Vau-
Kosten, mithin auch die Gesamtsummmedes Haushaltsplanes der Hochbauabteilung, da alle übrigen Ansätze
unverändert geblieben sind.
«apitel 13 Titel 13: Hauptverwaltung.........................(2 82 000 H./A

Eine Neihe von Umständen, insbesondere die Neuordnung des Ztratzenwesens führen in Anbetracht
der dadurch bedingten versonalvermehrung zu der Notwendigkeit, neuen Vüroraum im Landeshaus zu
schaffen. Dies soll dadurch geschehen,daß der mittlere Flügel des Landeshauses um ein NockwerK erhöht
wird. 2s werden dann an Vüroraumfliichen 465 c>m gewonnen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 80 000
H^. 2 000 H^i sind dazu bestimmt, durch Umbauten die VibliotheKsunterbringung räumlich zu verbessern.
Der Fall des § 29 Absatz 2 Ziffer 2 des Gemeindefinanzgesetzesist gegeben.
«apitel 20 Titel l4: candesbauiimter.

Erweiterung der Vienstgebäude in prüm und «ovlenz.............d: 13 000 H^/t
Die Erweiterung des Aufgabengebietes der Landesbauämter und die damit verbundene Vermehrung

der Arbeitskräfte zwingt dazu, die für die bisherige Vesetzungschon sehr beschränkten DiensträumlichKeiten
in Vrüm und Koblenz zu erweitern. Dies soll in der weise geschehen, daß die bisherigen, in den VauKörper
eingefügten Garagen zu Geschäftsräumen umgestaltet und in Anlehnung an die Hauptgebäude neue Garagen
errichtet werden. In vrüm soll außerdem ein bisheriger barackenartiger Notbüroraum, der Kaum noch be¬
nutzbar ist, durch einen Massivbau ersetzt werden. Für die durch die Geländeverhältnisse sehr erschwerten
Vauarbeiten in prüm werden 8 000 Hvji, für Koblenz 5 000 K^ benötigt.
«apitel 3N Titel l: provinzialgut Vnlerward.

ltnoau an das Provinzgut vüsterward und Zuführung des elektrischen Stromes
dorthin.................................... c?500H^

l- 1 500 H^!
Das zum vrovinzialgut Vnlerward gehörige, aber besonders verpachtete Gut Vüsterward befindet

sich in einem baulich verwahrlosten Zustand, der eine gründliche Instandsetzung erforderlich macht. Außer¬
dem aber ist in dem Gute bei dem gegenwärtigen räumlichen Vestand der Ztallungen eine Zchweinehaltung
nur auf Kosten des Iungviehstalles möglich, weiter ist das Gut nicht an die elektrische Überlandleitung
angeschlossen.Diese Übelstände haben sich dahin ausgewirkt, daß die weitere Verpachtung des Gutes in Frage
gestellt ist. Um die auch vom volkswirtschaftlichen 3tandpunKt dringend erwünschte restlose Ausnutzung des
landwirtschaftlichen Vetriebes zu ermöglichen und ein befriedigendes Verhältnis zwischenPächter und Ver¬
Pächter herbeizuführen, wird nun beabsichtigt, einen dem Umfange der Wirtschaft angepaßten Zchweinestall
mit Futterküche anzubauen und den elektrischenAnschluß für Licht und Kraft herzustellen. Nur durch die
Zchaffung dieser Voraussetzungen für eine rationelle Vewirtschaftung wird die Erhaltung und Weiterver¬
pachtung des an sich sehr wertvollen Gutes gesichert werden Können.
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«apitel 4l Titel 3: Provinzial-Krbeitsanstalt vrauweiler.
veschaffungund Kufstellungeines neuen Hochdruck-Dampfkessels f? hy yyf) H^
Einer der beiden in der Krbeitsanstalt Vrauweiler vorhandenenHochdruckdampfkesselbefindet sich in

einem gefahrdrohendschadhaften Mterszustand-zudem genügen beide Kessel zusammen nicht mehr dem auf
sie entfallendenilnteil an der Wärmeversorgungder gesamten Knstalt.

Die Weiterverwendung des einen vielfach beschädigtenKessels — eines Zweiflammrohr-Doppelkessels
von 120 qm Heizflächebei 12 H,tü Vetriebsspannung— auf eine Kurz befristeteZeit muh abhängig ge¬
macht werden von dem Ergebnis einer bereits eingeleiteten Untersuchung der Knlage durch den zuständigen
VampfKesselüberwachungsverein als amtlicher Kontrollstelle) die alleinigeVerantwortungfür die 3icherheit
und Stetigkeitdes Vetriebes und damit für das Ergehen der gesamten Knstalt Kann nicht mehr übernommen
werden. Um für den Fall einer sofortigen Kutzerdienststellung des Kessels die Möglichkeit zu haben, einen
neuen, den Vedürfnissen entsprechend größeren Kessel mit seiner gesamten Nebeneinrichtung an VeKohlungs-
anläge Feuerung, Zpeisevorrichtung, Abwärmeverwertungund Kontrollinstrumentennoch in den 3ommer°
monatend. I. erstellen zu Können, wird vorsorglich die 5umme von 60 000 H^ einzusetzen sein, in der
auch bauliche Veränderungenin dem vorhandenen Kesselhaus mit der Kesselbeschaffungmit veranschlagt sind.
«apitel 42 Titel 8: provinzial-kjeil- und Pflegeanstalt GalKhausen.

Verbesserung der Unterkunftsräume des Personals auf dem Gutshof ..... (^4 U)0 H^i
Die Unterbringungdes Personalsauf dem Gutshof der provinzial-heil-und pflegeanstalt GalKhau¬

sen ist in räumlicher, gesundheitlicherund feuerpolizeilicher Hinsicht sehr unzulänglich und gibt zu dauernden
Klagen und Veanstandungen ilnlqtz. Das gilt sowohl von den Ledigen- wie von den Familienwohnungen,
die sich zum Teil in alten, bei Errichtung der ssnstalt angekauftenWohnhäusern befinden. Diesen Ubelstiin-
den soll durch Vauverbesserungen, wie Umgestaltung der Raumfolge, Einziehenvon wänden, Einbau von
itbortanlagen und waschgelegenheiten usw. abgeholfen werden.
«apitel 42 Titel 12: Erbbiologisches Institut von«................... (^ jH Wy H^

wegen der Errichtung des erbbiologischenInstituts, vergleiche den erstmaligaufgestellten besonderen
hlNlshaltsplan. Die Vüros des Instituts Können im Gebäude der Hauptverwaltunguntergebrachtwerden.
Die Kosten für die erforderlichen baulichen Veränderungen(Unterteilungder Räume durch Zwischenwände,
Errichtung von Fußböden und Decken, Ergänzungder heizungs- und Veleuchtungsvorrichtungen) werden auf
10 000 H^ veranschlagt.Die unter diesen Räumen liegenden sechs Kellerräumesollen durch einen Fahrstuhl
mit den ersteren verbunden werden. Der Fahrstuhl Kann aus der Vrovinzial-Kinderanstaltgenommen wer¬
den, wo er überflüssig ist. Der Einbau des vorhandenenFahrstuhls wird etwa 4 000 H^ Kosten, sodann
ist noch eine Eelefonanlagezu schaffen, deren Kosten sich auf etwa 1 000 H./U belaufen.

«apitel, Titel 3: ^ steuern und Versicherungen.
Die Vrandschadenversicherungder Gebäudedes vrovinzialoerbandeserfolgt zu 30 «/a bei der pro»

vinzial-Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinzund mit 70«/o bei der Versicherungsgemeinschaftder
Kreisfreien Ltädte Rheinlandsund Westfalens nach dem Umlageoerfahren.

Die im Laufe des Rechnungsjahres bei einer etwaigen Lenkung der Umlage nicht in Anspruch ge¬
nommenen Veträge sollen zur Deckung von außerordentlichen Umlagen bei unvorhergesehenen Fallen einer
Vrandschadenversicherungsrücklagezugeführt werden.
«apitel l Titel 4:

Der Ansatz entspricht dem tatsächlichen Ledürfnis.

e) ttraftwagendienststelle.
Die Erhöhung der persönlichen ausgaben ist darauf zurückzuführen, daß die Verrechnung der Ver¬

gütung für einen Kraftwagenführernicht mehr bei der 3traßenverwaltung,sondern nunmehr bei diesem Ver-
rechnungshaushllltsplanerfolgt. Die Vergütungfür den Garagenmeisterwurde in 1934 zum Teil mit bei
Kapitel 1 Titel 2 verrechnet.

Die sächlichen Kosten erhöhen sich infolge der Notwendigkeit der Einstellung von zwei Ersatzwagen.
Im herbst vorigen Iahres mußten zwei nicht mehr fahrbereite, aus dem Iahre 192? stammendewagen abge¬
schafft werden, während vorläufig nur ein neuer wagen angeschafft wurde, da in den Wintermonatendie
Inanspruchnahmeder wagen nicht so groß ist. Kus wirtschaftlichenGründen empfiehlt sich ferner die Ein¬
stellung eines Ersatzwagens für den schweren Vaimler-Venz-Kraftwagen.Es sind deshalb für zwei neue wa¬
gen 15 000 HT eingestellt.

Die Kosten der technischen Veaufsichtigung der Kraftwagen, deren Verrechnung bisher bei Kapitel
2, Titel 4 erfolgte, sind bei Kapitel 2 Titel 6 vorgesehen. Eine Erhöhung tritt dadurch nicht ein.

Erläuterungen zum auherordentlichen Haushaltsplan für 1935.
Der außerordentliche Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1935 zerfällt in zwei Teile:

I. den noch nicht abgewickelten Haushaltsplan für das Rechnungsjahr1934.
II. den neuen Haushaltsplan für das Rechnungsjahr1935.
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I. Der noch nicht abgewickelte außerordentliche Haushaltsplan für das Rechnungsjahr1934.
Da gemäß § 72 Abs. 2 des Gemeindefinanzgesetzesdie Darlehnsermächtigungen des außerordentlichen

Haushaltsplans für 1934 mit Ablauf des Rechnungsjahres erlöschen, ergab sich die Notwendigkeit, den noch
nicht abgewickelten Teil der Positionen des außerordentlichen Haushaltsplans 1934 in den außerordentlichen
Haushaltsplan für das Rechnungsjahr1935 zu übernehmen. Im einzelnen wird auf die Erläuterungen
zum außerordentlichenHaushaltsplan für das Rechnungsjahr1934 Vezug genommen.

II. Neuer außerordentlicher Haushaltsplan für das Rechnungsjahr1935.

Sinanzverwaltung.
«apitel 3 Titel I:

Die der Förderungder ländlichen siedlung dienende gemeinnützigeZiedlungsgesellschaft „Rheinisches
heim" in Vonn, an der der prooinzialverbandbereits mit 293 000 H^i beteiligt ist (vgl. Vermögensübersicht
Abschnitt ä, lfd. Nr. 3) hat ihre Tätigkeit in den letzten Zwei Iahren verdreifacht- während 1932 etwa 2000
Morgen besiedelt wurden, sind im Iahre 1934 etwa 6000 Morgen besiedelt worden. Die bisherige wirt-
fchllftsentwicklungder Rheinprovinz hat infolge der Gemengelage mit industriellen Interessentenein Voden-
preisnioeau geschaffen,das höher liegt, als in anderen Provinzen. Dieses Preisniveau bringt ohne weiteres
eine stärkere finanzielle Inanspruchnahmedes Ziedlungsträgersbeim Ankauf mit sich. Lei der eigenarti¬
gen Lesitz- und VetriebsstruKtur in der Rheinprooinzspielt die Anliegersiedlung eine große Rolle. Vei dieser
Anliegersiedlung werden jedoch grundsätzlich nur 75«/« des AnkaufspreisesKreditiert. Den Rest mutz das
3iedlungsunternehmenvorlegen und auch meist für lange Zeit im ZiedlungsobjeKt investieren.Im Gegensatz
zur, west-tvst-siedlungfehlt in der Rheinprovinz die Möglichkeit, dem Rheinischen3iedler seine Anzahlungs-
mittel auf dem Kreditwege zu beschaffen. Diese Rolle des Kreditgebers muß das Liedlungsunternehmen in¬
sofern übernehmen, als es häufig mehr oder weniger lange Kreditierungen der Anzahlungenvornehmen
muß. Da weiterhin meistens nur Wald- und Heckengeländefür die bäuerlichen 5iedlungenerworben wer¬
den, sind außerdem große Zwischenarbeiten wie Rodung, Entwässerung,Wegebau von den siedlungsträ-
gern vorzufinanzieren.Aus allen diesen Gründen sind die dem Rheinischen heim zur Verfügung stehenden
Mittel außerordentlich in Anspruch genommen. Die Gesellschaft hat daher bei ihren Gesellschafternden An¬
trag gestellt, das stammkapital, welches jetzt 1 175 000 .N^ beträgt, um 350 000 H./ii zu erhöhen, von
dem erhöhten stammkapital sollen gemäß einem vom Herrn Gberpräsidentender Rheinprooinzin Kob¬
lenz bei dem Herrn Reichs- und preußischen Minister für Ernährung und Landwirtschaft gestellten Antrag
von diesem 175 000 H/U übernommen werden. Ein weitererVetrag von 100 000 H.^ — entsprechenddem
Etatansatz — entfällt auf den vrooinzialverbandder Rheinprovinz.

ttulturpflege.
«apitel 6l Titel l: ttullurelle Aufgaben in der stadt Trier.

Die stadt Erier ist eine der deutschenLtiidte, die durch den Gewaltfrieden von Versailles, politisch wie
wirtschaftlich am meisten gelitten haben. Die LevölKerung ertrug jahrelang den politischen Druck der
Vesatzungstruppen und deren stete Vestrebungen, das volkstum und den ReichsgedanKenzu unterdrücken
und zu unterminieren. Die durch den versailler Vertrag erzwungene Entmilitarisierunghat für die 3tadt
Trier ganz bedeutende Ausfälle gebracht und eine hohe Erwerbslosigkeit notwendig zur Folge gehabt. Das
umfangreiche Arbeitsbeschaffungsprogrammdes vergangenen Iahres hat zwar einen Teil der Erwerbslosen
vorläufig wieder in Arbeit gebracht, indes ist die Ziffer immer noch überraschend groß. Eine schnelle Min¬
derung steht Kaum zu erwarten, da die lebenswichtige Industrie es zwangliiufigmeidet, sich in exponierten
Grenzländernanzusiedeln.

Entsprechend bleibt die Ztadt Erier angewiesen im wesentlichenauf den Fremdenverkehr, der
wiederum in erster Linie von der Erhaltung und Ausgestaltungder bedeutsamen Lauten der Vergangenheit
und der reichen Kunstsammlungen abhängig ist. Um der 3tadt Erier in ihrer bedrängten Lage eine wirk¬
same Hilfe zu gewährleisten, ist ein umfassendesArbeitsprogrammauf diesem KulturellenGebiet eine unab¬
weisbare Notwendigkeit.Die Reichs- und Ztaatsregierung ist in die in Aussicht genommenen Pläne aufs
engste miteinbezogen.
«apitel 42 Titel t - Hochbau.

Durch den verkauf eines zur provinzial-heil- und Pflegeanstalt in GalKhausen gehörenden Zwei-
Familien-Voamtenwohnhaufes ergibt sich die Möglichkeit zur Erstellungeines neuen Drei-Familien-Wohn-
hauses im Gelände der Anstalt. Der für die Errichtung des neuen Hauses in Ansatz gebrachte Vetrag entspricht
den seitens der Hochbauabteilung angestellten Kostenberechnungen.
«apitel 43 Titel I:

In der Proomzial-Eaubstummenanstaltin Essen soll der Neubau eines schuldienerwohnhausesmit
Lehrküche für den Anstaltsbetrieb durchgeführt werden, der schon seit längerer Zeit wegen Mangelhaftig-
Keit der bisherigen Räume in Erwägung gezogen war. Der auf Grund der Kostenberechnungender hochbau-
abteilung für die Errichtung des Vaues in Ansatz gebrachte Vetrag soll gemäß der beim verkauf eines zu
der TaubstummenanstaltgehörendenGeländes getroffenenVestimmung aus dem bei diesem verkauf er¬
zielten Erlös gedeckt werden, der seinerzeit bis zur nunmehrigenVerwendung dem Erneuerungsfondszuge¬
führt worden war.
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Übersicht

über das vermögen des vrovinzialverbandes der Nheinprovinz in

>^. veteiligungen,
L. Forderungen.
C. Knsammlungsstocken, Fonds und zweckgebundenen sondervermogen

unter verücksichtigungder in der Zeit nach dem 31. Dezember 1933
bis 31. Dezember 1934 eingetretenen Veränderungen.
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cfd.
Nr.

9

10

N

12

13

/<. »eteilignngen.
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Des Unternehmens
Name

Landesbank der Rheinprovinz.

Rheinische HeimstätteG. m. b. h.

GemeinnützigeLiedlungsgesell-
schuft m. b. h. „Rhein, heim"

Rheinische Veumtenbuugesell»
schuftm. b. tz .......

Rheinisch,westfälischesEleKtri«
zitätswerk R.-G......

Kommunale Rufnahmegruppe
für RKtien G. m. b. tz. . .

R.-G. ..westerwaldbrüche"

R.-G.I.Reeh .......

Vasalt-RKtiengesellschaft . .

RheinischeProvinzial-Vasalt»
werke G.m.b.h.....

RleinbahnMerzig-Vüschfeld
G. m. b. y .......

Nürburg»Ring G. m. b. tz. .

Rhein, spielgemeinschaft für
nationale Festgestaltung, Ge¬
meinnützige G. m. b. H. . .

Sitz

Düsseldorf

Düsseldorf

Vonn

Düsseldorf

Essen

Essen

Vonn

Dillenburg

Linz u. Rh.

Gbercassel

Merzig

Rdenau

Köln

Zweck

(Nufgabe)

Ltammeinlage des prov.»verb.

Förderung der gemeinnützigen
VautätigKeit in der Provinz

Förderung der ländlichenLiedlung
in der Rheinprovinz ....

Erstellung von Wohnungen f. pro-
vinziulbenmte und Angestellte .

Elektrizitätsversorgung:
g) Inhaberaktien......
li) Namensaktien......

Zicherung des Kommunalen Ein¬
flusses im tt^L.......

Vetrieb von Vasaltbrüchen.'
Inhaberaktien.......

Vetrieb von Vasaltbrüchen:
NamensaKtien .......

Vetrieb von Vasaltbrüchen:
Inhaberaktien.......

Vetrieb von Vasaltbrüchen (Rhein,
provinzialverband besitzt sämt¬
liche Anteile) ........

Uleinbahnbetrieb
650 000 fr. Frcs...... ---

ilutomobilrenn» u. Prüfungsstraße

volksschllusvieleund Festspiele an
Nationalfeiertagen .....

Höhe der veteiligung
Stand am 31.12.33

nominal
HF

12 500 000,—

Eingetretene
Veränderungen vom

I. I.-31.12. 34
^7 HL

I 232 890,—

293 000.-

30 000,-

617 600,

65 980,

5 000,-

255 875,-

^

162 800,-

260 000,

108 333,

9 000,

3 000, -

-t-

392 740 —

74 985,-

150 000,

40 000,-

Höhe der Veteiligung
Stand am 31.12.34

nominal
HL

12 500 000,-

1 625 630 —

293 000 —

30 000,—

617 600 —

65 980 —

5 000 —

330 860 —

162 800.-

150 000,-

300 000,.

108 333,-

9 000.-

3 000,-

VemerKungen

Inzwischensind gemäß den zwischen dem Proninzialvesband und dem Rheinischen
Sparkassen» und Giroverbandeinerseitsund der LandesbanK andererseitsgetroffenen
NbKommen vom 4. I. 1935 die dem provinzialverband auf den Kredit von 50
Millionen HL per 31. 12. 1934 insgesamt zustehenden Zinsen im Vetrage von
5199 809,89HL, wert 31. 12. 1934, als Einzahlung aus den noch nicht einge¬
zahlten E>>il der Stammeinlageder Provinz in Höhe von 7 500 000 HL verrechnet
worden. Dadurch ist die Stimmeinlage des provinzialoerbandes an der Landes»
dank auf 17 699 809,89HL gestiegen(vergl. V. Forderungen lfd. Nr. 8).
Im Nahmen der Vereinigung der Zahlungsrückständeder Stadt- und Landkreise
hatte sich der provinzialverband bereit erklärt, Geschäftsanteileder Stadt» und
Landkreisesowie der KreisangehörigenGemeinden an der RheinischenHeimstätte
von rund 500 NUN HL zu übernehmen. Nuf Grund des Nngebot«des sirovinzial»
verbände« wurden bis zum 21. Dezember1934 Geschäftsanteileim Gesamtbeträge
von 385050 HL übernommen. Die Abtretung der noch ausstehendenGeschäfts»
anteile ist in der Durchführungbegriffen. Ferner wurden an Geschäftsanteilenvon
der DiFlllnci«»Nrusestiftung-769UHL, auf den provinzialverband übernommen,
insgesamt 392 740 HL.

Davon nom. 266000 HL lombardiert zugunstender KommunalenNufnahmegruvpe
(vgl. Ziffer 6).

Das llktienkapital der ll.G. „westerwaldbrüche"vonn wurde Mitwirkung vom
31. 12. 32 im Verhältnis 4:1 zusammengelegt. Die bisherigeKapitalbeteiligung
des prov.»verb. von nom. 250 500 HL Inhaberaktien und'nom. 485 000 HA
Vorzugsaktien, zusammen725 500 HA, ermäßigt sich hiernach nach Nbzug eines
bei der verechnung außer Vetracht gebliebenenSpitzenbetrage«von 60 HA auf
183 860 HA. Hinzukommen von der Fa. Neeh N. G. im Nustausch herelnge.
nommenen 72 000 HA sanierte wefterwaldbruchaktien. weiter sind Hinzuge»
Kommen nom 75 000 HA, sanierte wefterwaldbruchaktien der pro». Vasalt«
werke lvbercassel»uf Grund der Vereinigung des Verhältnisses proninz»pran.
VasaltwerKe. Dadurcherhöht sich die Veteiligung auf nom. 330 860 HA.

vom provinzialverband übernommenim Nahmender Vereinigungdes Verhältnisse«
Provinz—provinzial'vllfllltwerke.

Erhöhung des Geschäftskapitals im Nahmen der Vereinigung d« Verhältnisse,
Provinz - piovinzial'vllsaltweik«.
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L. Horderungen.

4?

cfd.
Nr.

2

3

4

5

6

?

10

11

12

Name und Wohnort
des Zchuldners

Die rheinischen stadt- und Land-
Kreise .........

verschiedene

verschieden«

Bezeichnungder Forderung

llreis ilhrweiler (Adenau)

VezirKsverband Wiesbaden

stadt Neuwied

Rheinische provinzial- Vasaltwerke
G. m. b. h., Gbercassel. . . .

Landesbank der Nheinprovinz,
Düsseldorf.......

Evgl. Erziehungsanstalt, Gberbie«
ber bei Neuwied ......

Verg. DiaKonissen-Mutterhaus in
Wuppertal-Elberfeld . . . .

ltath. 3chifferKinderheim3t. Iosef
in Duisburg.......

Evgl. verein „Iugendwohl" in Köln

Forderungen aus der UonsolidierungsaKtion
der Zahlungsrückstände an provinzialum-
läge und KnstaltspflegeKosten. . . .

Vaudarlehen zur Veschaffung von Wohnungen
für provinzialbeamte und Angestellte .

Forderungen des prov.-verbandes (Haupt»
fürsorgestelle) aus ausgeliehenen Vau»
und Wirtschaftsdarlehen an Kriegsbeschä¬
digte und Kriegerhinterbliebene ....

Darlehen für den Vau des Nürburg-Ninges

Forderung des prov.-verbandes gegen den
VezirKsverbandWiesbaden aus ttnlatz der
Umgliederung des Kreises wetzlar aus der
Nheinprouinz in die Provinz Hessen-Nassau

Staffeldarlehen für den Deichbau Neuwied

Forderung für Vrecheranlage

Darlehnsforderung aus der gemäß Veschluh
des 79. Prov.-Landtages vom prov.-ver»
band übernommenen, inzwischen umge-
schuldeten Schuld gegenüber Reich und
3taat aus den von diesen für die Landes-
bank eingelösten Lchatzanweisungen in
Höhe von 50 Millionen A^ zuzüglich
Zinsen, nämlich:
5°/° auf35Mill.HLv.15..0.32-28.2.34 u.
5 °/° auf 15 Mill.HL v. 1. 11. 32-28. 2. 34

Darlehen der Landesbank. Der prov.-ver-
band ist als Vürge inzwischenim Wege
der Umschuldungin die Verpflichtung ein¬
getreten ...........

Desgleichen ...........

Desgleichen ...........
Desgleichen ...........

5tand am 31.12.33

HF

Eingetretene
Veränderungenvom

1.1.-31. 12. 24

14 921 253 —

733 261,—

207 010 —

45 000 —

240 000.—

17 050,15

^

53 406 200,—

30 303,93

57 657,21

138 655,03
46 985,44

^

-i-

HF

14 921 253,—

7 376,23

68 314,55

240 000 —

17 050,15

357 394,40

1 793 609,89

303,93

657,21

19 485,44

Stand am 31.12. 34

HF

740 637,23

138 695,45

45 000,—

35? 394,40

55 199 809,89

30 «00 —

57 000,—

138 655,03
27 500 —

VemerKungen

Übernommenunter der Vezeichnung„KonsolioierungsaKtion"nach Übersicht<I,
Ziffer 3, weil nach dem Kufbau der Übersicht über den Vermögens»und 3chulden>
stand des Proninzialverbandes besser unter <D der Vermögensübelsichtaufzu¬
führen.
Getilgt wurden in der Zeit vom

l. Januar bis 31. Dezember1934 .....
Neu bewilligte Darlehen.......

mithin Zugang:

27127.77 H^t
34 500.— ..

7 376,23 H^i

varlehnsrückzahlungen die im ordentlichen Haushalt bei Kapitel 45 Titel 3
vereinnahmt wurden.
Zinslos gestundetvom 26. 6. 33 auf die Dauer von 5 Jahren bis 25, 6. 38

Durch hereingäbe von Umschuldungsbriefenin gleicher Höhe abgedeckt, die
wiederum zur Abdeckungder 3chulden des vrovinzialverbandes gegenüber dem
Umschuldungsverbandverwandt wurden.
Der Kreis Neuwied hat inzwischen die Verpflichtung zur vereitstellung der
5taffeldllllehen übernommengegen Freistellung von einem Teil seiner Zahlungs¬
rückständegegenüber dem provinzialverband und gegen Abtretung der aus dem
bereits geleisteten Ztaffeldarlehen erwachsenen Nückzahlungsansprüchen.
Die Forderung steht im Zusammenhangmit der Vereinigung des Verhältnisses
Vrovinz'vrovinzial-Vasllltwerne.
taut tlbkommen zwischen dem provinzialverband und dem Nheinischen Sparkassen-
und Giroverdand einerseits und der ÜandesbanKandererseits vom 4. 1. 1935 sind
die dem Provinzialverb,>ndauf den Kredit von 50 MillionenH^l per 31, 12. 1934
insgesamt zustehendenZinsen im betrage von 5199809,79 H^, wert 31. De»
zember 1934, als Einzahlung auf den noch nicht eingezahltenTeil der 3tomm»
einlage der Provinz bei der tandesoank in Höhe von 7 500 000 HA verrechnet
worden (vergl. die VemerKungzu ^ Veteiligung lfd. Nr. 1). Ferner sind in«
zwischenim Nahmen de« gleichen abkommen« die dem provinzialverband von
der cano««bank gewährten am 31. 12. 1935 bzw. 31. 3. 1936 fällig weidenden
varlehn in Höhe von 6 Millionen H^l mit Wertstellung 31. 12. 1934 gegen
einen Teilbetrog des obigen Kredits in gleicherHöhe verrechnet worden (vergl.
Nachweisungüber den 3chuldenstand/^ II 4 b). Endlichsind im Nahmen des ge¬
nannten Abkommens bis zur Aufstellung des Haushaltsplans weitere IN Millio»
nen H^t in Umschuldungsbriefenzu pari abgedecktworden. Die Forderung an
die candesbank besteht demnach z. Zt. noch in Höhe von 34 Millionen H^.
5i» wird nach dem Abkommen weiter in Umschuldungsbriefenzu pari abgedeckt
werden, von den erwähnten IN Millionen HA Umschuldungsbriefensind bis zur
Aufstellungdes Haushaltsplans 2250000 HA verwendet worden, um den lang¬
fristig KonsolidiertenTeil des Darlehns des preußischen3taates (vergl. Nachwei¬
sung über den Lchuldenstand̂ II 2, Ziff. 11), dessen Abdeckungin Umschuldungz-
brie'en vorgesehenwar, abzudecken,weitere 2 Millionen HL sind an den Um»
schuldungsverbandgegangen, um die schuld des proninzialverbandes beim Um»
schuldungsverband(vergl. Nachweisungüber den 3chuldenstand̂ II 1 o) zu senken.
Der Kestb stand an Umschuldungsbriefenaus den 10 Millionen HA beträgt dem»
nach noch 5750000 HA.

Vei der Umschuldungverbliebener in b»r abgedeckter3pitzenbetrag.

wie zu lfde. Nr. 9.

wertlos.

Zur 3llnierung mußte ein 3chuldnachlaßvon 20 000 HA gewährt werden. Der
Zugang von 514,50 HA ergibt sich aus der Hinzurechnungvon rückständigen
Zinsen zum Kapital.
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cfd.
Nl.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Name und Wohnort
des 3chuldners

Caritasverband, Wuvpertal-Elber-
feld .........

vaterländischer Frauenverein in
Neuroied ........

Caritasverband, M.-Gladbach . .

RheinischeHeimstätte G. m. b. h.,
Düsseldorf .......

DiaKonieanstalten, Ureuznach . .

Eogl. Gemeinde, Lerg.-Gladbach .

Iosefsgesellschaft für lirüppelfür-
sorge, UölN'Deutz .....

3t. Clisabethenstift, Lad Xreuznach

ZchifferKinderheim5t. Iosef, Duis-
burg-Nuhrort......

Herberge zur Heimat, Köln . . .

Erziehungs- u. Pflegeanstalt „he-
phaw", M.»Gllldbllch ....

3t. Elisabethenstift, Vad Ureuznach

3iedlung5verband NuhrKohlenbe»
zirk, Essen ........

Vezeichnungder Forderung

Desgleichen ...........

Desgleichen ...........

Desgleichen ......, . . . .

3taatsdarlehn ..........

Desgleichen ..........

Desgleichen ..........

Desgleichen ..........

Desgleichen ..........

Desgleichen ..........

Desgleichen ..........

Desgleichen ..........

Darlehen des preußischen 5taates. Der
provinzialverband ist als Vürge inzwischen
im Wege der Umschuldungin die Verpflich¬
tung eingetreten ...........

llus Mitteln des KrbeitS'Veschaffungspro-
gramms aufgenommeneund an den tiuhr-
siedlungsverband weitergeleitete Dar¬
lehen ...........

Stand am 31.12. 33

50 906.33

170 392,30

26 126,69

700 000,—

340 000 —

90 000 —

330 000,—

30 000,—

100 000,—

70 000,—

90 000 —

836 300,-

Eingetretene
Veränderungen vom

1. 1.-31. 12.34
Stand am 31.12.34 VemerKungen

ilr H<r H>r

— 6,33 50 900 — wie zu lfde. Nr. 9,

— 392,30 170 000,- wie zu lfde. Nr. 9.

13 626,69 12 500 — Zur Sanierung mußte ein Schuldnachlaßvon IN NUN K^l gewährt werden. Der
Nest stellt die Abdeckungeines von der Umschuldung»usgenommenenspitzen»
betrag« dar, der mit den darauf aufgelaufenen Zinsen zusammen3 773,31 H^i
beim Tilgungsstockvereinnahmt worden ist (vgl. Übersicht(D, lfde. Nr. 2).

" 59 540,— 640 460.— Zum Zwecke der Erhöhung des staatl. Anteils an dem GesellschaftsKapitalder
RheinischenHeimstätte ist ein Vetrag von 59540 H<? des der Heimstätte über
den pron.«verband gewährten Staalsdarlehens mit Wirkung vom 1. 1. 1934 ab
in Stammeinlage umgewandelt worden, hierdurch ermäßigt sich auch die ver«
pflichtungder Provinz gegenüber Staat um diesenVetrag.

— 340 000 —

-»- 6 750.— 96 750 —

330 000,—

RückständigeZinsen auf inzwischenumgeschuldeteTeilschuldvon 67 5l)l1 K^l.

^ 3 600 — 33 600 — RückständigeZinsen auf die inzwischen umgeschuldeteSchuldvon 30 000 H^l.

— 100 000,— wertlos

— 70 000,—

— 90 000 —

-i- 16 800,— 16 800 —

^ 1 101 048,71 I 937 348,71 Davon 683 300,— M^t au« dem llrbeitsbeschaffungsprogramm1932
1 254 048,71 „ Teilbetrag au« dem aufzunehmenden Darlehen aus

dem arbeitsbeschaffungzprogramm1933 im Letrage von I 470 000 H^l.
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c itnsammlungsftöcke. Fond« und zweckgebundene Sondervermögen.

cft».
Nr. Vezeichnung

Vetriebsfonbs

Tilgungsstock

UonsolidierungsaKtion

llusgleichsrücklage

Erneuerungsfont«

Vürgschaftssicherungsfonds

Lteuergutscheine

Zweck und Vestand

bar

») bar...............
b) Lchuldverschreibungendes Umschuldungs»

VerbandesdeutscherGemeinden . . . .

Konsolidierung der Zahlungsrückstände der
stadt- und Landkreise an provinzial-
umlage und itnstaltspfiegekosten: . . .

») bar

b) Wertpapiere:
Deutsche ilbl.»llnleihe mit llusl. nom.
Nheinpr. tlbl.»llnleihe mit ilusl. nom.

bar

bar

Stand am 31.12.33

2 303 822.59

156 231.78

Eingetretene
Veränderungen vom

I.I.-31. 12.34

14 921 253 —

67 348.90

62 812.50
20 412.50

^

nom. 31 740.—

-^

^

-^

1 385 476,76

1 513 900 —

3 955 409,09

792 075 39.—

2 100 —
4 000 —

127 051,72

165 169,71

3 730,—

Stand am 31.12.34

2 303 822,59

1 541 708,54

1513 900 —

10 965 843.91

859 424,29

60 712,50
16 412,50

127 051,72

165 169.71

35 470,—

VemerKungen

llbführungan denEilgungsstocknachdem Nechnungsabschluh 1933 - 2 93N 818.75HA

leilabdeckung einer infolge Inanspruchnahme als Vürge auf
den viouinzialverbano übergegangenenForderung der land«»
dank gegen den Kath. Earitasverband M.GIadbach .....
Zinsen aus einer zu tasten des Eilgungsstocke«(vgl. unten)
Konsolidierten Forderung des provinzilll»Velbande«gegenden
Kath. FürsorgevereinDüsseldorf ............

3 773.31

310,—

Entnahme zur Deckungvon ausgaben auf Nnlelheermächti»
Zungen des ao. h°h. 1929 und 1930 . . — 20025.30 HA
desgl.zur Konsolidierungeiner Forderung des
prov.»Verbandes gegen den Kath. Fürsorge»
verein Düsseldorf ........... -- 15 500,— „ »

/. 2 934 902.06 HA.

35 525,30HA
mithin Zugang 2 899 376,76HA

von diesen 2 899 376,76 HA sind 1 513 900 HA, verwendet worden um Um»
schuldungsbriefe aus derltonsolidierungsaktionzu pari zu übernehmen.Der Tilgungs»
fonds besteht demnach aus Umschuldungsbriefenin ljöhe von I 513 900,—HA
Varbestand 1 541 708.54 HA.

Visher nachgewiesenunter L „Forderungen" Ziff. 1,- vgl. die vemerkung dort.
Erläuterungen der llbgänge-
») 840 000 HA, Verichtigunginfolg« Nichtheranziehungzur Konsolidierung,

ferner sind:
K) 426 309,09 HA „Erstattungen aus anderen lzaushaltsabschnitten",hier abgesetzt

— siehe im einzelnen „Vilanz der NonsolidierungsaKtion".
e) 2 689 100,— HA infolge Hereinnahm«von Umschuldungsbriefenzum Nennwert,

Die Umschuldungsbriefewnrden wie folgt verwendet:
1175 200 HA zur außerordentlichenschuldenabdeckunggegenüber dem Um»
schuldungsverband
1 513 900 H^ an den Tilgungsstockabgeführt, «in vestand an Umschuldungs.
bliesen ist infolgedessenbei der NonsolidierunasaKtionnicht vorhanden. Der
Gegenwert für die Umschuldungsbriefeist der NonsolidierungsaKtionvom Eil»
gungsfond« erstattet.

Es handelt sich um die Überschüsse der letzten Nechnungsjahr«und den Erlös »us
der lluslosung von Nblösungsanleihen. weiter sind 700 000 HA auf Grund des
Zchreibensdes Nechnungsprüfungsamtesvon 8. VKtober 1934 vorbehaltlich der
endgültigen Entscheidunghier auch schon mitaufgeführt.

ausgelöst p. 1. VKtober1934
p. 31. Dezember1934

Erlös aus dem verkauf von totem und lebendemInventar aus Nnlah der Der.
Pachtungder vrovinzialgüter Fichtenhain, tammersdorf und Vnlerwaro und aus
GrundstucksuerKäufen.

Der am Zchlusse des Nechnungsjahr« 1933 zum Ausgleichfür eine Inanspruch.
nahm« des provinzialverbandes aus Vürgschaftenim ordentlichenHaushalt 1933
verbliebene Nestbetrag von 165 169,71 HA wurde dem vürgschaftssicherungs»
fonds überwiesen.

Zugang ^ 12040— HA
llbgang-- 8310,— „ Umsatzsteuer an FinanzKass« abgeführt.
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cfd.
Nr.

10

11

12

13

14

Bezeichnung

Khein. Meliorationsfonds .

Fonds für Zinserleichterungen für
Umlegungsdarlehen .....

Fonds des Rittergutes Desdorf .

Ztipendienfonds für würdige und
bedürftige Zchüler der höheren
tandwirtschaftsschule in Kiene
aus dem Neg.-VezirKllachen .

0i-.°Francis°Kruse»3tiftung . .

Fonds für den vatenkriegerfriedhof
in Frankreich .......,

ZonderKonto der Kriegsbeschädig¬
ten» und Kriegerhinterbliebenen¬
fürsorge ..........

Zweck und Vestand

2) bar...............
d) Forderungen aus Kufwertung .....

bar................

») bar...............
d) Wertpapiere:

DeutscheKbl.»Knleihe mit llusl. nom. .
Kheinpr. Kbl.»Knleihe mit Kusl. nom. .

bar................

Zur UnterstützungKinderreicherFamilien im
Regierungsbezirk Düsseldorf:
2) bar..............

b) verschiedenewertpapiere.in derhaupt-
suche GoldKom.-Vblig.der Landesbank,
nom ..............

e) Geschäftsanteile der lthein. Heimstätte
G. m. b. H., nom.........

bar................

Für verschiedeneZwecke der Kriegsbeschä¬
digten-, Kriegerhinterbliebenen» und
3chwerbeschädigtenfürsorge:
2) bar ..............

b) Forderungen ..........

<:) Wertpapiere:
Deutsche llbl.-llnleihe mit ilusl. nom.
Neichsschuldverschreibungennom. . .

3tadt Zolingen Kbl.'Knleihe mit Kusl.
nom .............

VergwerKsges.hibernia herne»Genuß°
rechte, nom ..........

5tllnd am 21.12.23

44 868 —
16 557.34

36 023,—

512,50
250.—

6 285,60

116 500.—

7 690,-

157 «37,43

154 498,61

37 337,50
24 250,—

562,50

900 —

Eingetretene
Veränderungen uom

1.1.-2I.I2.24

^

^

^

-r-

^

-1-

3 142,80
256,82

59 585,30

4 637,50

204,20

502 —

8 000,-

7 690,-

87 657,-

43 406.89

28 970,50

1000,-

53

Stand am 31.12. 24

48 010,80
16 300.52

59 585.30

40 654,50

512,50
250 —

6 489.80

502 —

124 500,-

87 657.-

200 444,32

125 528,11

36 337,50
24 250,—

562,50

900-

VemerKungen

Zinserträgnisse,Kapitalrückzahlungen.
Kapitallückzahlungen.

Überschuß des Jahres 1923 der lzaushaltsrechnungdes Rittergutes vesdorf und
angefallen«Zinsen für da« Kalenderjahr 1934.

angefallene Zinsen im Kalenderjahr 1934.

Gegenwert für die Übernahme der Geschäftsanteilean der RheinischenHeimstätte
G. m. b. H. auf den prou.»veiband der Kheinvrovinzvon . . , , 7 690,—Hl^l
hiervon ab der «iwerbspreis für nom. 8 UNO,— GoldKom.«Vblig.
der l^andesbank der Kheinproninz............. — 7199,90 ^__

hierzu ein am 31. Dezember 1934 noch zur Verfügung stehender
Zinsbetrag von ...................

490,10 H^t

11.90 ..
-/. 502.—A^t

6°/« GoldKom.«Vblig.der tandesbann.

vom vrovinzialverband der Kheinprooinz übernommen(vgl. Übersicht ^ Ziff. 2).

Zugang insbesondereinfolge Ablösungen für die vefreiung von der Verpflichtungzur
Einstellungschwerbeschädigterund varlehnsrückzahlungen.
varlehnsrückzahlungen von Kriegsbeschädigtenund Kriegerhinterbliebenen.

ituslosung p. 30. September 1934.
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cfd.
Ni.

15

Bezeichnung

verschiedeneKleinere,durchdie In¬
flation entwertete Ltiftungen und
zweckgebundeneFonds ....

16 Vermächtnis Lindow

17 ZonderKonto zur Gewährung von
Veschaffungs-und produktivdar»
lehen aus überwiesenen Ltaats»
mittein..........

18 Konto „Nettemühle"

Zweck und Vestand Stand am 31.12.23

Für verschiedeneWohlfahrtszwecke!
») bar............

l,) Wertpapiere:
DeutscheKbl.'Knleihe mit Kusl. nom. .

» » ,, ohne „
Nheinpr. Kbl.°ltnleihe mit Kusl. nom. .

» ,, » ohne „ „
7 "/o ^andesbank der Nheinprouinz Gold»

Kom.-Vblig.nom .........
6°/o desgl .............
DüsseldorferKbl.»llnleihe mit llusl. nom.
4°/o DeutscheNeichsanleihe von 1924 .
4<>/o abgest. österr. einheitlicheRente von

1868^- . . 2000 österr. Kronen*)
Neue westpreutz. landsch. Pfandbriefe*)

-^........PM 1800.—
4 <>/« deutsche Zchutzgebietsanleihe0.1913

^........PM 3000.—*)

c) Kufwertungs-HypotheKen
2) Neuenhaus, Wesel ........
l,) Loosen,Linnich .........

2) bar...............

b) Neichsschuldbuchforderungen .....

c) verschiedeneWertpapiere ......

2) bar...............

d) Forderungen ...........

bar................

43 402,60

1 850 —
500,—

14 550,—
787,50

6 500,—

187,50

45 595.97
146 891 —

Eingetretene
verändern«««!,vom

1.1.-31.12,34
-j-

4-

H«

25 859,65

37,50
500,-

1 025,-

22 000,

200,

1 000,-
4 939.88

13 018,84

412,50

11991,72

18 128,7?

63 567,19

35 909,98

Stand »m 31.12.34

17 542,95

1 812,50

13 525 —
787,50

6 500, -
22 000,-

187,50
200.-

1000,-
4 939,88

13 018,84

412,50

11991.72

63 724,74

210 458,19

35 909,98

VemerKungen

llbgang: 35 527.33 <»K, davon 20 346,33H« zum Erwerb von nom. 22 000 H« b°/°
candezbank GoldKom.-Vblig.und 15181 H« Erfüllung der Auflage de« vermacht»
nisse« scheid durch Vrgelbeschaffungbei der llinderheilanslalt süchteln.
Zugang: 9 667,65 H« aus Zinsen und au«gelostendeutschenttbl.»tlnltihen und
NheinprovinzKbl.»llnleihen.

37,50 K^t ausgelost per 1. Oktober 1934.
Umtauschin 4°/° Deutsch« lleich«anl«ihevon 1934.
ausgelost per 31. Dezember1934.

Umgetauscht«Deutsche llbl.»anl. ohne Null,

1 noch nicht aufgewertet.

') «urs 1. Oktober ,934 - 9.60 v. tz.

') noch nicht aufgewertet.

Die Zinsen und Rückzahlungen fliehen dem Taubstummen»bzw. Vlinden»
Unterftützungzfond«zu.

Die verstorbenen Eheleute Pastpräsident a. v. Erich cinbow in Vonn haben durch
gemeinschaftliche«Testament vom IN. März 1922 ihr gesamte«bewegliche«und
unbewegliche«vermögen der vrovinzial>vlindenunterricht«anstaltin Neuwied mit
der auflag« vermacht, die au« diesem vermögen aufkommenden Zinsen je zur
Hälfte an zwei verwandte der Erblasser bi» zu deren Ableben und nach beider
Nbleben mindesten«6°/« 3insen von 10000 H«l an eine dritte verwandte bi« zu
ihrem llbleben zu zahlen.

NeubewilligteMittel und Rückerstattungenpp.

ttu«geg«beneDarlehen.

E« handelt sich um einen noch zur Verfügung stehenden Restbetragau« Nnlaß der Er«
Werbungder Nettemühleund um die »u« der Verpachtungder Nettemühleerzielten
pachteinnllhmenvon ....................29765,54 H«')
(Die pachteinnahmen,die bizher diesem Konto zugeführt wurden,
werden vom Rechnungsjahr 1935 ab im Unterhau«halt«plan der
ciegenschaft«verwaltunllnachgewiesen.)
Ferner um den noch vorhandenen llestbetrag einer vom Reich«»
entschädigungzamtgezahltenEntschädigungfür von der Vesatzung
beschlagnahmtgewesenerwiesen de« Nettegute«von ....... 6144,44 „
^_________ Inlgesamt 35 909,98 HF
) vaneben i>»noch ein Vetiag n«n «X» HF ,ur »«ftitigung «>«l in »I«I«m Jahr« «n«stlln»enen»och.

w»H«r!ch«l>«n - Durchbruchd« wal!er,ufl>l>iun«»«iab«n»o«l Mühl«. weglpulun« «in», gioz«n tlell«
von «ultuilano — und Nepllialuien in «ei Mlll>I« «I«lv!«rt ««hulten.



56 5?

Vilanz der UonsolidierungsaKtion

llktiva

Diese NKiiva setzen sich wie folgt zusammen
1. Langfristig Konsolidiert bzw. zur langfrifti,

gen Konsolidierung vorgesehen
») Forderungen gegen die Stadt» und cand»

Kreise ............ 1024100«.— 10241000.—
Änderungen des Angebots ......

in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Ve° — 565 <XX),—
zember 1934 ...........^- 55 000— 9 731000 —

Abgang infolge Varzahlung in der Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 1924 — 9 731000,—

Abgang infolg« Annahme von Umschul»
dungsbiiefen in der Zeit vom 1. Januar
bis 21. Dezember 1924 ...... 514000.—

1>) Vestand an Umschuloungsbliefen.... — —
Zugang in der Zeit vom 1. Januar bis

31. Dezember 1934 ........ 2689100.— 2689100,—
Abgang in der Zeit vom 1. Januar bis

31. Dezember 1924 ........ 2689100.—')
2. «onsolidiert nach bes. Ved.

Forderungen gegen die 5tadt- und Landkreise — —
Änderungen des Angebot« —

in der Zeit vom I. Januar bis 31. vezem»
der 1934 ............. -> 132000.— 132000.—

Abgang infolge valzahlung in der Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 1934 . . . 8 920.70 123 079.30

Abgang infolge Annahme von Umschuldungs»
bliesen m der Zeit vom 1. Januar bis
31. Dezember 1934 ......... — ___________

3. Konsolidiert auf 24 Monate
Forderungen gegen die Stadt» und candkreise 4434000,— 4 434 000,—
Änderungen des Angebots .......

in der Zeit vom 1. Januar bis 31, vezem» — 345 000,—
der 1934 ............. -> 9000— 4098000.—

Abgang infolge Varzahlung in der Zeit vom
I. Januar bis 31. Dezember 1934 . . . 983 815.32 3114184.68

Abgang infolg« Annahme von Umschuldungs»
bliesen in der Zeit vom 1. Januar bis
31. Dezember 1924 ......... 602 750—___________

4. «onsolidiert auf .2 Monate
Forderungen gegen die Stadt» und üandkreise 4 926 000.— 4 926 000.—
Änderungen des Angebots ...... .

in der Zeit vom I. Januar bis 31. vezem» — 633 000,—
ber 1934 ............. -s- 27357,16 4320357.16

Abgang infolge Varzahlung in der Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 1934 . . . 2 760 229.83 1560127.33

Abgang infolge Annahm« von Umschuldung«»
bliesen m der Zeit vom 1. Janual bis
31. Dezember 1934 ......... 478 914.31___________

5. Erstattungen anderer Haushaltsab-
schnitte

Zugang in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 1924 426 309.09

Stand der
Eröffnungs¬

bilanz

19 601 000.-

Abgang
in der 3«!t vom
l.l. —21.12.24

Stand
21.12.34

6 241 963.91

19 601 000.—

13359 036.09

9 217000-

123 079,30

(Stand: 3t. Dezember 1934)

Passiva

l. veltand der «onsolidierungsaktion ..........
II. Verpflichtungengegenüberder ÜandeshauptKasse <vorschuß)

Stand der
Clöffnungs»

bilanz

14 081 253..
5 519 747.-

Abgang
in d« Iei! vom
> >.—21.12.24

1175 200 —
5 066 763.91

Stand
21.12.34

12906053.—')
452983.09»)

2 511434.63

6 241 963.91

1 081 213.02

426 309.09

13 359 036.09

') Die Umschuldungsblief«wurden wie folgt ««wendet:
1175 200 HF zur außerordentlichenSchuldenabdeckunggegenüber dem Umschuldungsverband.
1 513 900 HL an den lilgungsstockabgeführt (vgl. Übersicht C Ansammlungsstöck« pp. lfde. Nr. 3, Spalte Semeilmngen lit. °>

13359 036.09

. « .^,;^,<n<,en bei der c°nde«hauptkasse in Höhe von 452 983.09 H>« stehen zur Verfügung aus
') an Kurzfr'i tig KonsolidiertenZahlungsrückständen:

^x....«^«« <««<>« d,e Stadt» um. ,»>u , n 452 983.09 K^e vgl. Al,tiv»3«ite Ziffer 4Foldelungen gege^die^Stadt^^ ^ablba^ Vetragen
«s «erbleibt hiernach ein vestand der KonsolidierungsaKtionund zwar:«s »"°l«bt h ernaa, e ' ^^ und c°ndkr«i e von

») langfristige Forderungen ^g^ «»^«„„«^n «eaen die !
H V^n^ be^n« Bedingungen gegen die Stadt» ^. .

,) a"F 2^^2«''k'onl°«dierte Forderungen gegen die Stadt»' ^^

.) 33 ?M°2e°K^°lidierte Forderungen gegen die Stadt» ^ 229.93

9 217 000— HH vgl. AKtiv»5eiteZiffer 1a

2

^ «?,tatwnaen"'°nde7er haushaltsabschnitte . '. '. .' .' .' .' .' .' 426 309.09 ..e) Erstattungen °nu^ Summe: 12 906 053— K^t
«,«^ ^ Ueimöaensübersicht.zu «I Ziffer 3, jedoch mit der Maßgabe, daß der verrechnungsposten
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Nach«

über den schuldenstand des provinzialverbandes der Nheinprovinz
bis 37. Dezember 1934

5lrt der Zchulden

^X. seit dem 1. April 1924 aufgenommene schulden:
I. Auslandsschulden:

1, Inhaberschuldverschreibungen ...................
2. llntelle an sammelanleihen ....................

ll. Inlandsschulden:

1. cangfristige Anleihen
2) Inhaberschuldoerschreibungen ..................
b) Knteile an sammelanleihen und dergl. ...............
c) Zchulden an den Umschuldungsnerband.................
<i) sonstige langfristige Tilgungsanleihen ................

2. Schulden aus öffentlichen Mitteln
a) Zchulden aus Hauzzinssteuermitteln .................
b) sonstige schulden aus öffentlichenMitteln:

1. Notstandsmaßnahmenim straßenbau ................
2. arbeitsbeschaffungzprogramm 1922 (papen.Ploa.ramm) .........
3. arbeitzbeschaffungsprogramm 1933 (sofort.programm) .........
4. III. arbeitsbeschaffungzprogramm(Reinhardt-Programm) .........
5. Offa-Darlehen für den llusbau der Mittelmoselslraße, vom Landkreis Trier

übernommen .......................
6. staatzdarlehen, weitergeleitet an Anstalten und Einrichtungen der freien

Wohlfahrtspflege .................
7. staatsdarlehen für Hochwasserschäden1925/26 .......
8. Preuß. staut für Landarbeiterwohnungen Nittergut vesdorf . .
9. Urei« Vergheim — wie zu lfde. Nr. 8.........

IN. staatzdarlehen, weitergeleitet an Rhein. Heimstätte G. m. b. H. .
N. Preuß. staat betr. Hilfsaktion.............
12. Nhein. Heimstätte G. m. b. H. für Aufstockungdes Landeshause«
13. Witwen» und waisenoersorgungsanstalt der Nheinprovinz . . .

2. Hypotheken und Nestkaufgelder

4. Sonstige seit l. Kpril 7924 aufgenommene Schulden
a) schlltzanweisungen ...................
b) sonstige mittelfr. schulden ..................
c) Kurzfristige schulden (Laufzeit höchstens 1 Jahr oder jederzeit Kündbar)

Z. vor dem 1. clpril 1924 aufgenommene schulden:
ablösungz. und Kufwertungsschulden............ . .

Insgesamt:

schuldenstand
am

31. 12. 1933

30466 868.17

3 426 937.50

2 938.64

3 862 923,75
5 821 347.70
7 929 399 —

128 000 —

1 050 000.—
650000.—

5 246.60
6 682.48

700 000 —
4 550 000.—

200 000 —
750000.-

9 000.-.

29 070 702.61
1870 000 —

311 506.66

90811553.11

^) In dem vorstehendenschuldenstandsind die au« Nnleihen zu deckendenausgaben des außerordentlichenHaushalt« für 1934
in der Gesamthöhe von .................. 9 496 291,— Hl^l
«lst Mit......................... '.'...'.' 5583328.49 „
enthalten. Ist der a. o. Haushalt ganz abgewickelt,so wird sich der schuldenstandalso noch um 3 912 962.51 „ erhöhen.

Weisung
unter verücksichtigung der in der Zeit vom 1. Januar 1934
eingetretenen Veränderungen^)
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Zugänge in der Zeit Nbgänge in der Zeit schuldumwandlungen
vom 1. 1.-3I. 12. 34 vom 1. ' .-31.12. 34 in der Zeit schuldenstand

durch durch vom 1. 1.-31. 12. 34
auf Grund de«

am

Verichtigung schuldaufnahme Verichtigung schuldentilgung Gemeindeumschuldung««
gesetzt«

31. 12. 1934

H« HUl H« H«l -4- H«, H«

—
—

—

805 175.91

—

29 661 692.26
54089 300 — — 135 400 — 1415 200 — -i- 16 17? 500.- 68 716 200- »)

— — — 188063.44 3 238 874.06

— — — 32.08 —
2 906.56

— — — 154352.1? —
3 708 571.58

— 475 905 — — — —
6 29? 252.70

— 2 066 441 — — — —
9 995 840.—

— 4 543 647.08 — — —
4 671 647.08

— 285 000.— — 22 470.80 — 262 529.20

— — — — — 35? 500,- 692 500 —
— — — 100000.— — 550 000.—
— — — 524.68 —

4 721.92
— — — 121.81 —

6 560.6?
— — — 59 540 — — 640 460.—
— — — 770000 — — 3 780000.— ».v
— — — — — 200 000.-
— — — — — 750 000.—

— — —- 1000 — —
8 000.—

— —
710 702.61 373 016.24 13 950000 — 14 036 983,76 »*»)

— — — 1 870 000 — —

! — — 6 558.05 — 304 948.61

54089 300 — 7 370 993.08 846 102.61 3 896 055,18 — 147 529 688,40

*) t>ieruonsind inzwischen durch Hingab« von Umschuldungsbriefen2 MillionenH^t abgedeckt(vergl. die Bemerkungzu V.
Forderungen lfd. Nr. 8).

»*> yiervon lind inzwischen abgedeckt 2 250000 H^t an Umschuldungsbriefen(vergl. die vemerkung zu v. Forderung lfd. Nr. 8)
außerdem weiden bis zum I. 4. weiter abgedecktsem 180000 HL durch monatlicheTeilzahlung von 60000 HF.

»»») Hiervon sind abgedeckt6 Millionen HL mittelfristige«redite der candezbank (vergl. die Vemerkung zu V. Forderung
lfd. Nr. 8.)
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2. vürgschoften für Siedlerkredite.

Höchstbetrag bis zu dem gemäß den ministeriell genehmigten Provinzial-Qindtagsbeschlüssen Vürg-
schaften übernommen werden Können ...............1 000 000,— HIi
Zahl der Fälle, in denen die vürgschaft des provinzialverbandes gegeben worden ist 196
Höhe der Kreditsumme für die die Haftung des provinzialverbandes zur Zeit besteht 639 52?,— K^i

2. vürgschaft für eine staatliche saatgutkreditaktion aus dem Jahre 1925.

Ursprünglicher Kreditbetrag für den die Vürgschaft übernommen wurde . . 14 5N0 000, - H^
Diese KreditaKtion ist inzwischen abgewickelt.

In diesem Zusammenhang sind noch zu erwähnen:

1. die den Gläubigern der Gulden-lluslandsanleihe der LandesbanK aus 1926 in Höhe oon ursprüng¬
lich 12 300000 nll. abgegebene schriftliche Vestätigung des provinzialverbandes, daß gemäß
§ 2 der 5atzung der LandesbanK diese unter Gewährleistung der Uheinprovinz verwaltet wird
und demgemäß der prooinzialoerband für die sämtlichen Verpflichtungen der LandesbanK aus
dieser Anleihe haftet (Veschlußdes provinzialausschusses vom 30. April 1926). Die abgegebene
Erklärung stellt eine Vestätigung der ohnehin bestehenden Gewährshaftung des provinzial¬
verbandes für die LllndesbanK dar. Irgendeine Inanspruchnahme des provinzialverbandes ist
bisher nicht erfolgt. Die Landesbank hat bisher die fälligen Zins- und Tilgungsraten auf diese
Guldenanleihe stets pünktlich gezahlt. Nach Abzug der zwischenzeitlichgeleisteten Tilgung beträgt
der Stand per 31. Dezember 1934 dieser Anleihe noch 8 998 000 bll.-

2. das 5chuldversprechen des Provinzialverbandes für den Anteil der LandesbanK in Höhe von
750 000 Dollars an der Amerika-Anleihe der Deutschen LandesbanKzentrale A.-G. aus 1928 für
die landwirtschaftliche Umschuldung (Veschluhdes 74. prooinziallandtages vom 30. März 1928).
Da das Reich die Verpflichtung übernommen hat, der LandesbanK alle Ausfälle zu ersetzen, die

, ' dieser aus den aus dieser Anleihe ausgeliehenen landwirtschaftlichen UmschuldungsKreditenentstehen,
i , hat das Zchuldversprechendes provinzialverbandes für diese Anleihe nur noch formelle Vedeutung.
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Verteilung der vorläufigen provinzialumlage für das Rechnungsjahr 7935
auf die stadt- und Landkreise der Nheinprovinz.

Gemäß § 2 der Haushaltssatzung für 1935 gelangen zur Erhebung 15°/<>

1. der den 2tadt- und Landkreisen, bei letzteren einschließlichder zugehörigen Gemeinden, für das
Rechnungsjahr 1935 zufließenden Überweisungen aus der Reineinkommen- und rlörperschaftssteuer.

2. des Reichssatzes der im Rechnungsjahr 1935 in den Lladt- und Landkreisen aufkommenden
Viirgersteuer.

3. der in den 2tadt- und Landkreisen vom 2taate veranlagten Realsteuern nach dem Ztande vom
1. Januar 1935.

ver Kreis hat an vorläufiger provinzialumlage für da« Rechnungsjahr 1935 zu zahlen:
llreis

» -- Stadtkreis

nach dem Maßstab
der Neichssteuer»
Überweisungen

nach dem Maßstab
der Vürgeriteuer
nachd.Neichssatz

nach d. Maßstab d.
staatl, veranlagt.
Nealsteuersolls

insgesamt
(Summen der Spalten

2-4)

abgerunoet

1 2 3 4 5 6

I. Neg.-Vez. «achen
'ltllchen.3tlldt
llachen»cand
vüren
Erkelenz
GeilenKircheN'Heinsberg
IMich
Monjchau
Lckleiden

272 773 —
213 745 —
167 409.—
26 320 —
39 289,—
29 941,-
10 984 —
21 548 —

31 200.-
28 650,-
15 975 —

7 620 —
14 610 —

7 695,—
2 010,-
4 950.-

218 447 —
135 395 —
120 017 —

32 928,—
44 561,—
48 934 —
10 834, -
26 493 —

522 420 —
377 790,—
303 401 —

66 868.—
98 460.—
86 570 —
23 828 —
52 991,—

522 408 —
377 784 —
303 40«,-

66 864.—
98 448 —
86 568 —
23 832 —
52 992.—

5ll. Neg.'vezirK: 762 009,— 112 710 — 637 609 — I 532 328,— 1532 304 —

II. Neg.-Vez. Düsseldorf
'vüsseldorf
' vulsburg-tzamborn
' «llen
- Urefeld'Uerdingen
* Mülheim°Nuhr
'M.Gladbach
'Neuß
'Vberhausen
»Nemscheid
»Nhendt
'3olingen
' viersen
" Wuppertal
Clev«
vinslaken
VUsseldorf'Mettmann
Geldern
Greoenbroich'Neutz
Kempen.Urefeld
Moer«
Nee«
Nhein»wuppel»Rreis

853 471 —
643 270 —

1068807 —
262 969-
185 180 —
140960 —
71 363 —

218 869 —
171 373 —
90 015 —

171 169 —
38833 —

813 598.-
77 975 —
75 424 —

252 599 —
29 215 —
88 039 —

122 605 —
300 972,—

96 252.—
250 073 —

104 700 —
61 050 —

102 000 —
38 250 —
18900 —
21 600 —

8 700,—
24750 —
14400-
11 475 —
18 900 —

5 100 —
64 500 —
12 300 —

6 690 —
24 810.-

7 320 —
13 275,—
15 600,—
24 300 —
14 610 —
26 850 —

784 455.—
475 460 —
553 821,—
213 658 —
123 670 —
120 648,—
75 575,—

150199,—
98 682 —
73 78?,—

145 585 —
37 815 —

521 559 —
87 892 —
41 676.—

149 224 —
50 861,—
97 828 —
98 773 —

163 260 —
82 692 —

184 303 —

1 742 626 —
1179 780 —
1 724 628 —

514 877,—
327 750 —
283 208 —
155 638 —
393 818,—
284 455 —
175 277 —
335 654 —

81 748 —
1 399 657 —

178 167 —
123 790 —
426 633 —

87 396 —
199 142,—
236 978 —
488 532 —
193 554 —
461 226 —

1742 616,-
1 179 768 —
1 724 640 —

514 872 —
327 744 —
283 200 —
155 616 —
393 816 —
284448 —
175 272 —
335 640 —

81 744.-
I 399 656 —

178 176 —
123 792 —
426 624 —

87 408-
199 12«,—
236 976,-
488 520 —
193 560,—
461 208-

5a. Neg.»VezirK: 6 023 031.— 640 080 — 4 331423 — 1« 994 534 — 10 994 424 —

III. Neg.-Vez. Uoblenz
'Uoblenz.Stlldt
l^hiweiler
NltenKirchen
«lochem
Uoblenz.cand
Ureuznach
Manen
Neuwied
3t. Goar
Zimmern
3ell

78 223 —
51 555-
82 027 —
14 703 —
54005,—
91 263.—
66 647 —

II6011.—
23 395,—

9 773,—
16 784,—

10 350 —
6 450 —
9 000,—
4 500 —
6 030 —

14 550 —
10 05«,—
14 760,-

7 800 —
5 055.—
3 855,—

87 198 —
42 001 —
47 475 —
19 098.-
39 879,—
84 915 —
59 725,—
69 972 —
22 461.—
20 804.—
19 162.—

175 771 —
100 006 —
138 502 —
38 301 —
99 914 —

190 728 —
136 422,-
200 743 —

53 656 —
35 632 —
39 801 —

175 776 —
100 008 —
138 480 —

38 304 —
99 912 —

190 728 —
136 416 —
200 736 —

53 664 —
35 616 —
39 792 —

3a. Neg.'vezirK: 604 386,— 92 400,— 512 690.— 1209 476.- 1 209 432 —
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ver Kreis hat an narläufiger prooinzialumlage für da« Nechnungljahr 1925 M zahlen:
Kreis

' - 3tadtKreiz

nach dem Maßstab
der tieichLsteuer-
überweisungen

nach dem Maßstab
der Lürgersteuer
nach d. Neichzsatz

nach d. Maßstab d,
staatl, veranlagt.

Nealsteuersoll«
H6

insgesamt
(5ummen der Spalten

2-4)

abgerundet

I 2 3 4 5 6

IV. Neg.-Vez. «öln
'Sonn-3tadt
'liöln>3tadt
Vergheim
Vonn»lland
Cuznirchen

Vberbergijcher lliei«
Nheinisch»Vergijcher «reiz
5iegKrei«

145 683 —
l 191 685.—

70 397,—
96 399 —
66 146,—

184 876 —
75 605,
97 682.—

121 969.

17 475.—
140100.

11 100.-
13 275,—
8 850 —

15 975 —
11 100 —
12 630.—
16 305,-

139 952 —
1 189 201,-

75 092.-
96 298,--
83 212,—

123 170,—
48 084 —
68 748.- -

102 897.—

303 110,—
2 520 986.—

156 589-
205 972.
158 208 —
324 021.—
134 789,
179 060 —
241 171.-

303 096, -
2 52« 000. -

156 600.-
205 968,-
158 208.
324 00U,—
134 784.-
179 040.
241 I7b —

3a, Neg.»VezirK: 2 050442 — 246 810,— 1 926 654 — 4 223 906.- 4 222 872.—

V. Neg.-Vez. Trier
- Ilier.Ztadt
Vernnsstel
Vitburg
Vaun
Meizig«wadern
strüm
3aarburg
5t. ll>endel°!3aumhc»!der
Iliei.Lllnd
wittlich

83 965. -
24 166,—
20 496 —
13 748 —
8 122 —

13 012.-
15 «00.—
11422 —
45 034-
18 195 —

11 100 —
7 455,—
5 505 —
4 440,—
1 650 —
4 200.--
5 445,-
2 895,-
9 825 —
6 900,—

74 945 —
33 600 —
23 487 —
17 990,

7 989 —
15 666,
22 604,
12 425 —
42 243.-
26 389.—

170 010 —
65 221.—
49 488 —
36 178 —
1776!.—
32 878-
43 049 —
26 742 —
97 102 —
51 484.

170 016,—
65 232,—
49 488 —
36 192.-
17 760 —
32 880 —
43 056 —
26 736-
97 104 —
51 504 —

3a. Neg.'VezirK: 253160 — 59 415 — 277 338,— 589 913 — 589 968-

Zusammenstellung:

NegierungsbeztrK:

I. Kochen 782 009.— 112 710 — 637 609,— 1 532 328 — 1 532 304.—
II. Düsseldorf 6 023 031.— 640 080,— 4 331 423,— 10 994 534 — 10 994 424 —

III. Noblen, 604 386 — 92 400 — 512 690,— I 209 476 — I 209 432,—
IV. «8ln 2 050 442 — 246 810 — 1 926 654 — 4 223 906 — 4 222 872 —

V. Trier 253 160 — 59 415 — 277338 — 589 913,— 589 968,—

5umme: 9 713 028 — I 151 415.— 7 685 714.— 18 550157, 18 549 000,—
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Übersicht über die Entwicklung der provinzialumlage
in den Rechnungsjahren 1929 bis 1934.

Rechnungsjahr Soll Ist

1929 12 200 000 13 517 349

1930 12 200 000 12 493 626

1931 21 541 365') 18 843 324')
1932 15 880 000 13 276 533

1933 13 870 000 ')
1934 15 490 000

') einschließlich der von dem Vberpräsidenten der Nheinvroninz festgesetzten Nachtragzumlage.
^) Die plauinMlumlage nach dem Maßstab der Neichzsteuerüberweisungen hat gegenüber dem soll ein Mehr von

996 612 H^ erbracht. Die tlbrechnung nach dem Maßstab der Nealsteuern und der Vürgersteuer ist noch nicht ab
geschlossen.
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